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Vorwort

Das Bundesverfassungsgerichthat 1981 zum er¬
sten Mal ein Grundsatzurteil über die Abliefe¬
rung von Druckwerken durch die Verleger an
öffentliche Bibliothekengesprochen.

Die Ablieferung wird darin als eine im öffentli¬
chen Interesse liegende Aufgabe von kulturpo¬
litischer Bedeutung bezeichnet,um so »die lite¬
rarischen Erzeugnisseden wissenschaftlich und
kulturell Interessierten möglichst geschlossen
zugänglichzu machen und künftigen Genera¬
tionen einen umfassendenEindruck vom geisti¬
gen Schaffen früherer Epochen zu vermitteln.«

Die vorliegende Veröffentlichung gibt einen
Überblick über alle Aspekte des Themas. Zen¬
sur- und Privilegienfragen früherer Jahrhunder¬
te werden ebenso behandelt wie die Pressege¬
setzgebungund die Praxis der Ablieferung und
Sammlung von Verlagserzeugnissen bis zur
heutigen Zeit. Beeindruckend ist die Fülle des
zusammengetragenenMaterials,das in zahlrei¬
chen Zitaten zu Wort kommt.

Im Mittelpunkt der Darstellung steht naturge¬
mäß die Geschichteder Pflichtablieferungund
Sammlung in unserem Land. Seit der preußi¬
schen Kabinettsorder von 1824 nehmen die
Universitätsbibliothekenin Bonn und Münster
diese Aufgabe wahr. Die Arbeit weist mit Recht
immer wieder auf die großen Verdienste dieser
beiden Bibliothekenhin, die trotz mancher Wi¬
derstände und Probleme diese Aufgaben von
Landesbibliothekenzu erfüllen suchen.

Es ist dem Autor gelungen,den seit Jahrzehn¬
ten nicht aufgearbeitetenStoff anschaulich und
gut lesbar darzustellen. Als verantwortlicher
Praktiker erläutert er auch die heutige Situation
und legt Vorschläge zur künftigen Behandlung
vor, für die ich dankbar bin.

Angesichts der gegenwärtigen Mediendiskus¬
sion und Fragen nach der Zukunft unserer
Buchkultur kommt einer derartigen Arbeit
grundlegende kulturpolitische Bedeutung zu.
Ich freue mich darüber und wünsche dem Buch
viele interessierte Leser.

(Hans Schwier)
Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen





Einleitung

Wenn ein Benutzer der Universitätsbibliothek
in Bonn oder Münster Literatur sucht, mag er
beim Durchblättern der Katalogzettelauch auf
Titel stoßen, die er in einer wissenschaftlichen
Bibliothek niemals vermutet hätte: Kinderbü¬
cher, Kochbücher, Bastelanleitungen, »Gro¬
schenhefte« aller Art, Schulbücher, Kleinschrif¬
ten von Heimatvereinenusw. Je nach Tempera¬
ment mag er auf diese Entdeckung amüsiert, ir¬
ritiert oder verärgert reagieren; letzteres vor al¬
lem dann, wenn er die von ihm gesuchten wis¬
senschaftlichen Werke nicht findet und nun
glaubt, die Bibliothekare hätten das Geld für
Nebensächlichkeitenausgegeben.
Den wahren Grund, weshalb diese und viele
andere Schriften zum Bestand der genannten
Bibliotheken zählen, weiß kaum einer: es han¬
delt sich um sogenannte »Pflichtexemplare«,
die auf Grund gesetzlicher Vorschriften von al¬
len Verlegern und Selbstverlegern einer Region
an vom Gesetzgeber bestimmte Bibliotheken
abgeliefert werden und von diesen aufbewahrt,
in Katalogennachgewiesenund für die Benut¬
zung bereitgestellt werden müssen. Sinn dieser
in fast allen Kulturstaaten seit langem vorhan¬
denen Einrichtung ist es, die in einem Land
erscheinenden Veröffentlichungen (gleich, ob
sie im Buchhandelerhältlich sind oder nicht) so
vollständigwie nur möglich zu sammeln, der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und der
Nachwelt zu überliefern.
In Nordrhein-Westfalen, bzw. in den preußi¬
schen Provinzen, aus denen dieses Land nach
dem Zweiten Weltkrieg gebildet wurde, beste¬

hen Pflichtexemplarregelungenseit 1824. Die
empfangsberechtigteBibliothek ist von Anfang
an im rheinischen Landesteil die Universitätsbi¬
bliothek Bonn und in Westfalen die Universi¬
tätsbibliothekMünster.
Angesichts der kulturpolitischen Bedeutung
dieser (mit einer kurzen Unterbrechung) nun
schon 160 Jahre in unserem Lande bestehenden
Einrichtung erscheint es sinnvoll, sich mit ihrer
geschichtlichen Entwicklung zu befassen, einer
sehr wechselvollen Geschichte,die aber gerade
deshalb gute Einblicke gibt in das sich wandeln¬
de Verständnisaller am PflichtexemplarBetei¬
ligten: des Gesetzgebers, der Ablieferungs¬
pflichtigen und der Bibliothekare.— Man kann
das Pflichtexemplarwesenin Nordrhein-West¬
falen nicht verstehen ohne einen kurzen Blick
auf die »Vorgeschichte« und ohne Berücksichti¬
gung der Entwicklung in den anderen deut¬
schen Ländern, vor allem im preußischen Ge¬
samtstaat. Doch kann vieles nur angedeutet
werden, um den vorgegebenen Umfang dieser
Schrift nicht zu sehr zu überschreiten.Der in¬
teressierte Leser sei hier auf das weiterführende
Schrifttum im Literaturverzeichnis hingewie¬
sen, das nur solche Arbeiten enthält, die mir
vorgelegen haben. Das gleiche gilt für die chro¬
nologische Zusammenstellung der Gesetze,
Verordnungen, Gerichtsbeschlüsse, Landtags¬
verhandlungenusw.
Da die vorliegende Arbeit in kurzer Zeit erstellt
werden mußte, habe ich mich neben den ge¬
druckten Materialien auf die Akten der Univer¬
sitätsbibliothekenBonn und Münster und vom
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Kultusministerium in Düsseldorf zur Verfü¬
gung gestelltes Aktenmaterialbeschränkt.
Im Staatsarchivund im Universitätsarchivin
Münster sind keine die Ablieferung der Pflicht¬
exemplare betreffenden Akten mehr vorhan¬
den. Unter Umständen hätte eine Durchfor¬
stung weiterer staatlicher oder buchhändleri¬
scher Archive noch manches unbekannte Mate¬
rial zu Tage gefördert, aber kaum neue Akzente
gesetzt.
Grundsätzlichverzichtet wurde auf die Darstel¬
lung der Geschichte der Ablieferungspflichtfür
amtliche Drucksachen, da dies ein Gebiet für
sich ist und kaum auf ein breites öffentliches In¬
teresse rechnen darf.

Bleibt zum Schluß der aufrichtige Dank für Un¬
terstützung und Hilfe, die mir von vielen Seiten
zuteil gewordensind.
Vor allem ist hier die Universitätsbibliothek
Bonn zu nennen. Ich danke Herrn Ltd. Biblio¬
theksdirektorDr. Hartwig Lohse für seine Auf¬
geschlossenheitund generöse Bereitwilligkeit,
meine zahlreichenFragen zu beantworten und
mir die Pflicht-Akten, soweit sie den Krieg
überdauerten, zugänglich zu machen. Ohne die
Einsichtnahme in die Bonner Unterlagen, aus
denen die Handschriften-Abteilung mir man¬
che Seite kopiert hat, hätte diese Arbeit nicht
geschrieben werden können. Aufrichtigen

Dank schulde ich Herrn Bibliotheksreferenten
Günter Solle vom Kultusministerium,der den
Auftrag zu dieser Arbeit gab und mir wichtige
Materialien aus den Akten des Ministeriums
zur Verfügung stellte. Nicht zuletzt gilt mein
herzlicher Dank der eigenen Bibliothek in
Münster, vor allem Herrn Ltd. Bibliotheksdi-
rektor Dr. Robert Reichelt, der den Fortgang
der Arbeit mit Wohlwollen und stetem Interes¬
se begleitete. Ebenso möchte ich aber den Mit¬
arbeitern der Erwerbungsabteilungdanken, vor
allem der Pflichtakzession,die seit Jahren enga¬
giert und konstruktiv ihre Aufgaben erfüllen.
Namentlichgenannt seien hier nur Frau Iris Le-
weling und die Herren Josef Haarbeck, Franz
Johanshon und Hans Mühl; ihre Probleme,
Fragen, Anregungen und Vorschläge sind zum
guten Teil in den der Gegenwart gewidmeten
Abschnitt dieser Arbeit eingegangen. Für man¬
chen juristischen Rat danke ich als Nicht-Jurist
meinem Kollegen Herrn Dr. jur. Ralf Michael
Thilo.

Das Typoskript der vorliegendenArbeit ist im
Januar 1984 abgeschlossenworden. Entwick¬
lungen und Veröffentlichungender folgenden
Monate wurden nachträglich nur berücksichtigt
und in die Darstellung eingearbeitet, wenn sie
sich unmittelbar auf Nordrhein-Westfalen be¬
zogen.
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1. Die Geschichte der Ablieferung von Pflichtexemplarenbis 1824

Da diese Darstellung die Ablieferung der
Pflichtexemplarein Nordrhein-Westfalen zum
Inhalt hat, die mit der Königl. Kabinettsorder
vom 28. Dezember 1824 beginnt, kann die Vor¬
geschichte nur als knappe Einleitung referiert
werden, ohne den Ehrgeiz, hier neue Quellen
zu erschließen. 1'

Der gesetzlich geregelte Anspruch des Staates
und seiner Einrichtungen bzw. der Kirche auf
Freistücke von Druckerzeugnissenist fast so alt
wie die Erfindung der Buchdruckerkunstdurch
Gutenberg. Er ist von Anfang an keine aus¬
schließlich deutsche Eigentümlichkeit,sondern
in den meisten Kulturstaatenanzutreffen. Doch
sind die Gründe für die Pflichtablieferung nicht
zu allen Zeiten und nicht in jedem Fall die glei¬
chen gewesen. Schon im 16. Jahrhundert haben
sich vier sehr unterschiedliche Arten von
Pflichtexemplarenherausgebildet: 1. das Zen¬
surexemplar,2. das Privilegienexemplar,3. das
Urheberschutzexemplar und 4. das Biblio-
theks- oder Studienexemplar.

Die frühesten Belege finden sich für die Zensur¬
exemplare. Ansätze staatlicheroder kirchlicher
Zensur kennen wir schon aus dem Altertum
und dem Mittelalter,zur vollen Entfaltung kam
das Zensurwesen aber erst nach der Erfindung
der Druckkunst mit beweglichenLettern. Be¬

deutung erlangte vor allem die Präventivzensur,
das heißt, vor dem Druck mußte das Manu¬
skript dem Zensor vorgelegt werden, der es auf
seine Rechtgläubigkeit usw. überprüfte. Die Be¬
scheinigung über die erfolgte Zensur mußte mit
dem Namen des Zensors am Anfang des Wer¬
kes abgedruckt werden. Der Zensor bzw. das
Zensurkollegiumerhielt nach Fertigstellung des
Druckes ein oder mehrere Exemplare dessel¬
ben, um überprüfen zu können, ob keine nach¬
träglichen Änderungen am Text vorgenommen
worden waren. Gleichzeitig dienten diese Ex¬
emplare als Teil der Entschädigungdes Zensors
für seine »Mühewaltung«.Die frühesten Bei¬
spiele kirchlicher Präventivzensur finden sich
1475, eine staatliche Zensur begegnet uns zuerst
im Wormser Edikt von 1521 zur Abwehr der
reformatorischenBewegung. Da die Zensurex¬
emplare für gewöhnlich zur Entlohnung des
Zensors zählten, sind sie den Bibliothekennur
zum kleinsten Teil zugute gekommen.

Etwas ergiebiger waren da schon die Privile¬
gienexemplare.Privilegien im Zusammenhang
mit Druckwerken konnten von den Landes¬
herrn für zwei verschiedene Vorgänge erteilt

1) Benutzt wurden für dieses Kapitel neben den Re¬
skripten des 18. Jahrhunderts vor allem Franke 1889,
Flemming,Treplin-Kirchnerund Kirchner 1981.
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werden, entweder für den Gewerbebetrieb des
Druckers und Buchhändlers (sogenannte Be¬
triebsprivilegien) oder für die Gewährung eines
Schutzes gegen unberechtigteVervielfältigung,
also gegen Nachdruck (sogenannteVerlagspri¬
vilegien); letztere wiederum entweder für ein
einzelnes Werk oder für sämtlicheWerke des
Privilegierten (sogenannte Generalprivilegien).
Ein erstes Betriebsprivileg für einen ausschließ¬
lichen Druckereibetrieb ist aus dem Jahre 1469
bekannt. 2' Das früheste Verlagsprivileg, das in
Deutschland nachweisbar ist, erhielt Conrad
Celtis 1501 für die Herausgabe der Werke der
Hroswitha von Gandersheim. Solche zeitlich
befristeten Privilegien wurden vom Kaiser für
das ganze Reich und von den Landesherrenfür
ihr Territorium verliehen. Als Gegenleistung
wurden wieder Freiexemplare gefordert, von
denen aber auch nur wenig den Bibliotheken
zufloß. So mußten in Sachsen die Verleger und
Drucker seit 1612 von allen privilegiertenBü¬
chern bis zu 20 Exemplare abliefern, von denen
nur eines für die kurfürstliche Bibliothek be¬
stimmt war und oft genug nicht dorthin gelang¬
te. 3'

Jahrhundertelangwar nur durch die Verlagspri¬
vilegien auch ein Urheberschutz für die privile¬
gierten Werke gegeben. Ein allgemeiner Urhe¬
berrechtsschutz entwickelte sich erst in der 2.
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Auch er war zu¬
meist mit der Abgabe eines Kontrollstückes
verbunden.

in der BundesrepublikDeutschland noch eine
rechtliche Grundlage hat, stand in seiner Ge¬
schichte oft in einer praktischen Verbindung
mit Zensur, Privilegienwesenund Urheberge¬
setzen, zunächst dadurch, daß in einigen Län¬
dern zu gewissen Zeiten vom Zensor usw. ein¬
geforderte Exemplarean die Bibliothekenwei¬
tergegeben wurden, häufiger jedoch dadurch,
daß in den Zensur- und Privilegiengesetzen
gleichzeitig auch die Abgabe von Pflichtexem¬
plaren an Bibliotheken geregelt wurde, ohne
daß dadurch ein rechtssystematischerZusam¬
menhang zwischenbeiden bestanden hätte. Die
heutigen Pflichtexemplare sind also keineswegs
die illegitimen Kinder der Zensur, schlimmsten¬
falls ihre Stiefbrüder. Doch hat es ihnen sehr ge¬
schadet, daß sie bis ins 19. Jahrhundert hinein
immer wieder zusammen mit der unbeliebten
Verwandtschaftgenannt wurden. Preußen bie¬
tet dafür ein Paradebeispiel.
Die erste gesetzliche Bestimmung zur Abliefe¬
rung von Bibliotheksexemplarenaus kulturpo¬
litischen Gründen findet sich in einem General¬
privileg des französischenKönigs Franz I. aus
dem Jahre 1538. — Eines der frühesten und in
seiner Argumentation höchst beachtlichen
Zeugnisse in Deutschland ist das Memorandum
der kaiserlichen Zensur-Deputierten an den Rat
der Stadt Frankfurt vom Jahre 1621, das hier lei¬
der nur im Auszug wiedergegeben werden
kann. Die Deputierten schlugen vor, daß in den
Fällen, wo auswärtige Verleger in Frankfurt
drucken lassen, Verleger wie Drucker je ein Bi-

Das Bibliotheksexemplarals die vierte Form
des Pflichtexemplars und die einzige, die heute

2) Flemming,S. 8 f.
3) Franke 1889, S. 80-82
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bliotheksexemplar'liefern sollten. Die Abgabe
galt als zumutbar, da die Verleger, indem sie
gleich am Messe- und Hauptumschlagplatz
Frankfurt drucken ließen, Fuhrlohn, Zoll und
andre Unkosten sparten, während die Frank¬
furter Drucker auf diese Weise zusätzlicheGe¬
schäfte machten. Geschädigtwäre sonst nur die
Stadt Frankfurt, der die Zollgebühren entgin¬
gen. Von den abgeliefertenExemplaren sollte
»das eine bey der Bibliothec behalten, das an¬
dre aber gegen andere Exemplarienvertauscht
werden«.Doch wäre eine genaue Buchführung
nötig, »darmit solche Exemplaria nit anders
wohin kämen«. Die Druckereien sollten auch
von den anderen Druckerzeugnissen ein oder
zwei Exemplare abliefern; das wäre auch den
Verlegern »nit beschwerlich, weil sie eine grosse
Anzahl, vnd gemeinlich 1200 Exemplar trucken
lassen, daruon sie zweyer Exemplariengar wol
entbehren (?) können. Vnd ob auch schon ein
Exemplar Ihrem Anschlag nach vmb 5.6.10 vnd
mehr gülden verkaufft wird, so kostet es sie
doch an Pappier vnd truckerlohn nit wol die
helfft, vnd langsam darüber, Solte es dann zu
hoch lauffen, köndte es dahin gerichtet werden,
das ... Ihnen das Pappier vnd truckerlohn be¬
zahlt würde. Durch diese mittel kann die Bi¬
bliothec in kurtzer Zeit... vmb ein merckliches
vermehrt vnd gebessert werden.« Bei Verle¬
gern, die nicht in Frankfurt drucken ließen,
sollte man versuchen, die Verlagserzeugnisse
zum halben Preis zu erhalten oder aber im
Tausch gegen das zweite Pflichtexemplar. 4) Erst
mehr als zweihundert Jahre später wird man
ähnlich differenzierte Überlegungen über Zu-
mutbarkeit der Pflichtexemplare,Herstellungs¬

kosten und - höchst erstaunlich! — Erstattungs¬
möglichkeiten bei teueren Werken anstellen.

Das Zeitalter der Pflichtexemplarefür Biblio¬
theken begann in Preußen 1699. Eine Beliefe¬
rung der Kgl. Bibliothek in Berlin mit Zensur¬
exemplaren hat es nach den bis jetzt bekannten
Quellen nie gegeben. Wohl sind gelegentlich
Privilegienexemplare in die Bibliothek gelangt.
Der früheste Beleg hierfür stammt aus dem Jah¬
re 1668 und betrifft Exemplare, die für die Privi¬
legierung von Carpzows Werken an die Kgl. Bi¬
bliothek zu liefern waren. 5'
Um diesen offenbar sehr sporadischen Zu¬
wachs auf eine solidere Basis zu stellen, bean¬
tragte die Kgl. Bibliothek,daß auch für Preußen
eine Bestimmung erlassen werden sollte, wie sie
bekanntlich in Frankreich schon lange galt.
Kurfürst Friedrich III. erließ daraufhin am
6./16. Oktober 1699 aus Carzig in der Neumark
einen Befehl an den WirklichenGeheimen Rat
von Schwerin, in dem es recht pauschal heißt:
»Wir finden auch billig, dass von allen in Unse¬
ren Landen ausgehendenBüchern ein oder ein
paar exemplaria jedesmahl in die Bibliothecab¬
gegeben werden...« Verfügungen an die Regie¬
rungen vom 26. Oktober 1699 setzten dann die
Zahl der Pflichtexemplare auf zwei fest. 6) Hohe
kulturpolitischeIdeale haben damals weder die
Bibliothekarenoch ihren Landesherren bewo¬
gen, sondern schlicht der Wunsch, in dem ver¬
armten Preußen wenigstensdie Kgl. Bibliothek

4) Franke 1889, S. 18-20
5) s. Kirchner 1981, S. 180
6) Franke 1889, S. 40
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in Berlin einigermaßen zureichend auszustat¬
ten, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Das
zweite Pflichtexemplarwar auch hier wohl für
Tauschzwecke gedacht.
An dieser Stelle muß auf eine sehr merkwürdige
Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis hin¬
gewiesen werden. Das späte 17. und das 18.
Jahrhundert sind auch in Brandenburg-Preußen
das Zeitalter des Absolutismus. Nie wieder ver¬
einigte der Monarch in seiner Person eine solche
Machtfülle wie damals. Zudem wird das 18.
Jahrhundert in Preußen von zwei bedeutenden
Königen geprägt, deren außerordentlichesGe¬
schick bei der Reorganisation des Staates und
dem Aufbau eines modernen, effektiven Beam¬
tentums auch von ihren Gegnern anerkannt
wird: Friedrich Wilhelm I. (1713 - 1740) und
seinem Sohn, Friedrich dem Großen (1740 —
1786). Und doch haben selbst diese beiden
Herrscher es nicht vermocht, die preußischen
Verleger zu einer auch nur einigermaßengere¬
gelten Abgabe der Pflichtexemplarezu bewe¬
gen. In ermüdender Gleichförmigkeit reihen
sich im 18. Jahrhundert die Verfügungenund
Ermahnungen.
Schon am 20. Februar 1701 mußte der Erlaß
von 1699 erneuert werden, »da ihm schlecht
und fast gar nicht nachgelebet wird«. Weitere
Wiederholungen folgten am 24. Dezember
1712, 26. Juli 1718, 22. Oktober 1723 und
28. August 1726. Auch angedrohte Geldbußen
bewirkten nichts, und am 9. Oktober 1730
mußten die Berliner Bibliothekaremelden, daß
unter allen preußischenVerlagen nur die Buch¬
handlung des hallischen Waisenhauses in Berlin
abliefere. Wieder folgte eine ernste königliche
14

Mahnung, die am 24. Januar 1739 wiederholt
werden mußte. 7)
Obwohl die Verleger schon die anbefohlene
Abgabe von zwei Pflichtexemplarennicht be¬
folgten, wurde am 2. November 1737 die Zahl
auf drei erhöht durch ein »Rescript, daß von al¬
len publicirten Büchern und Schriften ein Ex¬
emplar an die Königl. Bibliotheque nach Kö¬
nigsberg in Preussen eingesandt werden... sol¬
le«. Von der Ablieferungausgenommen waren
nur »Programmata,Carmina und Leichen-Pre¬
digten«. Die Verordnung mußte am 7. April
1755 erneuert werden und dann wieder am
17. Oktober 1763, da seit 1756 nichts mehr ein¬
gesandt worden war. Durch zwei verschiedene
Reskripte vom 29. März 1765 mußten die drei
Oberamts-Regierungen in Schlesien und der
Berliner Magistrat daran erinnert werden, dafür
Sorge zu tragen, daß die Pflichtexemplarefür
die Berliner Bibliothekeingeliefert wurden. Als
Abkeferungsterminewurden festgesetztjeweils
14 Tage nach der Leipziger Oster- und der
Leipziger Michaelis-Messe. Ablieferungspflich¬
tig waren nicht nur die »Buchführer« [hier =
Verleger] mit ihren »Verlags-Büchern«,son¬
dern auch die Buchdrucker,die »von denen Bü¬
chern, so bey ihnen auf andere, als der Buch-
führer Unkosten gedruckt werden, ein wohl
conditionirtes Exemplar zu Unserer Bibliothec
... abzuliefern« hatten. 8' Die Drucker sollten al¬
so ein Exemplar von allen Schriften abliefern,
die bei ihnen gedruckt, aber nicht in einem ab-

7) Chronologienach Franke 1889, S. 40 f.
8) Reskript an den Berliner Magistrat vom 29. März

1765
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lieferungspflichtigenVerlag erschienen waren.
Damit konnten sowohl im Selbstverlag erschie¬
nene wie von einem nichtpreußischenVerleger
in Preußen in Druck gegebene Schriften ge¬
meint sein. Die Forderung »wohl conditionir-
te«, d. h. einwandfreieund vollständige Exem¬
plare zu liefern, findet sich in beiden Reskrip¬
ten, verbunden mit der Bemerkung, daß dieje¬
nigen, von welchen »ein MangelhaftesExem¬
plar abgeliefertwürde, gehalten bleiben, nach
geschehenerEntdeckung des Defects dasselbe
gegen ein anderes vollständiges einzuteu-
schen«. 9'
Ein Reskript ähnlichen Inhalts erging am
13. April 1765 an die UniversitätenKönigsberg,
Frankurt (Oder), Halle und Duisburg. Und
schließlich wurde in diesem besonders »pflicht¬
bewußten«Jahr 1765 am 17. Juni noch ein Res¬
kript ausgegeben, daß alle für die Schloßbiblio-
thek in Königsberg bestimmten Pflichtexem¬
plare »als wahres Fürsten-Guth, von allem Zoll-
Licent und andern Abgaben frey bleiben müs¬
sen«.
Die Reskriptevom März und April 1765 waren
brauchbarer als ihre zahlreichenVorgänger,da
sie genauere Angaben über die Ablieferungs¬
pflichtigen, die Beschaffenheit des Abliefe¬
rungsgutes und die Ablieferungsterminemach¬
ten. Doch ein umfassendes, alle wesentlichen
Gesichtspunkte behandelndes und für die ge¬
samte Monarchie gültiges Gesetz enthielt erst
das Reskript vom 28. September 1789. Da in
dem folgenden Kapitel immer wieder auf dieses
Gesetz zurückgegriffen und aus ihm zitiert
wird, können wir hier auf eine eingehendeBe¬
handlung verzichten.Nur der Aufbau sei kurz

skizziert: Die Einleitung erörterte (erstmals!)
Sinn und Zweck der Pflichtexemplarabgabe
und stellte den Bezug zu den früheren Reskrip¬
ten her. Auffällig ist allerdings, daß nur von der
Ablieferungspflichtan die Berliner Bibliothek
gesprochen und die Schloßbibliothek in Kö¬
nigsberg mit keinem Wort erwähnt wurde. —
§ 1 behandelte die Ablieferungspflichtder Ver¬
leger; § 2 die Ablieferungspflichtder Drucker;
§ 3 definierte genauer, wovon Pflichtexemplare
geliefert werden mußten und was ablieferungs¬
frei war; § 4 setzte die Ablieferungsterminefest;
§ 5 enthielt die Strafbestimmungenund § 6 ge¬
währte eine Schonfrist für die bisher Säumigen,
die sich aber nun auf Grund dieses Reskripts
entschlossen hatten, ihre seit 1765 erschienenen
Schriften doch noch abzuliefern.
Leider ist diesem mit Abstand ausführlichsten
PflichtexemplargesetzPreußens nur das kurze
Leben von 30 Jahren beschieden gewesen. Es
wurde ein Opfer — der Zensur: am 18. Oktober
1819 erließ König Friedrich Wilhelm III., dem
Beschluß des deutschen Bundes vom 20. Sep¬
tember 1819 entsprechend,eine neue, zunächst
auf fünf Jahre befristete Verordnung über die
Zensur, der wieder alle Schriften unterworfen
sein sollten. Nun hatte in Preußen bisher das
Bibliotheksexemplarnicht von der Zensur pro¬
fitiert, aber auch noch nicht unter ihr gelitten.
Doch genau das geschah jetzt: § 15 der Zensur¬
verordnung bestimmte nämlich: »Der Verleger
ist, wenn er ein Werk mit Erlaubniß hat druk-
ken lassen, zu keiner Entrichtung für Zensur-

9) Reskript an die schles. Oberamtsregierungen vom
29. März 1765
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Gebühren, auch von Bekanntmachung gegen¬
wärtiger Zensur-Vorschriftan, zu keiner Ablie¬
ferung von irgend einem Frei-Exemplaran eine
Bibliothek verbunden. Jedoch verbleibt die
Verpflichtungzur Abgabe eines Exemplars an
den Zensor.« — Man hatte also mit einem Fe¬
derstrich die Bibliotheksexemplare geopfert,
um durch dieses vermeintlicheEntgegenkom¬
men den Verlegern die verschärfte Zensur
»schmackhafter« zu machen.

Zumindest die Bibliothekare an der Kgl. Biblio¬
thek Berlin werden dies nicht kommentarlos
hingenommen haben, wurden hierdurch doch
alle anspruchsvollen Begründungendes Pflicht-
exemplargesetzesvon 1789 zur austauschbaren

Phrase degradiert. Offenbar förderte der »ge¬
setzlose« Zustand auch noch weitergehende
Überlegungenwie die, daß sich in Berlin als der
Hauptstadt Preußens zwar die »Große Kgl. Bi¬
bliothek« befand, daß darüber hinaus aber jede
Provinz auch eine Kgl. Bibliothek hatte, näm¬
lich die Bibliothekder Provinzialuniversität,die
in ihrem Bereich nicht weniger förderungswür¬
dig war. Und Pflichtexemplare erschienen — ne¬
ben allen kulturpolitischenAbsichten — als ein
recht preisgünstigerWeg, zumindest einen Teil
des modernen Schrifttums auch für diese Pro-
vinzialbibliothekenzu erwerben. So entschloß
man sich nach fünf Jahren, die Verpflichtung
zur Abgabe von Bibliotheksexemplarenin mo¬
difizierter Form wieder einzuführen.
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Das Grundgesetz der Ablieferungspflicht für Drucke an die preußischen
Universitätsbibliotheken: die Kabinettsorder vom 28. Dezember 1824

Sehr unauffällig, aber wiederum in der fatalen
rein äußerlichenVerknüpfung mit der Zensur,
wird durch »AllerhöchsteKabinettsorder vom
28sten Dezember 1824., über einige nähere die
Zensur betreffende Bestimmungen« die Ver¬
pflichtungzur Lieferung von Bibliotheksexem¬
plaren wiedereingeführt.
§5 der Kabinettsorder bestimmt, daß »jeder
Verleger wiederum schuldig seyn soll, zwei Ex¬
emplare jedes seiner Verlagsartikel,und zwar
eins an die große Bibliothek hieselbst, das ande¬
re aber an die Bibliothek der Universitätderje¬
nigen Provinz, in welcher der Verleger wohnt,
unentgeldlich einzusenden«.
Das grundsätzlich Neue an dieser Verfügung
ist, daß ab 1. Januar 1825 die beiden Pflicht¬
exemplare auf zwei Empfänger aufgeteilt wur¬
den: erstmals wurden jetzt neben der Kgl. Bi¬
bliothek in Berlin die Universitätsbibliotheken
der preußischenProvinzen bedacht. Mit dieser
Kabinettsorder begann also auch die Pflichtab¬
lieferung von Drucken an die Universitätsbi¬
bliotheken in Bonn und Münster. Die Biblio¬
thek der 1818 gegründeten Universität Bonn
war demnach empfangsberechtigtfür alle Ver¬
lagsartikel aus der Rheinprovinz, welche die
RegierungsbezirkeDüsseldorf, Köln, Koblenz,
Aachen und Trier umfaßte. 1' — In Westfalen war
die 1773/80 gegründete Universität Münster
1818 zugunsten der Universitätsgründung in

Bonn aufgehobenworden. Geblieben war eine
AkademischeLehranstalt,welche nur noch die
katholisch-theologischeund die philosophische
Fakultät umfaßte und deren Bibliothek »Pauli¬
nische Bibliothek«genannt wurde. Sie sollte die
Pflichtexemplare aus der Provinz Westfalen er¬
halten, welche die RegierungsbezirkeMünster,
Minden und Arnsberg umfaßte.

Eher beiläufig ans Licht getreten und von be¬
denklicher Kürze, hätte keiner den Bestimmun¬
gen von 1824 ein so zähes Leben zugetraut. Sie
überdauerten Revolutionen,Kriege und Staats¬
formen, ja sogar den Untergang des Preußi¬
schen Staates und blieben in Nordrhein-Westfa¬
len bis Ende 1961 in Kraft. Dies Überlebens¬
wunder ist umso erstaunlicher, wenn man sich
vergegenwärtigt,daß die Existenzberechtigung
des Gesetzeswährend der schließlich 137 Jahre
seiner Geltung immer wieder aufs heftigste be¬
stritten wurde. Zudem war dieses die Pflichtab¬
lieferung begründende und aus nur einem Satz
1) Für die Bonner Bibliothek hatte die Pflichtabliefe¬

rung schon ein kurzes Vorspiel, das 1818 begonnen
hatte, als ihr aufgrund eines modifizierten Dekrets
aus napoleonischerZeit das Recht auf Pflichtexem¬
plare zugestanden wurde. Doch waren bis Juni 1819
erst 90 Bücher geliefert worden, und am 18. Oktober
1819 wurde durch das erwähnte Zensurgesetz die
Pflicht zur Lieferung von Bibliotheksexemplaren
schon wieder aufgehoben. Vgl. Erman, ÜB Bonn,
S.116.
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bestellende Gesetz nicht nur kurz, sondern
auch so unpräzise, daß in den folgenden Jahren
und Jahrzehnten durch Ausführungsbestim¬
mungen, Erlasse, Gerichtsurteileusw. fast jedes
Wort umständlich interpretiert werden mußte.
Die chronologische Übersicht im Anhang
macht deutlich, wie ein Satz zur Keimzelle eines
umfänglichen Gesetzeswerkeswurde. — Umso
befremdlicher ist es, daß man sich so gut wie nie
auf die sehr detaillierten Bestimmungen des
Reskriptsvon 1789 berufen hat. Das Wörtchen
»wiederum«in der Kabinettsorder ist fast der
einzige Hinweis geblieben, daß es auch schon
früher Pflichtexemplarbestimmungengab.

Es ist zweckmäßig, die Hauptprobleme, die das
Rechtsinstrument der Pflichtexemplare seit
1825 aufwarf, systematischdurchzugehen.Da¬
bei wird sich zeigen, daß viele Fragen im Laufe
der Zeit geklärt wurden, andere jedoch bis 1961,
solange die alten Pflichtexemplarbestimmungen
gültig waren, umstritten blieben und kontrovers
diskutiert wurden. Ausgangspunkte sollen im
folgenden,wo immer möglich, die Begriffe der
Kabinettsordersein:

Verleger
Wer sollte nun eigentlich abliefern? Die Re¬
skripte des 18. Jahrhunderts unterschieden be¬
kanntlich schon zwischen zwei zur Ablieferung
verpflichtetenGruppen: Verlegernund Druk-
kern, wobei der Drucker ablieferungspflichtig
war, sowohl wenn er als Selbstverleger auftrat,
»mit eigenem Selbstverlag«2', wie auch wenn er
»auf andere, als der Buchführer [hier = Verle¬
ger] Unkosten« druckte 3', d. h. für andere

Selbstverleger oder außerpreußische Verleger
tätig wurde. Die Kabinettsorder spricht hinge¬
gen nur vom »Verleger«; war damit die Abliefe¬
rungspflicht der Selbstverleger und Drucker
aufgehoben? Daß dies wohl kaum gemeint sein
konnte, war zumindest hinsichtlichder Selbst¬
verleger schon aus den Formulierungenzu ent¬
nehmen, mit denen die Kabinettsorder durch
die Oberpräsidenten der Provinzen in den je¬
weiligen Amtsblättern bekannt gemacht wurde.
So hieß es z. B. unter dem 9. Februar 1825 im
Amtsblatt der Kgl. Regierungzu Münster: »Es
werden daher sämmtliche Verleger von Gegen¬
ständen, welche der Censur unterworfen sind,
in der Provinz Westfalen hierdurchangewiesen,
von jedem ihrer Verlagsartikel ein Exemplar an
die große Königl. Bibliothek zu Berlin einzu¬
senden, und eins an die Paulinische Bibliothek
hierselbst ... abzuliefern.«Der Zensur unter¬
worfen waren aber nach den Zensur-Edikten
von 1788 und 1819 sowohl gewerbliche Verleger
wie Selbstverleger. Noch präziser waren die am
1. März 1826 vom Ministerium in Berlin »für
nöthig erachteten«näheren Festsetzungen: »Es
kann zwar keinem Zweifel unterworfen seyn,
daß, wenn ein inländischer [= preußischer]
Schriftsteller Selbst Verleger einer von ihm ver¬
faßten Schrift ist, er selbst auch für richtige Ab¬
lieferung des ... Frei-Exemplarseinstehen und
dafür Sorge tragen muß. Nicht minder aber ist
er hiezu verpflichtet,wenn er selbst auch nicht
die Druckkosten des Werks getragen hat, son¬
dern diese von einem Andern bestritten sind. Ist
der Selbst-Verleger der Schrift ein Auswärtiger
2) Reskriptvom 28. September 1789
3) Reskript vom 29. März 1765 u.ö.
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[= Nicht-Preuße], so muß der inländische
Buchdrucker, welcher dieselbe gedruckt hat,
für die richtige Ablieferungdes Frei-Exemplars
sorgen.« 4)
Interessantund wichtig ist die langwierige Aus¬
einandersetzung zwischen der Bonner Biblio¬
thek und der preußischen Regierung in Köln,
bzw. dem Oberpräsidium in Koblenz über die
Ablieferungspflichtigkeiteiner anderen Art von
Verleger, des Kommissionsverlegers.Der da¬
mals als Oberbibliothekar amtierende Altphilo¬
loge Friedrich Gottlieb Welcker klagte bereits
in einem Bericht vom 30. Juli 1832 darüber,
»daß mehrere Buchhändler die Commissions-
artikel nicht einsandten weil sie Commissions-
artikel wären und an die Eigenthümer verwie¬
sen, daß aber diese Commissionsartikelam na¬
türlichstenund leichtesten von den sie in Com-
mission habenden Buchhändlern zu erlangen
und zu verlangen sein möchten.« 5' Im Mai 1834
kam es dann, ausgelöstdurch einen speziellen
Fall, zu einer grundsätzlichen Entscheidung.
Auf Veranlassung Welckers hatte sich der Bon¬
ner Universitäts-Kurator Philipp Joseph von
Rehfues an die Regierung in Köln gewandt und
um Amtshilfe gegen ablieferungsunwillige Ver¬
leger gebeten, zu denen auch der Bonner Verle¬
ger und BuchhändlerHabicht gehörte. Die Be¬
schwerdenund Klagen über Habicht reißen in
den Bonner Pflichtakten nicht ab. Auf Druck
von höchster Stelle und unter Strafandrohung
lieferte er dann meist, doch auch diesmal mach¬
te er zunächst Einwände. Im Antwortschreiben
aus dem Kölner Regierungspräsidiuman Reh¬
fues lesen wir: »Wir haben uns veranlaßt gese¬
hen, dem Königl. Ober-Präsidium zu Coblenz

über die von dem Buchhändler Habicht zu
Bonn dahin abgegebene Erklärung: >daß die bei
ihm erschienenen Schriften, wovon jetzt die
Frey-Exemplare verlangt würden, nicht sein
sondern fremder Verleger Eigenthum seyen,
und daß er sich mithin um so weniger verbun¬
den glaube dieselbenabzuliefern, als die bezo¬
gene AllerhöchsteKabinettsordrenur von Ver¬
lags- nicht aber von Commissions-Artikelnre¬
de, und mehrere derselben schon 1819 et 1820
also vor Erlaß dieser AllerhöchstenVerordnung
erschienen seyen< — Vortrag zu erstatten.Das¬
selbe hat uns hierauf unterm 22. v. Monats er-
wiedert, daß es nur darauf ankomme von wel¬
cher Art die Commissions-Artikelseyen. Wenn
nämlich ein inländischer Schriftsteller sein Werk
im Inlande auf seine Kosten drucken lasse, und
es einer inländischen Buchhandlung in Com-
mission gebe, so sei nicht diese, sondern der in¬
ländische Buchdrucker oder der Verfasser zur
Ablieferung der Exemplare verpflichtet; wenn
aber die Herausgabe im Auslande geschehe und
eine inländischeBuchhandlung mit der Com-
mission beauftragt und auf dem Titelblatte ge¬
nannt sey, so habe diese die Verpflichtungdie
Ablieferung der Frei-Exemplarean die Kön. Bi¬
bliotheken zu bewirken; daß, wenn aber inlän¬
dischen Buchhandlungen auswärts gedruckte
Werke zum Debit [d. h. zur erst bei Verkauf fäl¬
ligen Zahlung]zugesandtwürden, ohne daß sie
auf dem Titelblatt genannt seien , so hätten sie

4) Amtsblatt Münster vom 10. April 1826; gleichlautend
u.a. im Amtsblatt Koblenz vom 3. April 1826; die
Verordnungdes Ministersist vom 1. März 1826.

5) Konzept in den Bonner Pflichtakten
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keine Freie Exemplare abzuliefern.« 6) Welcker
jedoch war mit dieser — durchaus abgewoge¬
nen — Entscheidung nicht zufrieden, da es für
die Bibliothekenauch bei inländischenSchrift¬
stellern und Druckern entschiedenam einfach¬
sten war, die Pflichtexemplarebeim Kommis¬
sionsverleger einzufordern.Er veranlaßteReh-
fues, selbst beim Oberpräsidium in Koblenz
vorstellig zu werden, um eine Modifizierung
der Verfügung zu erreichen. Am 7. August 1833
mußte Rehfues jedoch Welcker mitteilen, »daß
dieser Schritt nicht den gewünschtenErfolg ge¬
habt hat und daß die genannte Behörde auf Ih¬
ren, von mir bestens befürworteten, Antrag
nicht eingegangen ist.« 7) Obwohl die vom
Oberpräsidium gegebene Definition der Ablie¬
ferungspflicht der Kommissionsverlegerschlüs¬
sig ist, hat sie meines Wissens in die gedruckten
Sammlungen der Verordnungen und Erlasse
keinen Eingang gefunden. In praxi galt jedoch
später in Preußen der Kommissionsverlegerun¬
ter den oben genannten Bedingungenals ablie¬
ferungspflichtig. 8)
Besonders problematischwar die Ablieferungs¬
pflicht der Drucker. Wie schon (S. 18) angeführt,
war sie in den Reskripten des 18. Jahrhunderts
klar geregelt. Die Kabinettsorder von 1824
nannte den Drucker nicht, doch in der Folge¬
zeit wurde er einigemal wieder ausdrücklichals
Ablieferungspflichtiger erwähnt, so in der (S. 18)
zitierten ministeriellen Verlautbarung vom
1. März 1826, derzufolgeer jedoch unverständ¬
licherweise nur verpflichtetgewesen wäre, von
ihm für nichtpreußische Selbst- Verleger ge¬
druckte Schriften abzuliefern. Warum nicht
auch die für nichtpreußischegewerbliche Verle¬

ger gedruckten Schriften?Sehr wahrscheinlich
meinte der Minister beide Gruppen von Auf¬
traggebern. 9) Die irreführende Formulierung
ließe sich dann dadurch erklären, daß der be¬
treffende Satz in einem Abschnitt über die Ab¬
lieferungspflichtdes Selbstverlegers steht. Ein¬
deutig war in diesem Punkt die in der Zirkular¬
verfügung vom 25. Februar 1840 mitgeteilte Be¬
kanntmachung des Berliner Oberbibliothekars
Friedrich Wilken vom 24. Dezember 1839, die
sich an »die inländischen Buchhändler, Buch¬
druckerei-Besitzerund Selbstverleger« wandte
und sie aufforderte »zur Einsendung der
Pflichtexemplarevon den von ihnen verlegten
oder für ausländische Buchhändleroder Selbst¬
verleger gedruckten Büchern und Zeitschrif¬
ten«. Der Drucker sollte also dann herangezo¬
gen werden, wenn er für nichtpreußischeAuf¬
traggeber, gleich welcher Art, druckte. In die¬
sem Sinne erwähnten ihn auch die Bekanntma¬
chungen der Westfälischen Oberpräsidenten
vom 8. Juni 1853, 2. März 1858 und 15. August
1895. — Die preußischen Bibliothekare haben
sich mit der Ablieferungspflichtder Drucker

6) Kopie in den Bonner Pflichtakten;Unterstreichungen
wohl von Welckers Hand

7) Original in den Bonner Pflichtakten
8) Vgl. zu dieser strittigen Frage Flemming, S. 100 f.,

ebenso Kirchner 1981, S. 189 und die jeweils angege¬
bene Literatur.

9) Diese Auffassung teilt auch Wünschmann, S. 30.
Wenn er ferner aus den von ihm angeführten Be¬
kanntmachungen folgert, daß der Drucker auch bei
inländischen Selbstverlegern ablieferungspflichtig
war, sofern der Selbstverleger im Druck nicht genannt
war, ist dem zuzustimmen, da in diesen Fällen der
Drucker gegenüber den Bibliotheken wie den Zen¬
surbehörden als Verleger fungierte.
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nie recht anfreunden können, unter anderm
deshalb, weil es bei den Druckern noch viel
schwieriger als bei den Verlegernwar, ausste¬
hende Drucke zu ermitteln und so die Befol¬
gung der gesetzlichen Vorschriften zu überprü¬
fen. Man war sich schon 1888 »einig darüber,
daß der zur Ablieferung Pflichtige nur der
buchhändlerischeVerleger oder Selbstverleger,
kurzum der Besitzer des Schriftwerkes,nicht
der Hersteller, der Drucker desselben, sein
könne«. 10) Zudem wurde es immer fraglicher,
ob eine Ablieferungspflicht des preußischen
Druckersvon außerhalb Preußens erschienenen
"werken noch mit der gewandeltenAuffassung
vom Sinn und der Berechtigung des Pflicht¬
exemplars zu vereinbaren war. — Nach der Ent¬
scheidung des III. Senats des Preußischen
Oberverwaltungsgerichts vom 5. April 1928
wurde die Ablieferungspflicht des Druckers
spätestens durch das preußische Preßgesetz
vom 12. Mai 1851 generell aufgehoben, dessen
§ 6 bestimmt: »An der bisherigen Verpflichtung
des Verlegers, zwei Exemplare seiner Verlagsar¬
tikel ... unentgeltlicheinzusenden, wird nichts
geändert.« Nach Meinung des Gerichtes wie
der von ihm zitierten Gutachter und Presse¬
rechtskommentatoren war schon dadurch, daß
der Drucker hier nicht erwähnt wurde, seine
Verpflichtung aufgehoben worden. 11' Diese —
77 Jahre nach Verabschiedung des Preßgesetzes
ergangene — höchstrichterliche Entscheidung
stimmt überein mit den neueren Theorien über
das Wesen der Pflichtexemplare,doch es bleibt
fraglich, ob durch sie auch die Absicht der Väter
des Gesetzes von 1851 richtig interpretiertwur¬
de, die den Verlegerbegriff wahrscheinlich

ebenso undifferenziert und umfassend ver¬
wandten wie die Kabinettsorder von 1824.
Schließen wir diesen Abschnitt über den Verle¬
ger mit einer Entscheidung des Ministeriums
für geistliche etc. Angelegenheiten in einem
Streit zwischen der Bibliothek in Berlin und
einem preußischen Verleger, dessen Name auf
dem Titel eines außerhalb Preußens erschiene¬
nen Werkes als Mitverleger genannt war. Der
preußische Verleger verweigerte die Abliefe¬
rung der Pflichtexemplare, da er nicht als Verle¬
ger im Sinne des Gesetzes, sondern nur als
Zwischenhändler fungiere. Das Ministerium
bestimmte daraufhin am 24. Juli 1865: »Der
Einwand, daß hiermit nur der Bezugsweg für
die Abnehmer des Werks angedeutet werden
solle, verdient keine Berücksichtigung,da den
Verlegern unbenommen ist, hierfür einen ent¬
sprechenden Ausdruck zu wählen und sich so
gegen die Anforderung der Lieferung der ge¬
setzlichen Frei-Exemplare zu schützen. Der Be¬
hörde aber kann nicht zugemuthet werden, zu
untersuchen, ob die zwischen ausländischen
und inländischenBuchhandlungen getroffenen
Verabredungensich mit den Angaben auf dem
Titel eines Verlags-Artikelsin Uebereinstim-
mung befinden oder nicht. Ihr genügt es, daß
auf dem Titel ein inländischer Verleger genannt
ist, an den sie sich zu halten hat.«
Es hat sich also gezeigt, daß der Verleger-Be¬
griff der Kabinettsorder neben dem gewerbli¬
chen Verleger auch den Selbstverleger, den auf

10) Hartwig 1888, S. 12
11) Dieser Auffassung schließt sich auch Flemming,

S. 23 - 25 an.
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dem Titelblatt genannten Mitverleger,sowie in
bestimmten Fällen den Kommissionsverleger
und auch den Drucker umfaßte.

Wohnsitz
Die Kabinettsorder sagt schlicht, das zweite
Pflichtexemplar solle »an die Bibliothek der
Universitätderjenigen Provinz, in welcher der
Verleger wohnt «, abgeliefert werden. Leider ist
auch »wohnen« kein so eindeutiger Tatbestand,
wie man zunächst annehmen möchte. So hat es
immer wieder zu Streitigkeiten geführt, ob der
Verleger, wenn er im Impressum mehrere Ver¬
lagsorte anführt, die in verschiedenen Pflichtge¬
bieten liegen, auch mehrfach ein Pflichtexem¬
plar liefern muß.
Noch 1952/53 ist es zu einer sich länger als ein
Jahr hinziehenden Kontroverse zwischen der
ÜB Münster und einem damals wie heute sehr
angesehenenVerlag gekommen, der zeitweilig
firmierte: Münster • Köln, aber Pflichtexem¬
plare nur an die ÜB Bonn lieferte. Der Verlag
wies die Anforderung von Pflichtexemplaren
durch die ÜB Münster mit dem Hinweis zu¬
rück, »daß wir in Münster keine Auslieferungs¬
stelle und vorerst nicht einmal ein ständiges
Büro haben«. Eine Erklärung, weshalb dann im
Impressum Münster an erster Stelle genannt
war, wurde nicht gegeben. Der Verlag stützte
seine Weigerung zu liefern auf das Verleger¬
rundschreiben Nr. 23 des Rheinisch-Westfäli¬
schen Verleger- und Buchhändlerverbandes
vom 19. Februar 1952, in dem es u.a. hieß:
»Werden auf dem Titelblatt des Druckwerkes
oder an gleichbedeutenderStelle mehrere Ver¬
lagsorte genannt, so Hegt die Vermutung nahe,

daß alle diese Orte auch Auslieferungsortesind,
mit anderen Worten, daß jede der entsprechen¬
den Bibliotheken Anspruch auf ein Pflicht¬
exemplar hat ... Kann jedoch nachgewiesen
werden, daß ein im Titel genannter Verlagsort
kein Mitteilpunkt [!] ist, an dem fertige Stücke
eines Druckwerkes zum Zwecke der Ausliefe¬
rung bereitgestellt werden, so entfällt die Her¬
gabe des Pflichtexemplars.«Die Sache schien
für die ÜB Münster schlecht zu stehen, doch da
kam unerwartete Hilfe — vom Börsenverein,
dessen Rechtsausschuß, unabhängig von die¬
sem Streit, am 30. März 1952 festgestellt hatte:
»Werden aufgrund bestehender Gesetze von
den Bibliotheken Pflichtexemplare verlangt auf¬
grund der Tatsache, daß der in Frage kommen¬
de Ort seitens des Verlages im Titel angegeben
ist, so sieht der Rechtsausschußin diesen Fällen
keine Möglichkeitfür den Verlag, sich der Ab¬
lieferungspflichtzu entziehen.« Das entschied
den Streit. Der doppelte »Wohnsitz« brachte
zwangsläufig auch doppelte Pflichten mit
sich. 12'

Verlagsartikel
Das Ablieferungsgutwird von der Kabinettsor¬
der ganz allgemein mit »Verlagsartikel«um¬
schrieben. Die völlige Unbestimmtheit dieses
Begriffs führte dazu, daß in der Folgezeit an-

12) Vgl. hierzu Labes, Zwei Fragen, 1915, der im 2. Teil
seines Aufsatzesdie Frage untersucht: Ist ein Verleger
zur Abgabe von Pflichtexemplaren in den älteren
preußischenProvinzenverpflichtet,wenn er dort nur
ein Auslieferungslagerhat und den Ort des letzteren
im Impressum aufführt? — Vgl. ferner Flemming, S.
107 f. und zur heutigen Auffassung u.a. Kirchner 1981,
S. 189 f.
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hand von Streitfällen immer neue konkretisie¬
rende Ausführungsbestimmungen erlassen
werden mußten. Auf das Reskript von 1789 hat
man auch diesmal nicht zurückgegriffen.Dafür
findet sich in den Bonner Pflichtakten die Ab¬
schrift einer Verfügung, die der preußische Kul¬
tusminister von Altenstein am 20. März 1825
auf Bitten der Universität Breslau getroffen hat¬
te: »Nachdem das Ministerium [der geistlichen
etc. Angelegenheiten]... mit dem Königl. Mi-
nisterio des Innern und der Policey in Commu-
nication getreten ist, eröffnet Ihnen dasselbe im
Einvernehmenmit solchem hierdurch, daß pe¬
riodische Verlags-Artikel allerdings gleichfalls
ablieferungspflichtig sind.« Damit war »auf
höchster Ebene« die Ablieferungspflicht für
Zeitungen und Zeitschriften festgestellt, nach
unserer Auffassungeine Selbstverständlichkeit.
Nicht ganz so selbstverständlich war, was
Friedrich Wilken, Oberbibliothekar der Kgl.
Bibliothekin Berlin, in seiner schon erwähnten
Bekanntmachungvom 24. Dezember 1839 fest¬
setzte: »3. Von den im inländischen Buchhandel
erscheinendeneinzelnen Abdrücken aus größe¬
ren Werken, insbesondere den Abhandlungen
inländischer gelehrter Gesellschaften und Verei¬
ne, Zeitschriften usw. ist die Ablieferung der ge¬
setzlichenPflichtexemplarean die hiesige Kö¬
nigl. Bibliothek in derselben Weise wie von an¬
dern literarischenPublikationen, zu bewirken.
— 4. Von neuen Auflagen früher erschienener
Werke (Stereotypabdrücke nicht ausgenom¬
men) auch wenn dieselben keine Veränderun¬
gen erlitten haben, jedoch als neue Auflagen auf
dem Titel bezeichnet werden, ist gleichfalls die
Abgabe der gesetzlichen Pflichtexemplarean

die hiesige Königl. Bibliothek zu bewirken. —
5. Wenn eine inländische Buchhandlungmehrere
oder sämmtliche noch vorräthigeExemplare ei¬
nes Werkes von einer inländischen oder auslän¬
dischen Buchhandlungoder von einem inländi¬
schen oder ausländischenSelbstverlegerkäuf¬
lich erwirbt, und dieselbe auf dem Titel des
Werks, oder durch den Meß-Katalog, oder
durch sonstige Anzeigen, sich als nunmehrige
Verlegerin desselben bezeichnet, so sind auch
von dergleichen Artikeln die gesetzlichen
Pflicht-Exemplarean die hiesige Königl. Biblio¬
thek zu bewirken.«
Ablieferungspflichtigwaren also auch Sonder¬
drucke, die vom Verlag wie selbständige Schrif¬
ten vertrieben wurden, und Neuauflagen aller
Art, sowie von einem andern Verlag übernom¬
mene (Rest-)Auflagen. 13)
Ahnlich kontrovers wie bei der Ablieferungs¬
pflicht des Kommissionsverlegersverlief die
Diskussion zwischen Regierungund Bibliothe¬
ken über die Ablieferung von Karten und
»Kunstwerken«,d. h. kolorierter wie nicht ko¬
lorierter Druckgraphik.Umstritten waren dabei
nicht so sehr die Karten, die schon das Reskript
von 1789 als ablieferungspflichtig anführt, son¬
dern die aufwendigen und meist teuren Ansich¬
ten- und Abbildungswerke.Die Auseinander¬
setzung wurde auch nicht durch die »Aller¬
höchste Kabinetsordre« vom 12. März 1847
beendet, in welcher der König genehmigt,»daß
es bei den ... bisher in Anwendung gebrachten
Grundsätzen sein Bewendenbehält, wonach al-

13) Bezüglich der Sonderdrucke und der Neuauflagen
wurde diese Entscheidung am 26. März 1881 noch
einmal vom Kultusministerbestätigt.
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le Druckschriftenohne Ausnahme,Kupferwer¬
ke und Landkarten aber dann abkeferungs-
pflichtig anzusehen sind, wenn sie in Begleitung
eines gedruckten Textes, gleichviel von wel¬
chem Umfange und welcher Bedeutung, er¬
scheinen.« Daß diese Grundsätze schon bisher
allgemein angewandt wurden, ist Euphemis¬
mus. Über den Prozeß der Meinungsbildung
erfahren wir einiges mehr aus der (in Abschrift
auch in den Bonner Pflichtakten enthaltenen)
Zirkularverfügung des Kultusministers Eich¬
horn vom 17. April 1847: Die Kabinettsorder
von 1824 »hat nach zwei Seiten Anträge auf Er¬
weiterung, resp. Beschränkung erfahren. Von
Seiten der Verleger ist das Verlangen kund gege¬
ben worden, diese Leistung auf eigentliche
Druckwerke zu beschränken, dergestalt, daß
nicht nur einzelne Kupferblätter, sondern auch
solche Kupferwerke,zu denen der Text nur eine
erläuterndeZugabe bildet, von der Ablieferung
ausgeschlossen bleiben. Seitens der Bibliothek-
Verwaltungist dagegen eine Erweiterung vor¬
geschlagen worden, daß nicht blos eigentliche
Drucksachen, sondern auch Kunsterzeugnisse,
die dem Verlagshandel angehören, der Abliefe¬
rung unterworfen werden möchten. — Von Sei¬
ten des Ministeriumsder geistlichen etc. Ange¬
legenheiten war früher beabsichtigt worden, die
nach den bestehenden Vorschriften nur für
Druckwerke angeordnete Ablieferung von
Freiexemplaren an öffentliche Sammlungen
auch auf Kunstwerke auszudehnen, als Ent¬
schädigung für diese neue Last aber den Verle¬
gern der Kunstwerke einen vermehrten Schutz
gegen Nachdruck zu verleihen. Inzwischenhat
die deutsche Bundesversammlungbei Revision

ihres Beschlussesvom 9. November 1837 den
Schutz gegen Nachdruck auch bei Kunstwer¬
ken auf ein erweitertes Maß ausgedehnt, über
welches hinaus ein weiteres Bedürfniß in den
Bundesstaaten vielleicht nur in den seltensten
Fällen eintreten dürfte. Durch das Publikations-
Patent vom 16. Januar v. J. (Gesetzsamml.
S. 149) ist dieser neue Bundesbeschluß vom
19. Juni 1845. auch in den diesseitigenStaaten
zum Gesetz erhoben worden, und es ist damit
die Basis gefallen, auf welcher früherhin an eine
Erweiterung der Ablieferungspflicht gedacht
werden konnte ...«
Die Kgl. Kabinettsorder von 1847 war, so be¬
trachtet, von Anfang an als Kompromiß ge¬
dacht. Mehr glaubte man den Verlegernohne
Entschädigung nicht zumuten zu können.'Da
das arme und sparsame Preußen aber an eine fi¬
nanzielle Entschädigung grundsätzlich nicht
dachte, wäre nur eine Vergütungdurch verbes¬
serten Schutz gegen Nachdruck usw. in Frage
gekommen. Den jedoch hatte der Deutsche
Bund inzwischenumsonst geliefert. Indem aber
die Ablieferungspflicht der Karten und der
Druckgraphik auf den begleitenden Text ge¬
gründet wurde, »gleichviel von welchem Um¬
fange und welcher Bedeutung«, konnte man
den weit überwiegenden Teil der einschlägigen
Werke als Pflichtexemplareinfordern; denn bei
strenger Auslegung waren schon ein gedrucktes
Titelblatt und Inhaltsverzeichnisoder gar nur
die gedruckte oder gestochene Bild- und Kar¬
tenbeschriftung als »gedruckter Text« anzuse¬
hen. Zwar versuchte gerade dies ein Ministe¬
rialerlaß vom 31. August desselben Jahres wie¬
der zu unterbinden, der in augenscheinlichem
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Widerspruch zur Kabinettsorder wie zur vorher¬
gehenden ministeriellen Interpretationverfügte,
»daß es sich auf Grund dieser Bestimmungnur
verlangen läßt, daß solche Abbildungen,welche
eine Zugabe oder einen integrirendenBestand¬
teil des Buches bilden, mit dem Hauptwerke
zugleich abgeliefert werden. Ist dagegen das
Verhältniß ein umgekehrtes, so daß das Werk
wesentlich als eine Sammlung von Abbildungen
oder Landkarten angesehen werden muß, de¬
nen ein erläuternder Text als Zugabe beigefügt
ist, so kann die Abgabepflichtder Nebensache,
des Textes, die Abgabepflichtder Hauptsache,
der Kupfer- oder Landkartensammlung nicht
nach sich ziehen. « 14)
Dieser — nicht veröffentlichte— Erlaß hat bei
den preußischen Bibliotheken, auch in Bonn,
große Verwirrung ausgelöst.Doch haben sich
die Bonner Bibliothekarezur Wehr gesetzt und
bald wieder ihre Fassung zurückgewonnen:
Aus der Zeit nach 1850 hat sich ein Anforde¬
rungs-Formular für Pflichtexemplareerhalten,
das die Ministerialverfügung vom 17. April
1847 gleich zweimal nachdrücklichzitiert, den
Erlaß vom 31. August aber mit keinem Wort er¬
wähnt.
Durch einen glücklichen Zufall ist auch ein For¬
mular aus Münster auf uns gekommen, das et¬
wa 8 — 10 Jahre jünger als das Bonner sein dürf¬
te und — wie die handschriftlichnachgetragene
Oberpräsidial-Verfügungvom 15. August 1895
beweist — mindestens bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts in Gebrauch gewesen ist. Hier
fehlt zwar der Hinweis auf die Kabinettsorder
von 1847, dafür heißt es ohne nähere Bestim¬
mung, daß die »im Verlage oder in Commission

erschienenen Druckschriften jeder Art, auch
Musikalien,Bildwerkeusw.« abzuliefernseien.
Bezug genommen wird auf die Oberpräsidial-
Verfügung vom 2. März 1858, die im Hauptteil
die Bekanntmachungdes Oberpräsidiums vom
8. Juni 1853 wörtlich wiederholt. Damals be¬
mühte man sich, die bisherigenVerordnungen
zusammenzufassen,und es wurde »hinsichtlich
des an die hiesige Paulinische Bibliothekeinzu¬
sendenden Exemplars Folgendes näher festge¬
setzt: 1) Pflichtexemplaresind ... von jeder in
der Provinz erscheinenden Druckschrift, Zei¬
tung oder periodischenSchrift ohne Ausnahme
abzuliefern,mag dieselbe in der Provinz selbst
verlegt oder auch für auswärtige Buchhändler
gedruckt oder Selbstverlagsein. Ein Gleiches
gilt von neuen Auflagen früher erschienener
Werke, auch wenn dieselben keine Veränderung
erlitten haben, jedoch als neue Auflagen auf
dem Titel bezeichnet werden«. Es ist unüber¬
sehbar, daß bei dieser Formulierung die Be¬
kanntmachung von Wilken vom 24. Dezember
1839 Pate gestanden hat; doch scheint die Kabi¬
nettsorder von 1847 über Kupferwerke und
Landkarten samt den ministeriellenVerfügun¬
gen auch sechs, bzw. elf Jahre später nicht in
Münster registriert worden zu sein, da sie mit
keinem Wort berücksichtigt wurde. Vielleicht
hat man die umstrittene Materie auch bewußt
ausgeklammert. — Ebensowenig war in den
Oberpräsidialverfügungenvon 1853 und 1858
von der Ablieferungspflichtder Kommissions¬
verleger und den Musikalien die Rede, so daß
nicht deutlich wird, auf welche Rechtsgrund-

14) Zitiert nach Hartwig 1888, S. 8 f.
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läge sich hier »der Königliche Bibliothekar«in
Münster bei der Formulierung des Einforde-
rungsscheins stützte. Für die Musikalien wurde
diese jedoch spätestens durch die Bekannt¬
machungdes Oberpräsidenten vom 15. August
1895 geliefert, die im wesentlichen die Verfü¬
gungen von 1853 und 1858 wiederholte, jedoch
auch die Amtsdrucksachen in den Kreis der
abzulieferndenMaterialien einbezog und fest¬
setzte: »Pflichtexemplaresind ... von jeder in
der Provinz erscheinenden Druckschrift, Zei¬
tung oder periodischenSchrift, von Musikalien,
Lithographienund Bilderwerkenjeder Art ab¬
zuliefern.« Vorbild für diese wichtige Erweite¬
rung war offenbar das Reichspressegesetzvom
7. Mai 1874, dessen § 2 in Anlehnung an frühere
preußische Bestimmungendefinierte: »Das ge¬
genwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle
Erzeugnisse der Buchdruckerpresse,sowie auf
alle anderen, durch mechanische oder chemi¬
sche Mittel bewirkten, zur Verbreitung be¬
stimmten Vervielfältigungen von Schriften und
bildlichen Darstellungenmit und ohne Schrift,
und von Musikalien mit Text oder Erläuterun¬
gen.« Die Einschränkung, daß Musikaliennur
dann den Bestimmungen des Pressegesetzes
unterlagen,wenn sie mit Texten verbunden wa¬
ren, erklärt sich daraus, daß sich das Presse¬
gesetz zum großen Teil mit »durch die Presse
begangenen strafbaren Handlungen« befaßte.
Lieder-Textekonnten lästerlichund aufrühre¬
risch und damit gesetzwidrig sein, der »reinen
Musik« traute man solche bösen Wirkungen
nicht zu. 15)
Bei den Pflichtexemplarenwaren diese Unter¬
scheidungen jedoch sinnlos. Deshalb war es nur

logisch, alle Musikalien,d. h. Notendrucke, die
Verlagserzeugnisseim weitesten Sinne waren,
den abzulieferndenMateriahenzuzurechnen.
Problematisch und anfechtbar war jedoch die
pauschale Einbeziehung von »Lithographien
und Bilderwerken jeder Art«, da dies der Kabi¬
nettsorder von 1847 eindeutig widersprach.
Diese Kabinettsorderwar zwischenzeitlichkei¬
neswegs aufgehoben worden; ihre Fortgeltung
wurde im Gegenteil am 24. November 1876
durch einen gemeinsamen Erlaß des Innenmini¬
sters und des Ministersder geistlichen etc. An¬
gelegenheiten ausdrücklich bestätigt. Die Bi¬
bliothekare in Bonn und Münster scheinen
auch in der Praxis über die durch die Kabinetts¬
order sehr weit gezogenen Grenzen nicht hin¬
ausgegangen zu sein.

So ist in einem mühsamen und wider¬
spruchsvollen, sich durch das ganze 19. Jahr¬
hundert hinziehenden Klärungsprozeß mehr
oder weniger eindeutig festgestellt worden, was
als abheferungspflichtiger»Verlagsartikel«an¬
zusehen war. Wen wundert es, daß sich ange¬
sichts der Jahrzehnte hindurch unzulänglichen
Ausführungsbestimmungen Ablieferungs¬
pflichtige wie Bibliothekareoft überfordert und
übervorteiltvorkamen.

Beschaffenheit der Verlagsartikel
Die Kabinettsorder von 1824 sagte nichts über
die innere und äußere Ausstattung des Abliefe¬
rungsgutes. Doch schon am 1. März 1826 be-

15) Der historische Ursprung der presserechtlichenEin¬
ordnung der Musikalien wird von Löffler 1983,
S. 378, Rdz. 40 ähnlich gesehen.
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stimmte der Minister für geistliche etc. Angele¬
genheiten: »Erscheint ein Werk in verschiede¬
nen Ausgaben, z. B. auf Druck- und Schreib-
oder Velin-Papier,ohne Kupfer und Charten
und mit denselben,mit schwarzen und mit illu-
minirten Kupfern und Charten, so muß immer
ein Exemplar der besten und vollständigsten
Ausgabe an die hiesige Königl. Bibliothek un-
entgeldlich abgeliefert werden; Pracht- und
Präsent-Exemplareauf dickem und steifem Pa¬
pier jedoch ausgenommen.«Dieser Grundsatz
ist bis heute gültig geblieben: Abzuliefern ist bei
verschiedenerAusstattung jeweils die vollstän¬
digste Ausgabe im haltbarstenEinband.
Nicht mehr aufgegriffen wurde ein Passus aus
dem Reskript an den Berliner Magistrat vom
29. März 1765, wohl weil man ihn für selbstver¬
ständlich hielt: »Und da zeithero zum öftern
defecte Exemplaria abgegeben worden; so habt
ihr denen Buchführern und Buchdruckern ...
zu eröffnen, daß sie solchemfalls,und sobald
der Defect entdeckt würde, verbunden bleiben,
dergleichen mangelhafte Exemplaria, gegen
vollständigeeinzutauschen.« Die Pflichtexem¬
plar-Praxis zeigt allerdings, daß auch ein solcher
Hinweis keineswegs überflüssig ist.
Zu einem Ausstattungsproblem, das Anfang
des 19. Jahrhunderts noch nicht vorherzusehen
war und das auch später in keine gesetzliche
Vorschrift Eingang gefunden hat, wurde das
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
rapide verschlechternde Papier. Es ist interes¬
sant, daß die Gefahren für die Haltbarkeit der
Pflichtexemplarevon den zeitgenössischenBi¬
bliothekaren bereits sehr früh deutlich erkannt
worden sind. 1888 wurde im Auftrage des preu¬

ßischen Kultusministersvon bibliothekarischer
Seite ein wohl von Otto Hartwig redigierter
»Bericht über die einheitliche Regelung des
Pflichtexemplarwesens« erstattet 16), der vor¬
schlägt: »Bei der schlechten,keine Dauer ver¬
sprechenden Qualität des Papiers, auf welches
heutigen Tages so viele Bücher und namentlich
Zeitungen gedruckt werden, ist festzusetzen,
daß die beiden Pflichtexemplareauf gutes, sur¬
rogatfreies Papier gedruckt sein müssen.« (S. 15)
Man war bereit, dafür bei Zeitungen sogar eine
verzögerteAblieferung in Kauf zu nehmen.
Bereits 1880 hatte Hartwig den Erlaß eines
Reichsgesetzes vorgeschlagen,das die Verleger
und Drucker verpflichten sollte, von jedem
Druckwerk »zwei Exemplare auf gutes und
dauerhaftes Papier abzuziehenund dieselben an

16) Einige Bemerkungenzur Autorschaft des ohne Ver¬
fasserangabe»als Handschrift gedruckt(en)«Berich¬
tes: Wilmanns (Berlin), Dziatzko (Göttingen) und
Hartwig (Halle) hatten laut (ebenfallsgedrucktem)
Begleitschreiben Wilmanns vom 7. Dezember 1888 an
den Minister den Bericht gemeinsamerarbeitet, zu¬
sammen mit Berichten über »Die Herstellung ge¬
druckter Titelaufnahmen«und »Die Festsetzungvon
Bedingungen für die Zulassung zum Bibliotheks¬
dienst«. Alle drei Schreibenwurden den preuß. Bi¬
bliotheken zur Stellungnahmezugesandt (und haben
sich in den Bonner Pflichtakten erhalten). Nicht in
der eigentlichen Antwort, sondern in einem aus ande¬
rem Anlaß verfaßten Bericht für das Ministerium vom
12. August 1890 spricht der Bonner Oberbibliothekar
Schaarschmidtjedoch davon, daß das Pflicht-Papier
von Hartwig »herrührt«. Aus dieser Formulierungin
einem offiziellenSchreiben läßt sich schließen, daß
Hartwig für die Textfassungder hier vorgetragenen
Gedanken verantwortlich ist. Hartwig hat sich 1888
noch ein zweites Mal zur Haltbarkeit moderner Pa¬
piere geäußert in seinem Aufsatz »Das älteste und das
jüngste Papier«.
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öffentliche Bibliotheken abzuliefern.« 17) Die
Forderung, Pflichtexemplare,damit sie für die
Zukunft erhalten bleiben, auf besseres Papier zu
drucken, wurde auch von anderen erhoben,
u. a. von Johannes Franke, dem in diesen Jahren
wohl besten Kenner der Geschichte des Pflicht-
exemplarwesens. 18) Doch mußte es bei realisti¬
scher Betrachtungjedem klar sein, daß eine sol¬
che Auflage nur von den wenigsten Verlegern
oder Druckern erfüllt werden würde. Schaar-
schmidt hat zu dem »Bericht« Hartwigs im
April 1889 eine ausführliche und wichtigeStel¬
lungnahme abgegeben,auf die wir noch mehr¬
fach zurückkommenwerden. Er meint zur For¬
derung nach besseremPapier für Pflichtexem¬
plare: »Ich fürchte, daß diese Bestimmung,de¬
ren gute Absicht ich nicht verkenne, sich beson¬
ders den Zeitungsredactionengegenüber nicht
wird durchführen lassen, und möchte anheim¬
geben, sie zu streichen oder wenigstenszu mo-
dificiren, indem man sie etwa auf eigentliche
Bücher beschränkt. 19̂

Mir sind aus der Literatur nur vereinzelte Fälle
bekannt, daß Bibliotheksexemplarevon Zei¬
tungen wirklich auf besseres Papier gedruckt
worden sind als die übrige Auflage. Keysser
erwähnt in seiner Denkschrift »Die rheinische
Landesliteratur« namentlich die Kölnische
Volkszeitung und die Frankfurter Zeitung
(S. 9), und in der Sitzung des Preuß. Abgeord¬
netenhauses vom 16. März 1898 bemerkte der
RegierungskommissarSchmidt: »Es ist mir bei¬
spielsweise bekannt, daß eine große mitteldeut¬
sche Zeitung ein Exemplar auf besonders gutem
Papier drucken läßt und es der Königlichen Bi¬
bliothek hier liefert, indem sie es als ihr eigenes

Interesse ansieht, daß damit die Erhaltung ihrer
Zeitung auch für die Zukunft gesichert sei.«
(S.1528)
Leider änderten im übrigen diese bibliothekari¬
schen Einsichten weder die Gesetze noch ver-
anlaßten sie in nennenswertem Umfang die
Verleger, auf haltbareres Papier drucken zu las¬
sen. Heute, 80 — 100 Jahre nach der Herstel¬
lung, sind diese Papiere teilweise so brüchig ge¬
worden, daß sie schon beim einfachen Umblät¬
tern zerfallen und durch teuere Reprints ersetzt
oder aufwendig restauriert werden müssen. An¬
gesichts der Mengen von in ihrem Bestand un¬
mittelbar bedrohten Büchern sind die zur Ret¬
tung notwendigen Mittel — nicht nur für
Pflichtbibliotheken— erschreckend hoch.
Doch wenden wir uns wieder der Geschichte
der AbHeferungspflicht zu.

Die Ablieferung
Hier wird die Kabinettsorder von 1824 fast ge¬
sprächig, weist sie doch mit zwei Wörtern dar¬
auf hin, daß der Verleger gehalten sei, seine Ver¬
lagsartikel »unentgeldlich abzuliefern«. Auch
das Reskript von 1789 spricht von »ohnentgeld-
lich«. Das heißt, die Bücher wurden von den
empfangsberechtigtenBibliotheken grundsätz¬
lich nicht bezahlt, und der Abheferungspflichti-
ge trug in der Regel auch die Versandkosten.
Der Streit, ob die Verpflichtungzur Lieferung
von Frei-Exemplaren(dies ist der Terminus für

17) Hartwig 1880, S. 194
18) Franke 1889, S. 204, 208 f.
19) Konzept in den Bonner Pflichtakten; vgl. auch die

ähnliche Einschätzung dieser Frage bei Esselborn
1907, S. 531.
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die Bibliotheksexemplarebis weit ins 19. Jahr¬
hundert) rechtens, d. h. mit den Grundsätzen
des Rechtsstaates vereinbar sei, hat bis in unsere
Tage unvermindert angehalten.Da er eng mit
der zentralen Frage nach dem Sinn der Pflicht¬
ablieferung verknüpft ist, werden wir später
noch eingehend darauf zu sprechen kommen.
Hier genügt die Feststellung, daß allen Anfein¬
dungen zum Trotz die Verpflichtung, unent¬
geltlich abzuliefern, bis 1961 in Nordrhein-
Westfalen bestehen blieb.
Als Ablieferungsterminenannte das Reskript
von 1789 wie schon die vorhergehenden Re¬
skripte »vierzehn Tage nach der in jedem Jahre
einfallenden Oster- und Michaelis-Messe«.
Auch die »näheren Festsetzungen«vom 1. März
1826 orientieren die Ablieferung noch an den
Leipziger Meßterminen. Am 24. Dezember
1839 wurde dies von dem Oberbibliothekar der
Kgl. Bibliothek Berlin, Friedrich Wilken, da¬
hingehend modifiziert, daß säumige Verleger
den »an sie ergehenden Aufforderungen zur
Einsendung der Pflichtexemplare... jederzeit
sofort Folge zu leisten, und spätestens, von dem
Tage des Empfangs der Aufforderung an ge¬
rechnet, nach Verlauf von acht Tagen die in Ber¬
lin wohnhaften und nach Verlauf von vier Wo¬
chen die außerhalb Berlin wohnenden« die an¬
gefordertenExemplare einzusendenhaben.
»Vom 1. Januar 1840. an sind nur von denjeni¬
gen inländischen Zeitschriften, deren Zusen¬
dung in einzelnen Stücken oder Heften von der
Verwaltung der Königl. Bibliothekausdrücklich
verlangt wird, die Stücke oder Hefte, sogleich
nach deren Erscheinung, durch die Post an die
Königl. Bibliothek zu befördern; von allen üb¬

rigen Zeitschriftensind dagegen, von dem ge¬
dachten Zeitpunkt an die Pflichtexemplareerst
am Schlüsse jedes Jahres in vollständigen Jahr¬
gängen an die Königl. Bibliothek zu übersen¬
den.« Diese Bekanntmachungwurde durch Zir¬
kular-Verfügung sämtlichen Provinzial-Regie-
rungen mitgeteilt und war in gleicher Weise
auch für die pflichtexemplarberechtigtenBi¬
bliothekender Provinzialuniversitätenanwend¬
bar. Von den Anforderungen her gesehen, die
heute an eine Bibliothek gestellt werden, ist
man verwundert, mit wie wenigen Abliefe¬
rungsterminen für Pflichtexemplarein der er¬
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts selbst die füh¬
rende Bibliothek in Preußen im Regelfall auszu¬
kommen glaubte: zweimal im Jahr bei Büchern
und gar nur einmal bei Zeitschriften. Nach 1850
ließ sich das wegen der quantitativwie qualita¬
tiv immer rascher steigenden Benutzerwünsche
nicht mehr durchhalten. Ansatzweise zeigte
sich dieser Wandel schon in der (S. 25) zitierten
Bekanntmachungdes Oberpräsidiumsder Pro¬
vinz Westfalen vom 8. Juni 1853, wenn sie fest¬
setzt: »Die Pflichtexemplareeinzelner Druck¬
schriften müssen in der Regel unmittelbar nach
dem Erscheinen derselben, spätestens aber bis
zum Jahresschlüsseübersandt werden. — Die
Pflichtexemplare von Zeitungenund andern pe¬
riodischen Schriften können vierteljährlich oder
auch erst am Schlüsse des Jahres, jedoch in voll¬
ständigen Exemplaren abgeliefert werden. —
Sollte von Seiten der Verwaltung der Paulini¬
schen Bibliothek zu welcher Zeit immer die
Einsendung des Pflichtexemplarseiner Druck¬
schrift oder die Zusendung einer Zeitschrift in
einzelnen Stücken oder Heften verlangt wer-
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den, so haben die Verleger diesem Verlangen
ungesäumt Folge zu leisten.« Bei Monogra¬
phien wurde hier also die Lieferung»unmittel¬
bar nach Erscheinen«als die Regel bezeichnet,
und das Recht der Bibliothek,bei allen Verlags¬
erzeugnissensofortige Ablieferungzu fordern,
wird in einem eigenen Absatz ausdrücklich fest¬
gestellt. Doch es vergingen noch Jahrzehnte, bis
die Forderung dieser Bekanntmachung allge¬
mein erfüllt wurde.
So stellte Hartwig 1888 in seinem »Bericht«
fest: »Die bisherigen gesetzlichenBestimmun¬
gen über die Ablieferungsfristensind antiquiert.
Es giebt z. B. gar keine Michaelisbüchermesse
mehr. Die weitgesetztenFristen haben auch zu
mancherleiUnzuträglichkeiten geführt... Da¬
von ganz zu schweigen,daß das Nichtvorhan¬
densein eines in Preußen verlegten Buches
durch ein Jahr hin zu den unangenehmstenBe¬
schwerden und Klagen auf den betreffenden Bi¬
bliotheken geführt hat ___ Es ist deshalb darauf
zu bestehen, daß, wie in anderen Ländern, die
Pflichtexemplare unmittelbar nach dem Er¬
scheinen des Buches oder der Lieferung der be¬
treffendenZeitschrift, etwa acht Tage also nach
der officiellen Anzeige im Börsenblatte des
deutschen Buchhändlerbörsenvereines bezie¬
hungsweise nach der Ausgabe des Buches selbst
direkt an die zum Empfang berechtigten Biblio¬
theken zu Hefern sind und das zwar nicht nur
unentgeltlich,sondern auch portofrei.« (S. 17)
Gesetzlich wurden die Ablieferungstermine
zwar nicht neu festgelegt, doch in der Praxis
setzte sich allmählichdie von Hartwig vorge¬
schlagene Regelung durch.
Eine noch heute in vielen Pflichtexemplarrege-

lungen fehlende wichtige Bestimmung findet
sich erst Ende des Jahrhunderts in der Bekannt¬
machung des Oberpräsidenten von Westfalen
vom 15. August 1895: »Der etwa erhobene Ein¬
wand, daß das betreffendeDruckwerk vergrif¬
fen sei, entbindet nicht von der Lieferungs¬
pflicht.« Fehlt diese Bestimmung, wird die
»Vergriffen«-Meldungzum nur zu leicht ver¬
fügbaren Alibi und führt somit zur Benachteili¬
gung der korrekt ablieferndenVerleger.

Kontrollmöglichkeiten der Bibliothek und
Zwangsmaßnahmen
Die Kabinettsorder sagt hierüber nichts aus,
obwohl doch alle Edikte des 18. Jahrhunderts
über die fehlende Ablieferungs-Disziplinkla¬
gen. Und auch nach 1824 war die Bereitwillig¬
keit, Freiexemplare zu liefern, keineswegs über¬
all vorhanden.

Wie wir sehen werden, hatten die Bibliotheken
Mittel, die Ablieferungzu erzwingen, doch zu¬
vor mußten sie wissen, was in ihrem Bereich
überhaupt erschienen war. Vom Staat wurde ih¬
nen keine Hilfe in Aussicht gestellt: Der Bon¬
ner Kurator von Rehfues schreibt am 12. Febru¬
ar 1825 an Welcker: Ich muß »es Ihrer Auf¬
merksamkeit anheimgestellt seyn lassen, über
die litterärischen Erscheinungenin den hiesigen
Provinzen [!] selbst zu wachen, indem ich kein
Mittel weiß, das Interesse der Universitätsbi¬
bliothek auf andere Weise zu wahren.« 20'
So mußten sich die Bibliotheken zunächst an
die ihnen seit langem vertrauten Meßkataloge

20) Original in den Bonner Pflichtakten
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halten, die aber nur das im Buchhandelerhältli¬
che Schrifttum anzeigten, und auch dies nicht
annähernd vollständig. Im Selbstverlag erschie¬
nene Schriften waren dort zumeist nicht zu fin¬
den. Auch das 1834 gegründete »Börsenblatt«
und das seit 1842 erscheinende»Wöchentliche
Verzeichnis« waren rein buchhändlerischeUn¬
ternehmungen und noch für Jahrzehnte sehr
lückenhaft in ihrer Anzeige.
Dennoch konnte der Staat — entgegen der Mei¬
nung des Bonner Kurators — bei der Ermitt¬
lung der Pflichtexemplareentscheidende Hilfe
leisten: Zur ergiebigsten bibliographischen
Quelle für die Pflichtexemplar-Bibliotheken
wurden nämlich bis 1848 — die Zensurverzeich¬
nisse. Das vergleichsweiseliberale »Erneuerte
Censur-Edikt« vom 19. Dezember 1788 war im
Anschluß an das Preßgesetz der Deutschen
Bundesversammlung am 18. Oktober 1819
durch eine sehr strenge und umfassende Zen¬
sur-Vorschriftabgelöst worden, die in Preußen
wieder alle Drucke der Zensur unterwarf. —
Schon in seinen zur Kabinettsorder von 1824
über die Pflichtexemplareerlassenen Ausfüh¬
rungsbestimmungen vom 1. März 1826 ver¬
pflichtete der Kultusminister von Altenstein
»sämmtliche Königl. Oberpräsidenten«, »am
Schlüsse jedes Jahres ein Verzeichniß der in
dortiger Provinz gedruckten Schriften, mit Ein¬
schluß der Wochen-,Monats- und allgemeinen
Zeitschriften,mit Bemerkung der Verleger, der
Königl. Bibliothek zu übersenden, welches um
so leichter möglich sein wird, da alljährlich von
jedem Censor ein Verzeichniß der von ihm cen-
sirten Schriften dem Oberpräsidio seiner Pro¬
vinz eingereicht werden muß«. Daß solche Zen-
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sur-Verzeichnisseauch der Bonner Bibliothek
übersandt wurden, wird erstmals in einem Be¬
richt Welckers vom 30. Juli 1832 erwähnt, in
dem er davon spricht, daß die Ermittlung der
rückständigen Pflichtexemplare »nach Maß¬
gabe des gefälHg mitgetheilten Censurver-
zeichnisses« und außerdem (da inzwischen
nicht mehr alle Publikationender Zensur unter¬
lagen) weiterhin »nach den Leipz. Meßver¬
zeichnissen« erfolgte. 21'
Als durch das Preßgesetz vom 17. März 1848
die Zensur aufgehobenwurde, konnte dies für
die preußischen Pflichtbibliothekenkein Grund
zur Freude sein, verloren sie doch mit den
Zensurverzeichnissenihr brauchbarstes biblio¬
graphisches Hilfsmittel.
Doch ein neues »Gesetz über die Presse« vom
12. Mai 1851 schaffte ihnen einen teilweisen Er¬
satz: die Zensur wurde zwar nicht wieder ein¬
geführt, doch von allen Zeitungen und Zeit¬
schriften sowie von allen anderen Schriften mit
weniger als 20 Bogen Umfang mußte ein Über¬
wachungs-Exemplar bei der Ortspolizei-Be-
hörde eingereicht werden (§ 5). Was lag näher,
als nun die Polizei mit der Verzeichnung der
eingereichten Exemplare zu beauftragen und ei¬
ne Kopie dieser Listen den Pflichtbibliotheken
zu überlassen? Das dachten auch Rektor und
Universitätsrichter der Universität Bonn und
teilten am 15. April 1853 der Bibliothek mit:
»Es würde daher nur der Mittheilungeiner Ab¬
schrift dieses Verzeichnisses in gewissen Zeitab¬
ständen an die Universitäts-Bibliothekbedür¬
fen, um derselbendiejenige Kenntniß von allen

21) Konzept in den Bonner Pflichtakten
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Erscheinungen auf dem litterarischenGebiete
zu verschaffen, welche ihr für den vorliegenden
Zweck genügt, indem der größte Theil der
Druckschriftenaus solchen besteht, welche we¬
niger als 20 Bogen enthalten. — Das vorgeord¬
nete Königliche Ministerium der geistlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten
ist auf diesen Gedanken eingegangen und des¬
halb mit dem Herrn Minister des Innern in
Communication getreten. Von dem letztern ist
hierauf unterm 16 ten v. M. eine entsprechende
Verfügung an das Königl. Ober-Präsidium in
Coblenz erlassen worden ... Ueber den Erfolg
der hiernach angeordneten Maßregel, erwartet
das Königliche Ministerium... nach Verlauf ei¬
nes Jahres einen besonderen Bericht.« 22) Daß
der erwünschte Erfolg nicht ausgebliebenist,
läßt sich schon daraus ersehen, daß die »Poli¬
zeianmeldungen«weiter geliefert wurden und
bis 1893 in Bonn vorliegen. — Die Bibliotheken
stützten sich also bei der Ermittlung der abzu¬
liefernden Pflichtexemplare lange Zeit vor allem
auf die Zensur- und Überwachungsverzeichnis¬
se. Doch muß hier, um jedes Mißverständnis
auszuschließen, noch einmal betont werden,
daß die Pflichtexemplarein Preußen zu keiner
Zeit in irgendeinerVerbindungmit der Zensur
oder der polizeilichen Überwachung der Presse
gestanden haben. 23) Es sind also auch keine
Zensur- oder Überwachungsexemplarean die
Bibliotheken abgegeben worden. Nach den
Zensurgesetzenvon 1788 und 1819 erhielten die
Zensoren »für ihre Mühewaltung« ein Exem¬
plar zur freien Verfügung,und das Preßgesetz
von 1851 schreibt in dem schon zitierten §5
vor: »das [zur Prüfung eingereichte Exemplar]

ist, wenn inmittelst eine Beschlagnahmenicht
verfugt worden, nach vierzehn Tagen zurück¬
zugeben oder der Preis dafür zu entrichten«.

So wichtig die Selbständigkeitfür den Fortbe¬
stand und die Legitimation der Pflichtexem¬
plar-Einrichtungin Preußen war, für die betrof¬
fenen Bibliotheken wäre es damals zweifellos
viel einfacher gewesen, wenn die Pflichtexem¬
plare zugleich mit den Zensur- oder Überwa¬
chungsexemplareneingezogenund ihnen dann
überwiesenworden wären. So aber mußten sie
selber für den ordnungsgemäßenEingang sor¬
gen, ein mühseliges und zeitraubendes Ge¬
schäft, trotz einiger Hilfen des Staates. Es seien
hier nur die Grundzüge des Mahn- und
Zwangsverfahrens skizziert, wie sie sich aus
den Verordnungen,vor allem aber den Bonner
Pflichtaktenergeben:
Welcker betonte in seinem im Zusammenhang
mit den Zensurverzeichnissenschon zitierten
Schreibenvom 30. Juli 1832 an den Universi¬
tätskurator von Rehfues: »Es haben bei weitem
nicht alle Verleger und Drucker die bei ihnen
erschienenenArtikel eingesendet, ob sie gleich
alle durch frühere Mahnbriefe, und mehrere
auch durch erneuerte, dazu aufgefordert wor¬
den sind«. Bereits am 1. August lag die Antwort
von Rehfues an die »Königlichewohllöbliche
Universitäts-Bibliothek« vor: Die Bibliothek
solle zunächst einen weiteren Mahnversuchun¬
ternehmen und »durch gedruckte Cirkulare
neue Auffoderungen[! ] an die im Rückstande
befindlichen Buchhändler,mit Angabe der feh-
22) Original in den Bonner Pflichtakten
23) Vgl. hierzu auch Franke 1889, S. 40 und 125
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lenden Werke ... erlassen«. Drei Monate nach
dieser Mahnung solle die Bibliothekein säuber¬
lich nach Regierungsbezirken getrenntes Ver¬
zeichnis der weiterhin heferungsunwilligen Ver¬
leger und der von ihnen nicht abgelieferten
Werke übersenden. In diesen Fällen wollte von
Rehfues dann die Hilfe des Oberpräsidiums in
Anspruch nehmen. Er wollte, wie er am 16. Ja¬
nuar 1833 schreibt, sich »mit den betreffenden
Königlichen Regierungenin Verbindungsetzen
und sie ... ersuchen, die Säumigen durch die
Polizeybehörden an ihre Pflicht erinnern oder
sie auf fiskalischemWege zwingen zu lassen,
solcher Genüge zu leisten«.
Hiermit ist der sogenannte Verwaltungszwang
angesprochen,der zur Anwendung kam, wenn
alle Mahnungen nichts nützten. Der Verwal¬
tungszwangkonnte auf zweifache Weise ausge¬
übt werden: Einmal durch »die zwangsweise
Beitreibung des Pflichtexemplarsbei dem Ab¬
lieferungspflichtigenselbst«. 24' Über die zweite
Möglichkeit gibt es eine Bekanntmachung der
Oberpräsidenten vom 11. Februar 1847, welche
besagt, daß »diejenigenVerleger von Druck¬
schriften, welche ihrer gesetzlichen Verpflich¬
tung nicht unerinnert nachkommen, zu gewär¬
tigen haben, daß diejenigen Verlags-Artikel,
von welchen die Freiexemplare nicht spätestens
binnen 3 Monaten nach Ablauf des Jahres der
Herausgabe an die betreffenden beiden Biblio¬
theken eingesendetsind, unverzüglich im Wege
des Buchhandelsangekauftund die Kosten des
Ankaufes von den Säumigeneingezogen wer¬
den. « 25>
In der Praxis ist es wohl kaum je »unerinnert«,
d. h. ohne mehrere vorausgegangeneMahnun¬

gen zum Verwaltungszwanggekommen. Vor
dieser ultimativen Maßnahmeversuchte es auch
die Regierung mit Mahnschreiben, bzw. Straf¬
androhungen. So schrieb von Rehfues am
7. August 1833 an Welcker, daß die Kgl. Regie¬
rung zu Aachen »die Verleger La Ruelle und
Urlichs daselbst und Fallenstein in Düren ange¬
wiesen habe, die rückständigen Artikel inner¬
halb 4 Wochen an die hiesige Universitäts-Bi¬
bliothek abzuführen und sich über die Erfül¬
lung ihrer desfallsigen Verpflichtung durch eine
Bescheinigungdes Bibliothek-Vorstandesaus¬
zuweisen, widrigenfallsstrengere Mittel ange¬
wendet werden würden.« 26'
Die Ablieferungsmoral der Verleger aus der
Rheinprovinz war alles andere als musterhaft.
So sah sich 1855 der Kultusministervon Rau-

24) Will 1955, S. 63
25) Eine frühe Form des erst im späten 19. Jahrhundert

genauer geregelten Verwaltungszwangsverfahrens
findet sich schon im Reskript von 1789, das in § 5 ab¬
lieferungsunwilligenVerlegern und Druckern damit
droht, daß sie »durch den Fiscum zur Verantwortung
gezogen und außer der durch Execution zu bewür-
kenden Nachlieferungmit einer bis auf den doppelten
Ladenpreis willkührlichzu bestimmendenGeldstrafe
zum Besten der Bibüothek-Casse belegt werden.«
Der Verwaltungszwang(damals auch Administrativ-
Exekution genannt) wurde am 4. August 1876 durch
gemeinsamenErlaß des Innen- und Kultusministers
und schließlich am 15. Dezember 1899 durch das Ur¬
teil des I. Senats des Kgl. Preußischen Oberverwal¬
tungsgerichtsausdrücklichfür zulässig erklärt gegen¬
über Verlegern, die ihrer Ablieferungspflichtnicht
nachkamen. Die Urteilsbegründung enthält die bis
dahin ausführlichste Zusammenstellung der auf die
AblieferungspflichtbezüglichenGesetze und Erlasse,
einschließlich der Reskripte von 1765 und 1789.

26) Original in den Bonner Pflichtakten

34



■■I

mB

mer auf entsprechendeBerichte der Universität
Bonn und des Oberbibliothekars Friedrich
Ritschi hin genötigt, beim Oberbibliothekar
der Kgl. BibliothekBerlin, dem berühmten Hi¬
storiker Dr. Georg Heinrich Pertz, anzufragen,
wie Berlin gegen ablieferungsunwiüige Verleger
vorgehe, »insbesondere,welche Zwangsmaßre¬
geln in solchen Fällen Anwendung finden.
Nach der hierauf eingegangenen Anzeige des g.
Pertz wird Seitens der hiesigen Königlichen Bi¬
bliothek, wenn ein Verleger auf die von ihr
zweimal an ihn erlassene Aufforderung, die in
einer beigefügten Nachweisung verzeichneten
Pflichtexemplare binnen einer ihm gestellten
Frist einzusenden, die Ablieferung nicht be¬
werkstelligt,die betreffende Königliche Regie¬
rung, in Berlin das hiesige Polizei-Präsidiumer¬
sucht, den säumigen Verleger, zur Erfüllung
seiner Pflicht anzuhalten.Die etwa nothwendi-
ge Anwendung von Ordnungsstrafen und ad¬
ministrativer Exekution bleibt der requirirten
Behörde überlassen; die Königliche Bibliothek
hieselbst hat darauf besonders anzutragen bis
jetzt noch keine Veranlassung gehabt.« 27 ' Kam
die Bibliothek mit ihren Mahnungen also nicht
zum Ziel, gab sie den Fall an die Regierungab
und überließ dieser das weitere Verfahren. Im
Prinzip ist man auch in Bonn von Anfang an
nicht anders vorgegangen; nur daß man auf
Grund dieses Schreibens den Umweg über das
Oberpräsidium aufgab und sich direkt an die
Kgl. Regierungenwandte.
Obwohl auch die Bonner Pflichtakten den
Krieg nicht ohne Verluste überstanden haben,
enthalten sie in den geretteten Teilen der Korre¬
spondenz mit Verlegern und Regierungsstellen

noch eine solche Fülle von kulturhistorisch in¬
teressanten Details, daß sich damit mühelos ein
Band füllen ließe. Auf der Anklagebank saßen
damals auch heute noch renommierte Verlage
wie Bagel und DuMont, aber auch der Domvi¬
kar Adolf Kolping mußte polizeilich verwarnt
werden, weil er die in seinem Selbstverlage er¬
schienenen »Rheinischen Volksblätter für
Haus, Familie und Handwerk« nicht mehr ab¬
geliefert hatte. 28'
Zum Schluß dieses Abschnittes sei noch aus ei¬
nem Schreiben der Düsseldorfer Regierung
vom 27. Juli 1833 an von Rehfues zitiert, das
zeigt, auf welche Bagatellenoft Bibliothekare,
Universitätskuratoren und hohe Regierungs¬
stellen ihre Zeit verwenden mußten, ohne ihre
Mühe durch irgendeinenErfolg belohnt zu se¬
hen. Die Düsseldorfer Regierung teilte mit,
»daß der Buchhändler Amberger zu Solingen,
nach der Anzeige der landräthlichenBehörde,
die MayerschenGedichte fortwährend nicht in
Verlag genommen hat, weil die Druckkosten
von dem Verfassernicht bezahlt worden und
daher die Exemplare immer noch unausgege-
ben in Barmen Hegen. — Mayer, der übrigens
ein ganz unzuverlässiger,schon polizeilich und
wegen Prellerei verfolgter Mensch, dabey nichts

27) Schreiben von Raumers an das Univ.-Kuratoriumin
Bonn vom 28. Dezember 1855, Kopie in den Bonner
Pflichtakten

28) Lt. Schreiben Ritschis an den Kurator vom 25. Febru¬
ar 1855; Konzept in den Bonner Pflichtakten; am
Rand der Kolping betreffenden Stelle von fremder
Hand vermerkt: »erledigt N° 466.467«, darunter von
Ritschi: »die Erledigung dem Curat, mitgetheilt
14./5 55.«
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als ein Halbwisser ist, zieht unstät umher und
soll sich jetzt in Wismar aufhalten .. .« 29)
Selbst von Rehfues mußte einsehen, daß eine
konsequente Überwachung des Pflichtzugangs
bei dem minimalen Personalbestandder Bonner
Bibliothek nicht möglich war: unter dem Ober¬
bibliothekar Welcker (der im »Hauptberuf«
Ordinarius für KlassischePhilologie und Ar¬
chäologie war) standen zwei Unterbibliotheka¬
re und ein Sekretär, die aber alle auch noch
Lehrverpflichtungenan der Universitäthatten,
schließlich ein Diener (der gleichzeitig noch
zwei weitere Stellen »be-diente«)und zwei stu¬
dentische Amanuenses (=Hilfskräfte). So ge¬
nehmigte der Kurator am 1. August 1832, daß
»für die desfallsigen Schreibereyen ... eine be¬
sondere Hülfe angenommen« werden könnte.
Die Bezahlung sollte aus dem Bibliotheks-

Fonds erfolgen, d. h. aus den Mitteln, die schon
für die Beschaffungder notwendigsten Litera¬
tur nicht ausreichten.Welcker scheint deshalb
auf diesen Plan nicht eingegangenzu sein; am
16. Januar 1833 wiederholte der Kurator sein
Angebot, doch ohne Angabe des Fonds, aus
dem gezahlt werden sollte. Schon diese wenigen
Streiflichter zeigen, daß das Recht auf Pflicht¬
exemplare den betroffenen Bibliotheken kei¬
neswegs nur einen mit einhelligemBeifall be¬
grüßten Gewinn brachte. Doch bevor wir uns
mit der zwiespältigenHaltung der Bibliotheka¬
re gegenüber diesem gesetzlich verordneten
Zugewinnbefassen, soll das ungleich wichtigere
und auch das Verhalten der Bibliothekare be¬
einflussende Problem der inneren Berechtigung
der Einforderung von Pflichtexemplaren be¬
handelt werden.

36
29) Kopie in den Bonner Pflichtakten

"•' ; . : a m " „ SPäi



llPllllSlfell
äffiü

3. Der Streit um die Rechtmäßigkeit der gesetzlich geregelten Ablieferungs¬
pflicht und die Geschichte der Pflichtexemplarlieferungbis 1945

Mit Leidenschaft, ja Erbitterung ist zwischen
Vertretern des Staates, Bibliothekaren, Verle¬
gern und buchhändlerischen Standesorganisa¬
tionen darum gestritten worden, auf welcher
Rechtsgrundlage das Pflichtexemplarwesen
ruht. Ein erster Höhepunkt der Auseinander¬
setzungen lag in der Zeit zwischen 1860 und
1910, der zweite fällt in die Jahre nach 1950 und
hat mit dem Beschluß des Bundesverfassungs¬
gerichts vom 14. Juli 1981 (hoffentlich!) sein En¬
de gefunden.
Wir werden in diesem Kapitel die Entwicklung
nur bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ver¬
folgen, da das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland neue Gesichtspunkte in die Dis¬
kussion um die Gültigkeitder landesrechtlichen
Regelungen einbrachte, die bekanntlich Ende
1961 zur Aufhebung der Kabinettsorder und
1966 zur Verabschiedungeines neuen Gesetzes
führten. Diese Entwicklung wird in Kapitel 4
dargestellt.
Wie wir sahen, ging die Auseinandersetzungin
den ersten Jahrzehnten nach Verabschiedung
der Kabinettsorder im wesentlichen um Einzel¬
fragen: Meinungsverschiedenheitenüber den
Umfang des Ablieferungsgutes, den Abliefe¬
rungspflichtigen,die Modalitäten der Abliefe¬
rung usw. Ums Grundsätzlicheging es erst nach
Aufhebung der Zensur am 17. März 1848, die
einige Verleger zum Anlaß nahmen, auch die

Ablieferungspflicht der Bibliotheksexemplare
für aufgehoben zu halten. Bereits am 30. Juni
1849 stellte die »Verordnung, betreffend die
Vervielfältigungund Verbreitung von Schrif¬
ten« in § 4 klar: »An der bisherigenVerpflich¬
tung des Verlegers, zwei Exemplareseiner Ver¬
lagsartikel ... unentgeltlich einzusenden, wird
nichts geändert.« Den gleichen Wortlaut hat § 6
des Gesetzes über die Presse vom 12. Mai 1851.
Und doch mußten noch am 28. Dezember 1876
Innenministeriumund Kultusministeriumin ei¬
ner gemeinsamenErklärung dem Vorstandder
Korporation der Berliner Buchhändler erneut
auseinandersetzen: »Wenn daher durch das
Preßgesetzvom 17. März 1848 die Censur auf¬
gehoben und alle auf die Censur bezüglichen
Bestimmungenaußer Kraft gesetzt wurden, so
war hiermit durchaus nicht ausgesprochen,daß
Vorschriften beseitigt werden sollten, welche
sich zwar in Verordnungenbefanden, die zum
Theil von dem Censurwesen handelten, aber
selbst nicht die Censur betrafen.«
Ebenfalls war von einigen Verlegern die Abgabe
von Pflichtexemplarenverweigert worden mit
dem Hinweis, daß sowohl die Preußische Ge¬
werbeordnung vom 17. Januar 1845 wie die
Reichsgewerbeordnungvom 21. Juni 1869 vor¬
schreibe, daß »alle Abgaben, welche für den Be¬
trieb eines Gewerbes entrichtet werden, sowie
die Berechtigungen,dergleichenAbgaben auf-
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zuerlegen« aufgehoben seien. Als schließlich
1873/74 das Reichspressegesetzberaten wurde,
versuchten buchhändlerische Petitionen und
mehrere Abgeordnete unter Hinweis auf die
Gewerbeordnung den späteren § 30, Abs. 3 des
Reichspressegesetzeszu Fall zu bringen, der
besagt: »(Das Recht der Landesgesetzgebung,
Vorschriften über ... zu erlassen, wird durch
dieses Gesetz nicht berührt.) — Dasselbe gilt
von den Vorschriften der Landesgesetzeüber
Abgabe von Freiexemplaren an Bibliotheken
und öffentlicheSammlungen.«Dieser in ähnli¬
cher Form bereits im Entwurf des Bundesrates
enthaltene Passus (dort § 29, Abs. 2) war von
der Kommission zur Vorberatung der Regie¬
rungsvorlagebereits gestrichen worden, wurde
aber in der 2. Lesung, u. a. nach der Vorlage ei¬
ner Petition von Bonner Professoren für die
Beibehaltungder Pflichtexemplarewieder auf¬
genommen und nach heftigen Rededuellen
schließlich in dritter Lesung am 25. April 1874
in der eben zitierten Form verabschiedet.Es
setzte sich damit auch die Auffassung durch,
»daß die Verpflichtungzur Hergabe von Frei¬
exemplaren gegen die Vorschriften der
Reichsgewerbeordnung§ 7 Nr. 6 nicht versto¬
ße, weil sie sich nicht als eine Abgabe, welche
für den Betrieb eines Gewerbes entrichtet wer¬
de, darstellt.«')
Doch wurden die Fehden in den Fachorganen
der Buchhändler und Bibliothekare,ebenso in
den Presserechtskommentarennoch über Jahr¬
zehnte hin mit unverminderter Heftigkeit aus¬
getragen. 2'
Die Zweifel an der seit 1824 kontinuierlichfort¬
bestehenden rechtsgültigenVerpflichtungstan¬

den von Anfang an auf tönernen Füßen; inzwi¬
schen sind sie endgültig Geschichte geworden.
Umso wesentlicherwar und ist die Frage nach
dem Sinn, der inneren Berechtigung des Staates,
Pflichtexemplare zu fordern.
Die Antworten des Staates wie der in seinem
Auftrag handelnden Bibliothekare haben sich
im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und er¬
heblich differenziert.
Am Beginn steht in Preußen die schon zitierte
sehr pauschale kurfürstliche Anordnung von
1699: »Wir finden auch billig, daß von allen in
Unseren Landen ausgehenden Büchern ein
oder ein paar exemplariajedesmahl in die Bi-
bliothec abgegeben werden.« Keine weitere Be¬
gründung. Auch die folgenden Reskriptedes 18.
Jahrhunderts geben keine Erläuterung.Erst das
ausführlicheReskript vom 28. September 1789
gab als Grund der Ablieferungspflichtan, daß
»die von Unsern Vorfahren allhier gestiftete
und von Ihnen sowohl als Uns selbst mit Kö-
nigl. Kosten eingerichtete, unterhaltene und
vermehrte Bibliothek ihrer ursprünglichenBe¬
stimmung nach, eine vollständige Sammlung al¬
ler in Unsern Landen ans Licht tretenden Bü¬
cher und Schriftenenthalten möge ...« Ferner
ist die Lieferung von Pflichtexemplaren»nöthig
zum Besten besagter Unserer Bibliothek und
der Wissenschaften überhaupt, deren Cultur
durch eine vollständige, wohl geordnete und in
der Hauptstadt zu Jedermanns Gebrauch offen
stehende Büchersammlung bekanntermaßen

1) Endurteil d. I. Senats des Kgl. Preuß. Oberverwal¬
tungsgerichtsvom 15. Dezember 1899

2) Vgl. u.a. die Arbeiten von Fischer, Appelius,Dziatz-
ko, Franke 1898, Kochendörffer 1901
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nicht wenig befördert wird.« Es wurde also eine
zweifache Begründung gegeben: 1. die vollstän¬
dige Sammlung aller im Lande erscheinenden
Schriften, 2. die Förderung der Wissenschaften.
Dieser doppelte Grund ist für das preußische
Pflichtexemplarwesenwie für fast alle andern
Pflichtexemplarregelungendes In- und Auslan¬
des bis in die Gegenwart gültig geblieben. Doch
hat sich die Akzentuierung im Laufe des 19.
Jahrhunderts immer stärker zur ideellen Seite
der vollständigen Sammlung der »Verlagsarti¬
kel« eines Landes oder einer Provinz verscho¬
ben.
Beide Aspekte klingen auch an in der Bekannt¬
machung des Oberpräsidenten in Münster vom
10. April 1826, in der es nicht ohne Pathos
heißt: Ich »hege zu sämmtlichen Verlegern von
Druckschriften in der Provinz Westphalendas
Vertrauen,daß sie durch pünktliche Befolgung
derselben [d. h. der zuvor abgedrucktendie Ka¬
binettsorder von 1824 erläuterndenMinisterial-
Verfügung] die Königl. Bibliothek in Berlin, als
die Central-Bibliothek des Staates, mit den
Producten der typographischen Industrie des¬
selben in gehöriger Vollständigkeit auszustatten
sich beeifern und eine Ehre darin setzen wer¬
den, zu deren Ausbildung zu einem wahrhaft
nationalenInstitut das Ihrige beitragenzu kön¬
nen. — Ferner erinnere ich an die Bestimmung,
daß ein zweites Exemplar ... an die Paulinische
Bibliothekhieselbst abgegeben werden muß.«
Es wurde also nicht nur Pflichterfüllung,son¬
dern freudige Pflichterfüllungerwartet.
Doch die Verleger und ihre Bundesgenossen
waren zum großen Teil durchaus nicht freudig,
sahen die Pflicht, Freiexemplare abzugeben, als

eine gänzlich ungerechtfertigteSondersteuer,ja
als »ein gesetzlich geregeltes Beuterecht des
Staates gegen seine eigenen Buchhändler«an. 3)
Und eine Petition des Börsenvereinsanläßlich
der Beratung des Reichspreßgesetzesschließt
mit der markanten Sentenz: »Einen besonders
wichtigen Grund gegen die Abgabe der Frei¬
exemplare sehen wir aber endlich noch darin,
daß es offenbar der Staatsregierungdurchaus
unwürdig ist, die Dotation ihrer öffentlichen
Bibliotheken auf diese Weise, wenn auch nur
zum Theil, durch unwillig dargebrachte Ge¬
schenke zu bewirken.« 4'
Die Anhänger der Pflichtexemplargesetzge¬
bung außerhalbder staatlichen Verwaltung und
der Bibliothekenrührten sich erstmals 1870, als
in einer Kommissiondes Norddeutschen Bun¬
des das Urheberrechts-Gesetz (verabschiedet
am 11. Juni 1870) vorberaten wurde. Bonner
Professoren reichten eine Petition ein, in den
Gesetzentwurf möge eine Aussage zugunsten
der Pflichtexemplare aufgenommenwerden, da
man diese durch die Reichsgewerbeordnung
gefährdet sah. Die Kommission wies auf ihrer
Sitzung am 8. April 1870 die Petition als unbe¬
gründet zurück, da durch den Bundesrat wie
die Petitions-Kommission festgestellt sei, daß
was »insbesonderePreußen betrifft ... § 6 des
Preßgesetzesvom 12 ten Mai 1851 [der die Fort¬
geltung der Ablieferungspflichtregelt] unzwei¬
felhaft zu Recht« besteht. 5' Als aber, wie (S. 38)
erwähnt, bei den Kommissionsberatungenzur

3) Berner, S. 329
4) Zitiert nach Berner, S. 332; Sperrungenin der Vorlage
5) Offizielle Kopie des Protokolls in den Bonner

Pflichtakten
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Vorbereitungdes Reichspressegesetzes der Pas¬
sus über die Weitergeltung der Pflichtexemplar-
bestimmungen aus der Regierungsvorlagege¬
strichen worden war, wurde die Bonner Peti¬
tion in erweiterter und aktualisierterForm er¬
neuert. Von den 13 Unterzeichnern steht der
prominenteste an erster Stelle: der Historiker
und nationalliberale PolitikerHeinrich von Sy-
bel; es folgen u.a. der Orientalist J. Gildemei¬
ster, der Jurist Friedrich Bluhm, der Nationalö¬
konom E. Nasse — und der Philologe Jacob
Bernays, der damals zugleich Oberbibliothekar
der Bonner Bibliothekwar. In den Pflichtakten
in Bonn haben sich sowohl das Konzept der Pe¬
tition wie der Druck erhalten. Beim Schlußab¬
schnitt hat Bernays Nachfolger Schaarschmidt
am Rand vermerkt: »ist von Jac. Bernays abge¬
faßt«. Gerade dieser vierte Abschnitt aber ent¬
hält die grundsätzlichen Ausführungen zum
Sinn der Einforderung von Freiexemplarenfür
Bibliotheken: »Die gegen die Lieferung der
Pflichtexemplare agitirendenBuchhändlerpfle¬
gen nämlich zu behaupten: Die im öffentlichen
Interesse wünschenswerthevollständige und si¬
chere Aufbewahrung aller einheimischen Preß¬
erzeugnisse, welche jetzt durch die Lieferung
der Pflichtexemplareerreicht werde, lasse sich
ebenso wirksam erzielen durch Vermehrung
der Fonds der einzelnen Bibliotheken. — Um
diese Behauptungzurückzuweisen,braucht nur
daran erinnert zu werden, daß selbst die Berli¬
ner Königliche Bibliothek, an welche jetzt alle
im PreußischenStaate gedruckten Schriften ko¬
stenfrei abgeliefert werden, schwerlich je mit ei¬
ner solchen enormen Erhöhung ihrer Mittel be¬
dacht werden wird, daß sie im Stande wäre, alle
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in ganz Preußen produzirten Drucksachen,die
guten, mittelguten und für gänzlich schlecht
geltenden unmittelbar nach ihrem Erscheinen
— und dies wäre zur Erreichung des Zwecks
vollständiger und sicherer Aufbewahrung un¬
entbehrlich — zum vollen Ladenpreise anzu¬
kaufen, ohne ihre Erwerbungen ausländischer,
insbesondere englischerund französischer gu¬
ter Schriften in einem die wissenschaftlichen
und anderen öffentlichenInteressenschädigen¬
den Maße zu beschränken. Und was für die
große Berliner Bibliothek schwerlich je gesche¬
hen wird, geschieht sicherlich nie für die acht
anderen Preußischen und die übrigen Deut¬
schen Universitätsbibliotheken.Die Mittel die¬
ser Anstalten werden stets so bemessen sein,
daß ihre Verwalter im günstigstenFalle immer
nur die allerdringendsten,ohnehin von Jahr zu
Jahr an Umfang und Kostspieligkeitwachsen¬
den Bedürfnisse ihrer Benutzer befriedigen
können. Es werden daher diese Anstalten,
wenn die Lieferung der Pflichtexemplareauf¬
hört, aus den Preßerzeugnissender angrenzen¬
den Provinzen nur die wenigen Bücher sich
käuflich aneignen können, welche nach den au¬
genblicklich herrschendenAnsichtenvon unbe¬
streitbarer wissenschaftlicher Brauchbarkeit
sind; die Zeitungender Mittel- und Kleinstädte,
die so oft bei amtlichenNachforschungen un¬
entbehrlich sind, die populären Zeitschriften
und die belletristischenProductionen zweiten
und dritten Ranges, welche oft im Lauf der Zeit
einen kulturgeschichtlichen Werth erhalten,
werden aus den Bibliotheken verschwinden
und da ihnen nirgends, und am wenigsten bei
den zum sogenannten Maculiren jetzt sehr ge-
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neigten Buchhändlern ein schützendes Unter¬
kommen offen steht, so werden sie sehr bald
gänzlich untergehen. Und diese Gefahr gänzli¬
chen Untergangs würde auch gar manchen von
wissenschaftlichen Gegenständen handelnden
Büchern drohen. Jeder Kundige weiß, wie sehr
manchmal in wenigen Jahrzehnten die wissen¬
schaftlichen Strömungen wechseln und wie
leicht es vorkommen kann, daß Bücher, die bei
ihrem Erscheinen von der Antipathie herr¬
schender Schulen so laut als werthlos bezeich¬
net werden, daß kein über beschränkte Mittel
verfügenderBibliothekarihre Anschaffung wa¬
gen darf, nach und nach durch veränderteStim¬
mung der wissenschaftlichen Kreise oder durch
neue Entdeckungen, welche das früher als
Träumerei Verschrieene bestätigen, werthvoll
und gesucht werden. Es sei nur in aller Kürze an
die Vorläufer Darwins erinnert, deren Werke
lange Zeit einer völligen Verachtung Preis gege¬
ben waren und daher jetzt auf vielen Bibliothe¬
ken vergeblich gesucht werden. Um nun bei
Vermehrung des Bibliotheksfonds die Aufbe¬
wahrung aller der genannten Literaturerzeug¬
nisse journalistischer,belletristischerund wis¬
senschaftlichzweifelhafterArt wirklich zu si¬
chern, bliebe nur dieser Weg übrig, von dem
jährlichen Etat vorweg den Ankauf aller in
der angrenzenden Provinz erscheinenden
Drucksachenzum vollen Ladenpreis zu bestrei¬
ten und erst mit dem Rest, welcher nach Abzug
dieser im Voraus nicht zu fixirenden Summe
verfügbar bleibt, die eigentlichen wissenschaft¬
lichen Bedürfnisse der Bibliotheksbenutzer an
andern deutschenund ausländischen Werken so
gut oder schlecht es gehen will, zu befriedigen.

Es genügt, eine solche Ungeheuerlichkeit als
nothwendige Folge der gegnerischenBehaup¬
tung nachgewiesenzu haben, um jede weitere
Widerlegung für überflüssig zu halten.« Der
kulturpolitische Aspekt wurde von Bernays
klar herausgearbeitet: Die Pflichtbibliothek
sollte alle Verlagsartikel eines bestimmten poli¬
tischen Bereichs sammeln, auch die, die sie
käuflich niemals erwerben würde. Zum Kauf
der gesamten Pflichtliteratur fehlte dem Staat
aber so augenscheinlich das Geld, daß weitere
Begründungenhier überflüssig waren. Die Pro¬
blematik der Unentgeltlichkeit hatte überdies
der vorangehende3. Abschnitt schon angespro¬
chen und das Fazit gezogen: »Die Ungerechtig¬
keit ist nur eine scheinbare.Dem Privilegium
odiosum [der Freiexemplare] entspricht die
große und neue Begünstigung,welche das Ver¬
legergewerbe durch Schutz gegen Nachdruck in
ausgedehntem Maße schon genießt und noch
mehr genießen wird, eine Begünstigung,wel¬
che, von dem Patentschutz abgesehen,keinem
andern Gewerbe in ähnlichem Maße zu Theil
wird.«
Die Bonner Petition war übrigens nicht die ein¬
zige, die sich für die Beibehaltungder Pflicht¬
exemplare aussprach. So hat sich in den Bonner
Pflichtakten auch der höchst bemerkenswerte
Einblattdruck eines Theodor Oelsner aus Bres¬
lau erhalten, laut eigener Angabe Redakteur der
Monatsschrift »Rübezahl. Schles. Provinzial-
blätter« und Bibliothekar der Schlesischen Ge¬
sellschaft für vaterländische Kultur in einer Per¬
son, der sich für seine Eingabe der Zustimmung
der Bibliothekare aus Breslau, Bonn, Greifs¬
wald, Halle, Königsberg und Kiel versichert
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hatte. Oelsners Argumentation ist der Bonner
verwandt, doch noch umfassender.Er schreibt
u.a.: »Man wendet ein: was die Bibliotheken
haben wollen, das mögen sie kaufen! Dem wi¬
derstreitet dreierlei: Arbeitslast, Kostenlast, und
dabei — Nichterreichungdes Zwecks. Dies mo-
tivirt sich wie folgt: Für die Wissenschaft haben
Bedeutung nicht allein die Werke, die auf
den großen Büchermarkt kommen, sondern
ebensowol jene zahlreichen Ephemeriden, die
meist gar nicht in den Buchhandel gelangen,
wie Flugblätter, Gelegenheitsschriften,kleine
Selbstverlagsartikel, Localzeitschriftenu. dergl.;
in ihnen spiegelt sich der Charakter einer Zeit
nicht minder, oft mehr, als in jenen ... Dies er¬
kennend, haben wir die Pflicht, der nach uns
kommenden Forschung das Material zu si¬
chern, statt sie nach wie vor dem Zufall preiszu¬
geben. Durch Kauf im Buchhandelaber ist dies
eben nicht realisierbar,nur durch das Gesetz
des Pflichtexemplars. Die Bibliothekverwaltung
erfährt anders von den meisten jener liter. Pro-
ducte nichts, in Meßkatalogen etc. stehen sie
nicht; eine freie Vereinbarung erreicht sie nicht;
solche schläft überdies, wo sie getroffen, meist
bald wieder ein. Jeder Praktiker auf dem Gebie¬
te wird all dieses bestätigen. — Gesetzt aber
auch, dies wäre nicht so — welche Unsumme
von Arbeitskraft würde erfordert, welch eine
Vielschreiberei,um diese sowie die käufliche
Literatur der Provinz resp. des Landes zu con-
statiren und zusammenzubringen, und welch
ein Kosten- Aufwand ! Ueberreich mit Arbeits¬
kräften und Dotationen versehen sind die Bi¬
bliotheken meist ohnehin nicht; woher jenen
Mehrbedarf an Kräften nehmen, woher die Be¬

soldung? — Die Bibl.-Pflichtexemplaresind
eine der literarischen Production aufgelegte
öffentlicheLast zugunsten des Gemeinbesten.
Aber der Producent vermag diese imvoraus auf
die Herstellungskosten des Werkes und, ist er
Verkäufer, auf den Kaufpreiszu schlagen, also
positiven Schaden von sich abzuhalten... Die¬
ses >Opfer< aber ist verschwindend gegen die
Anschwellung,welche die Bibliothek-Budgets
durch Herbeischaffung und Kauf der Objecte
erleiden müßten; dies letztere Opfer geht doch
schließlichaus den Taschen der Steuerzahler,
und diese haben nicht die Möglichkeit,sich da¬
für anderweitschadlos zu stellen.
— Also : die BibL-Pflichtexemplarebelasten
Diejenigen, denen sie auferlegt sind, nicht oder
nur sehr unerheblich; sie entlasten den Staat
von einer großen Ausgabe und einem starken
Zuwachs an Büreauwesen;und sie allein lassen
den Zweck auf eine möglichst vollständige
Weise erreichen.« 6'
In dieser — wie gesagt — auch von Bonn unter¬
stützten Petition 7' sind fast alle auch heute noch
gültigen Argumente für eine gesetzlich geregel¬
te Ablieferungspflichtübersichtlich zusammen¬
gestellt.
In der Reichstagsdebatte anläßlich der 2. Le¬
sung des Preßgesetzesvom 23. März 1874 wur¬
den beide Petitionen erwähnt. Die Hauptkon¬
trahenten bei der entscheidenden2. Lesung des

6) In der Vorlage gesperrt Gedrucktes hier unterstri¬
chen.

7) Münster ist u.U. gar nicht gefragt worden, weil Oels-
ner möglicherweisevon der Zuständigkeitder Pauli¬
nischen Bibliothek für die Provinz Westfalen nichts
wußte.
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Gesetzes waren die Historiker Dr. Wilhelm
Oncken und Dr. Johann Friedrich von Schulte
auf Seiten der Befürworterder Pflichtexemplare
und der bekannte Verleger Dr. Eduard Brock¬
haus als ihr entschiedenerGegner. Das Bemer¬
kenswerte hierbei ist, daß alle drei zur national¬
liberalen Fraktion zählten. Es herrschte also
kein Fraktionszwang, und es ist in diesen De¬
batten auch noch nicht die Tendenz folgender
Jahrzehnte zu beobachten, daß die Gegner der
Pflichtablieferung vorzugsweise aus dem libera¬
len Lager kommen, die Anhänger aber konser¬
vativen oder sozialdemokratischenParteien an¬
gehören oder nahestehen. Auch bei Oncken
und von Schulte sprachen die gleichen Gründe
wie bei Oelsner und den Bonner Petenten für
die Beibehaltungder Pflicht. Ihr Ziel war nicht,
die Ablieferung der Bibliotheksexemplare
durch Reichsgesetz einheitlich für alle deut¬
schen Staaten durchzusetzen, sondern die
Pflichtexemplarrechteim Preßgesetz ausdrück¬
lich zu erwähnen als vom Reichspresserecht
nicht betroffene landesrechtlicheRegelungen.
Die Gegner wollten diesen Passus zumindest
fortlassen; Heber wäre ihnen freilich gewesen,
wenn der Reichstag sich bereitgefundenhätte,
mit dem Pressegesetz »das Unwesen der Frei¬
exemplare definitiv abzuschaffen.« 8'
Die deutschen Staaten hatten sehr unterschied¬
liche Pflichtexemplargesetze,sowohl was ihre
Herkunft wie was ihre aktuelle Handhabung
anging. Im Gegensatz zu Preußen hatte sich an¬
dernorts das Bibliotheksexemplarhäufig aus
den Zensur- oder den Polizeiexemplarenent¬
wickelt, manche gingen direkt auf das Privile¬
gienwesenzurück, die Zahl der abzugebenden

Exemplare schwankte und — was schwerer wog
— in einzelnen Ländern waren die Pflichtexem¬
plargesetze im Gefühl, damit obrigkeitsstaatli¬
che Fesseln zu sprengen, ganz aufgehoben wor¬
den. Das stärkste Gewicht hatte hier Sachsen
mit dem Verlags- und Buchhandelszentrum
Leipzig, wo durch das Preßgesetz vom
24. März 1870 die mit den Überwachungsex¬
emplaren identischenBibliotheksexemplareab¬
geschafft worden waren. 9' So hofften die Geg¬
ner des Pflichtexemplarwesensim Reichstag,
die sächsischen »Errungenschaften«per Gesetz
für das ganze Reich festschreibenzu können.
Ein wesentliches Argument in ihrem Kampf
war der schon mehrfacherwähnte Hinweis auf
die unzumutbare Belastungder Verleger. Hat¬
ten die Bonner Petition, Oelsner und in der
Reichstagsdebatteder Abgeordnete von Schul¬
te diesem Vorwurf grundsätzlich die Berechti¬
gung abgesprochen, so gingen in der Debatte
Oncken und in der 3. Lesung auch der Zen¬
trumsabgeordnete Dr. Reichenspergerund Dr.
Wehrenpfennig differenzierter vor: Auch sie
waren für die Beibehaltungder Pflichtexempla¬
re, hielten die kostenlose Abgabe im Regelfall
auch für durchaus zumutbar, wollten aber den
Verleger dadurch entlasten, daß sie auch den
Verfasser als Abgabepflichtigen heranzogen
(Oncken) und auf die Ablieferungunveränder¬
ter Neuauflagen (Reichensperger)und beson¬
ders kostspieliger Werke verzichteten, wobei

8) Brockhausin der Sitzung am 23. März 1874
9) Näheres über die Vorgeschichteund die Folgen des

sächsischen Preßgesetzes s. bei Otto Richter und in
der von J. Plenge hrsg. Sammlung »Für die Pflicht¬
exemplare.«
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Oncken keine feste Preisgrenze angab, während
Reichensperger 15 Reichsmark und Wehren-
pfennig sogar nur 5 Reichsmarkals zumutbare
Obergrenze ansahen. Die Gegner jeder Pflicht¬
ablieferung waren im Reichstag schon in 2. Le¬
sung mit deutlicherMehrheit überstimmt wor¬
den, so daß es in der 3. Lesung nur noch darum
ging, ob die Regierungsvorlage unverändert
oder mit »Härteklausel«angenommen wurde.
Das Ergebnis war knapp: 146 stimmten für den
AbänderungsantragReichensperger,153 für die
Regierungsvorlage. Beschlossen wurde also:
»Das Recht der Landesregierung,Vorschriften
über ... zu erlassen, wird durch dieses Gesetz
nicht berührt. Dasselbe gilt von den Vorschrif¬
ten der Landesgesetze über die Abgabe von
Freiexemplaren an Bibliothekenund öffentliche
Sammlungen.« (S. 119)

Es ist unumgänglich, sich mit der Diskussion
des Abschnittesüber die Ablieferungspflicht im
Reichspressegesetznoch etwas eingehender zu
befassen, da die in diesem Zusammenhangvor¬
gebrachten Argumente beider Seiten auch die
Entwicklung der Pflichtablieferung in der
Rheinprovinz und in Westfalen sehr konkret
beeinflußt haben.
Bisher sind in dieser Darstellungdie Befürwor¬
ter der Ablieferungspflicht ausführlicher zu
Wort gekommen. Von den Vorwürfen der
buchhändlerischenSeite haben wir die »histori¬
sche Belastung« der Bibliotheksexemplare
durch ihre reale oder vermeintliche Verbindung
mit den Zensur- oder Überwachungsexempla-
ren erwähnt und die als unzumutbar empfun¬
dene Belastung mancher Verlage durch die Ab¬

gabe von teuren Freiexemplarenan Bibliothe¬
ken. Doch Eduard Brockhaus erhob in der
Reichstagsdebattenoch ganz andere Vorwürfe,
die uns unversehens wieder nach Bonn zurück¬
führen: »... Die Klagen, welche die Bonner
Petition darüber anstellt, daß mit Aufhebung
der Freiexemplareviele Literaturzweige ganz
verschwindenwürden ... sind nicht begründet,
wenigstensnicht in der Ausdehnung, in der sie
ausgesprochen werden ... Die Bibliotheken
übernehmen gar keine Verpflichtung,die Frei¬
exemplare vollständig aufzuheben, die ihnen
gegeben werden. Würden sie eine solche Ver¬
pflichtung übernehmen, oder hätte sich in der
Praxis herausgestellt, daß sie diese Verpflich¬
tung für selbstverständlichansehen, dann wür¬
de wohl nie der Wunsch ausgesprochen sein,
die Sache abzuschaffen... Es ist bei vielen Bi¬
bliotheken Sitte, die Bücher, die man nicht auf¬
heben will, die man entweder nicht des Aufhe¬
bens werth erachtet, oder die nicht in die Gat¬
tung von Büchern hineinpassen, die man spe-
ciell bevorzugt, zum Verkauf zu stellen, und ich
gebe Ihrem Unheil anheim, ob das in irgendei¬
ner Weise gerechtfertigt ist. Aber wenn dann
wenigstens die Sachen, die nicht verkauft wer¬
den, aufgehobenwürden! Es mag Bibliotheken
geben, wo das der Fall ist; allein, meine Herren,
daß das allgemein in einer ausreichenden,die
Interessen des Schriftstellers und Buchhandels
irgendwiesicherndenWeise geschieht,muß ich
aufs Entschiedensteleugnen.« (S. 508) — Dieser
Vorwurf veranlaßte Brockhaus'Fraktionskolle¬
gen von Schulte zu dem Ausruf: »Meine Her¬
ren, die Bibliotheken, die ich kenne, bewahren
auf das Gewissenhaftestedie Literatur, ich kann
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Ihnen versichern, daß z.B. in Bonn nicht ein
Blatt davon fortkommt. Wenn man mir nun
sagt: man verkaufe das, so sage ich ganz ein¬
fach: geschähe das, so wäre es gegen die beste¬
hende Instruktion. Die Bibliothek ist gar nicht
berechtigt, Sachen, die keine Doubletten sind,
zu verkaufen... Wenn man weiter sagt, sie wer¬
den nicht ordentlich aufbewahrt, so muß ich
dem entschieden entgegentreten.Die Bibliothe¬
ken sehen es durchweg als ihre Pflicht an, sich
als Depositare dieser Literatur zu betrachten.«
(S. 509)
Ich weiß nicht, ob in einem deutschen Parla¬
ment je wieder so lobend über die Bibliotheken
gesprochen worden ist. Und doch hatte der ge¬
lehrte Redner ausgerechnet in diesem Fall — lei¬
der! — Unrecht, wenn er speziell Bonn zum
Zeugen anrief für die treue Bewahrung aller
Pflichtexemplare durch die Bibliotheken.
Erman hat in seiner temperamentvollen und
noch heute mit Genuß und Gewinn zu lesen¬
den »Geschichte der Bonner Universitätsbi¬
bliothek« 1919 erstmals aus den handschriftli¬
chen Jahresberichtenund den PflichtaktenEin¬
zelheiten über den Umgang mit Pflichtexem¬
plaren bekanntgemacht. Er schreibt dort:
»Aber wenn Welcker für die Eintreibung der
Pflichtexemplare das seinige tat, so war er doch
keineswegs gewillt, den ganzen so erlangten
>wenig erspriesslichen Zuwachs< der Bibliothek
auch wirklich einzuverleiben. Der sehr viel spä¬
ter mit Recht aufgestellte Grundsatz, dass dem
Recht auf Freiexemplareauch eine Pflicht der
Bibliothek zu ihrer Aufbewahrungentspreche,
war ihm wie der ganzen älteren Generationder
Universitätsbibliothekarefremd. Sie sahen in

der Einrichtungnichts als ein Mittel, die staatli¬
chen Bibliotheken auf billigem Wege zu berei¬
chern und trugen kein Bedenken, das, was ih¬
nen für die Sonderzwecke der einzelnen An¬
stalten entbehrlich schien, zu vernichten , ja so¬
gar es zu ihren Gunsten zu verkaufen . In den
späteren Streitigkeiten über die Berechtigung
der Pflichtexemplare ist der von den Buchhänd¬
lern erhobene Vorwurf, dass die Bibliotheken
die eingefordertenBücher makuliert hätten, in
seiner Allgemeinheit von bibliothekarischer
Seite bestritten worden; nur für die Berliner
Universitätsbibliothekwurde ein solches Ver¬
fahren zugegeben, zugleich aber durch die be¬
sonderen Verhältnisse entschuldigt, weil dort
dieselben Bücher auch an die Königliche Biblio¬
thek geliefert und dort aufbewahrtwurden. Ich
bedauere feststellen zu müssen, dass für Bonn
die Ableugnung nicht zutrifft. Auch hier sind
von Anfang an bis 1874, übrigens ganz unbe¬
fangen und offen und ohne dass die Bibliothe¬
kare sich eines Unrechts bewußt waren, Pflicht¬
exemplare im grossen makuliert und verkauft
worden und zwar durch das angesehene Köln-
Bonner Antiquariat von Lempertz. Schon in
dem Bericht vom 24. Dezember 1831, in dem
Welcker seine Grundsätze darlegt, und dann
wiederholt 1841, spricht er aus, dass >mehres
nicht aufgestellt, sondern zu den Dubletten
zum Verkauf verwiesen wird< ___ Zahlenmässi-
ge Angaben über die ausgeschiedenenPflicht¬
exemplare Hegen aus der älteren Zeit nur verein¬
zelt vor; 1832 werden von 369 eingegangenen
Nummern 100, 1838 von 500 eingegangenen
100, 1848 von 300 150, 1853 von 339 sogar 200
der Vernichtungübergeben! Unter diesen Um-
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ständen ist es kein Wunder, dass so häufig
Nachforschungennach älteren Büchern rheini¬
scher Herkunft in Bonn erfolglos bleiben.« (S.
118 f.) Für die Zeit Ritschis errechnet Erman,
daß 1854—1863 von insgesamt »6065 eingegan¬
genen Pflichtexemplaren 1140 makuliert oder
zu den zu verkaufenden Dubletten gegeben«
wurden. (S. 180) Unter Bernays wurden bis
1875 noch 771 von 3112 eingegangenen Pflicht¬
exemplaren »beseitigt«, nach 1875 jedoch hören
Makulierungund Verkauf auf. (S. 225 f.) — Uns
mag die Handlungsweiseder Bonner Bibliothe¬
kare vor 1876 schockieren,doch zur gerechten
Beurteilung der damaligen Situation müssen
verschiedene Faktoren berücksichtigt werden:
1. Wie schon ausgeführt, war die personelle

Ausstattung der Bibliothek völlig unzuläng¬
lich; sie reichte nicht einmal zur fristgerech¬
ten Bearbeitung der wissenschaftlichen Lite¬
ratur.

2. Die Raumsituation war, wie wir an einem
drastischenBeispiel noch sehen werden, das
ganze 19. Jahrhundert hindurchkatastrophal.
Man hielt schon aus räumlichenGründen ei¬
ne komplette Aufbewahrungder Pflicht, vor
allem der Zeitungen für unmöglich.

3. Am schwersten wog aber, daß es den vorge¬
ordneten staatlichenStellen wie den Biblio¬
thekaren am rechten »Problembewußtsein«
mangelte. Obwohl die kulturpolitische Be¬
gründung der Pflichtablieferung schon im
Reskript von 1789 formuliert war, stand in
der Praxis noch lange der Gesichtspunkt der
finanziellenEntlastung der berechtigten Bi¬
bliotheken durch die Pflichtexemplare im
Vordergrund. Die »sammelnswerte«Litera-
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tur der Provinz bekam man auf diese Weise
umsonst, und mit dem Verkauf des Restes
konnte man den schmalen Etat etwas aufbes¬
sern.

Wie Erman zu Recht betont, geschah dies mit
Wissen und Billigung der staatlichen Stellen. Ja,
nach der wahrscheinlichauch in Bonn bekann¬
ten Instruktion für den Aufseher der Berliner
UniversitätsbibHothekvom 18. August 1831, die
vom Kultusministererlassen war, gehörte es zu
den Pflichten des Aufsehers, die unter den
Pflichtexemplaren befindlichen »werthlosen
Romane, Kinderschriftenu. dgl. m., welche für
die UniversitätsbibHothek durchaus unnütz
sind, zum Behuf des Verauktionirens besonders
zu verzeichnen.«(S. 615 f.) Daß es sich hier um
eine durch die spezielle Situation der Berliner
UniversitätsbibHothek bedingte Ausnahme
handelte, ist der Instruktion nicht zu entneh¬
men.
Der Verkauf von Pflichtexemplarenwar auch
nicht eine spezifisch preußischeUnsitte. So be¬
richtet Georg Leyh in »Die deutschen BibHo-
theken von der Aufklärung bis zur Gegen¬
wart«, daß in Innsbruck »noch 1874 ein Diener
auf acht Tage in die Berge beurlaubt worden
(ist), um die als Pflichtstücke eingegangenen
Gebetbücher den Bauern zu verkaufen.« 10'
Zur Ehre der Bonner BibHothekare muß gesagt
werden, daß die MakuHerungfür überflüssig
gehaltenerSchriften für sie nur das Mittel letz¬
ter Wahl bedeutete.ZumindestWelcker und vor
1874 auch Bernays haben wohl nur das ange¬
mahnt, von dem sie meinten, daß sie es gebrau-
10) In: Handbuch der Bibliothekswissenschaft,2. Aufl.,

Bd. 3,2, Wiesbaden 1957, S. 428 f.
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chen konnten. Welcker schreibt in seinem Be¬
richt vom 30. Juli 1832: »Im Allgemeinen erlau¬
be ich mir die Grundsätze zu wiederholen,von
welchen ich bei Einfoderung der in den Rhein¬
provinzen erscheinendenDruckwerke ausgehe,
nämlich: daß die Universitätsbibliothek vor¬
züglich auf alle seit 1825 in denselben erschiene¬
nen und erscheinendenSchriften, Cupfer- und
Steindruckwerke,Carten etc, welche einen wis¬
senschaftlichen Zweck haben und in den Meß¬
katalogen als solche aufgeführt sind, außerdem
aber auch auf die Zeitungen, Intelligenzblätter
und auf die Commissionsartikel,Anspruch ma¬
che .. .« n)
Bei Zeitungenhielt sich Welcker jedoch anfangs
außerordentlich zurück. Laut Meldung vom
31. Juli 1832 wurden nur vier Zeitungenabgelie¬
fert: »das Bonner Wochenblatt,die Kölner Du-
mont-Schaubergsche Zeitung, die Elberfelder
allgemeine Zeitung und die Triersche Zeitung,
welche letzte die Expedition derselbenerst seit
ganz kurzem aus freien Stücken einzusenden
angefangen hat.« 12)
Ritschi intensiviertedie Pflichteinforderunger¬
heblich, bekam dadurch aber auch manches,
was ihm weder aufbewahrenswert noch ver¬
käuflich erschien. »Unter den Pflichtexempla¬
ren ... pflegt sich eine erhebliche Anzahl von
Schul-, Gebet- und Erbauungsbüchern zu be¬
finden, die zur Aufnahme in die Bibl. schlecht¬
hin ungeeignet sind, und die sich auch durch
Verkauf so wenig verwerthen lassen, daß der
Antiquar Lempertz nur höchst ungern ihre Ti¬
tel in die Cataloge der von ihm veranstalteten
Auctionen aufnimmt. Statt sie daher zu reiner
Maculatur zu machen, als welche sie einen

kaum nennenswerthen, mehr nach Pfennigen
als nach Groschen zu berechnenden Gewinn
abwerfen, würde sich ein gutes Werk stiften las¬
sen, wenn diejenigen von ihnen, welche dazu
geeignet erscheinen, je nach der confessionellen
Verschiedenheitdes Inhalts den beiden städti¬
schen Armenschulen Bonns Geschenkweise
überlassen würden.« 13) Ritschl bat also das
»HochlöblicheCuratorium«, diesem Vorschlag
zuzustimmen. Doch Rektor und Universitäts¬
richter sahen sich in ihrer Antwort vom 27. Ok¬
tober 1856 zu ihrem Bedauern »außer Stande
eingehend [hier = zustimmend] zu erwiedern,
da wir zu Geschenken aus Universitätseigen-
thum zu ermächtigennicht befugt sind. — Wir
müssen Ew. Hochwohlgeboren ergebenst an¬
heimgeben, innerhalb der Grenzen der Biblio¬
theksverwaltungdie Mittel zu suchen, wodurch
den Rücksichten Rechnung getragen werden
möchte, denen wir unsere Anerkennung nicht
versagen können.« 14' Im Klartext besagt der
verklausulierte Nachsatz: Ritschl durfte ihm
sonst nicht verwertbar erscheinende Pflicht¬
stücke zwar als Altpapier verkaufen,aber nicht
an die Armenschulen verschenken. — Brock¬
haus hatte wahrlich Grund genug zur Erbitte¬
rung! Bibliothekare und vor allem die ihnen
vorgeordneten Universitäts- und Regierungs¬
stellen mußten erst noch lernen, daß das

11) Konzept in den Bonner Pflichtakten;Unterstreichun¬
gen nicht in der Vorlage

12) Konzept in den Bonner Pflichtakten
13) Konzept vom 24. Oktober 1856 in den Bonner

Pflichtakten. Vgl. zu der gelegentlichnicht gerade
freundlichen CharakterisierungRitschis durch Erman
die Beurteilungbei Hartwig Lohse 1982.

14) Original in den Bonner Pflichtakten
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Pflichtgesetz nicht nur die Verleger, sondern
auch die Bibliothekenund ihre Träger band!

Die Vorgänge um das Reichspressegesetz haben
dann die Verantwortlichenveranlaßt, den Sinn
der Ablieferungvon Pflichtexemplarenneu zu
überdenken und die Praxis den gewandelten
Erkenntnissen und Überzeugungen anzupas¬
sen, so gut es ging. Übergangsschwierigkeiten
und Rückfälle blieben allerdings nicht aus: So
meldete Bernays am 18. Januar 1877 dem Kura¬
torium, daß er auch 1876 von 282 eingegange¬
nen Pflichtexemplaren57 beseitigt habe, be¬
merkt jedoch zum veränderten Verfahren: »In
alter Zeit wurden die für unbrauchbar gehalte¬
nen Schriften, z. B. unveränderte Auflagen, be¬
reits in mehreren Auflagenvorhandene Schul¬
bücher, Fibel, Gebetbücher usw. sogleich mit
den Doubletten verkauft; in neuerer Zeit je¬
doch ward dies um jeden Anstoß zu vermeiden
unterlassen,zumal seitdem die Buchhändleraus
solchen vielleicht auf anderen Bibliotheken in
größerem Umfang stattgefundenen Verkäufen
Vorwände für ihre Agitation gegen die Liefe¬
rung der Pflicht hernehmen. Die für die Einar¬
beitung in die Bibliothek ... nicht geeignet
scheinendenSchriften werden im Lokal der Bi¬
bliothek in einem besonderen Schrank aufbe¬
wahrt.« 15' Wie schwer es fiel, das Vokabular den
neuen Gegebenheiten anzupassen, sieht man
besonders gut in Bernays' Entwurf des Jahres¬
berichtes für 1875/76 vom D.Oktober 1876.
Zunächst schrieb er: »Von 244 eingelieferten
Pflichtexemplaren rheinischer Buchhändler
mußten 57 als unbrauchbar beseitigt werden.«
Dann änderte er den Schluß des Satzes in: »...

wurden 57 vorläufig reponirt« und ersetzte
»vorläufig« schließlich durch »einstweilen«.16'
Was damit genau gemeint war, sei der Interpre¬
tationskunst des Lesers überlassen. Wir dürfen
aber davon ausgehen, daß in diesen Jahren in
Bonn Verkauf und Makulierung von Pflicht¬
exemplarenaufhörten und für entbehrlich ge¬
haltene Pflichtexemplare nur noch »reponiert«,
d. h. unkatalogisiertaufgestellt wurden.

Ähnlich ist man offenbar auch in Münster vor¬
gegangen. Alle Pflichtexemplare betreffenden
Akten vor 1945 sind zwar im Zweiten Welt¬
krieg vernichtet worden, doch berichtet Bahl-
mann in seiner Geschichteder MünsteranerBi¬
bliothek, daß unter der Leitung des tatkräftigen
Josef Staender, der später übrigens Direktor der
Bonner Bibliothek wurde, nach 1876 »die aus¬
gesondertenDubletten verzeichnetund die seit
Jahren nicht berührten Pflichtexemplare entwe¬
der in die Bibliothek eingestelltoder in einer
das sofortige Auffinden jedes Werkes ermögli¬
chenden Weise hinter der BibliothecaFürsten-
bergica aufbewahrt«wurden. (S. 55)

Hatte Bernays am 18. Januar 1877 den noch
sehr unvollkommenenIst-Zustand geschildert,
so setzte er sich wenige Tage später am 22. Janu¬
ar 1877 mit den Pflichtexemplarenin einem
Promemoriagrundsätzlichauseinander. Er ging

15) Konzept in den Bonner Pflichtakten
16) Bonner Akte betr. Jahres- und andere Berichte über

die Verwaltung und Vermehrung der Bibliothek. Die¬
se Akte hat auch Erman neben den Pflichtakten für
seine Zahlenangabenbenutzt.
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das Problem von drei Seiten an und behandelte
den pekuniären wie den juristischenGesichts¬
punkt, vor allem aber »den Gesichtspunkt des
öffentlichen Interesses«. Das umfängliche
Schreiben nimmt ausdrücklich Bezug auf die
Bonner Petition von 1874 und führt das dort
Dargelegte weiter aus. Neu in diesem im Ge¬
gensatz zur Petition nicht für die Öffentlichkeit
bestimmten Schreiben war die ausführliche
Auseinandersetzungmit der Frage einer Bezah¬
lung der Pflichtexemplare.Nach seiner Über¬
zeugung war es nicht möglich, das von ihm hier
ausdrücklich bejahte Prinzip der lückenlosen
Ablieferung beizubehalten, wenn alles bezahlt
werden sollte; »denn für die Gesammtkosten
aller während eines Jahres in Preußen erschei¬
nenden Drucksachen läßt sich im Voraus ein
Pauschquantum mit einiger Sicherheit nicht
festsetzen;die literarische Production wird sehr
bald das Pauschquantum übersteigen. Die Bi¬
bliotheksverwaltungen aber zu nöthigen, das
ungenügendePauschquantumaus ihren übrigen
Fonds zum Nachtheil der höheren wissen¬
schaftlichen Bedürfnisse zu ergänzen, wird man
nicht gesonnen sein, ja es würde sich eine solche
Nöthigung als praktisch undurchführbar erwei¬
sen. Es würde also bei einem Pauschquantum
thatsächlichdahinkommen, daß der Bibliothe¬
kar aus den preußischenDrucksachennach sei¬
nem Ermessen auswählt , u. ein Ersatz für das
ausnahmslosu. unabhängigvon den wechseln¬
den Einzelansichtenwirksame Gesetz über die
Pflichtexemplarewürde nicht erreicht sein ...
Höchstens könnte bei solchen Bücher-Publica-
tionen, die den Ladenpreis von etwa 25
Reichsmark pro Band (nicht Werk) übersteigen,

den Buchhändlern die kostenfreieEinlieferung
nachgelassen werden.« 17'
Theorie und Praxis kollidierten bisweilen bei
Bernays, doch auch seinem Nachfolger Schaar-
schmidt erging es nicht besser. In seiner schon
zitierten Stellungnahmezu Hartwigs »Bericht
über die einheitliche Regelung des Pflichtexem¬
plarwesens« vom April 1889 schrieb er: »Die in
der Einleitung ... [von Hartwig] hervorgeho¬
benen Gründe über die Nothwendigkeit, auch
fernerhin die Pflichtexemplarebeizubehalten,
sind gegenüber mancherlei Anfechtungen ge¬
wiß die richtigen und würdigsten.«Die Begei¬
sterung war angesichts der »Anfechtungen«
ähnlich gebremst wie bei dem gelobten Hart¬
wig, der in dem »Bericht«bekannte: »Die Bi¬
bliotheksvorständesehen deshalb allgemein die
Einrichtungdes Pflichtexemplarwesens nicht so
sehr als einen Gewinn und augenblicklichen
Vortheil für ihre Institute an, vielmehr als eine
Veranstaltung, die ihnen für die Gegenwart
mehr Mühen und Ausgaben auferlegt, als sie ih¬
nen augenblickliche,greifbare Vortheile bietet.
Nichts destowenigermöchten sie dieselbe aber
doch keineswegs missen, hierin von der Erwä¬
gung getrieben,daß es ihre Pflicht sei, die Utera¬
rische Produktion ihres Volkes oder Staates
möglichst vollständig auf die Nachwelt zu brin¬
gen ,« 18)

An gedanklicherDurchdringung waren die Bi¬
bliothekare damals den staatlichen Stellen
durchweg voraus, bei denen immer noch die
Frage nach den durch die Pflichtexemplare ein-

17) Konzept in den Bonner Pflichtakten
18) Hartwig 1888, S. 1 f.
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zusparenden Geldern an erster Stelle stand. So
forderte das Kuratorium der Bonner Universi¬
tät am 6. August 1890 von Schaarschmidt einen
Bericht, »1., auf wie hoch nach den Erfahrun¬
gen der letzten 10 Rechnungsjahredas jährliche
Geldinteressezu veranschlagen ist, welches die
Bibliotheken daran haben, daß die Verpflich¬
tung zur Lieferung von Pflichtexemplaren nicht
aufgehoben wird; 2., ob noch andere Interessen
für die Aufrechterhaltung der Verpflichtung
sprechen und welche Interessen dies sind.« 19)
Den pekuniären Gewinn bezifferte Schaar¬
schmidt auf 1.160 Mark pro Jahr und zwar 400
Mark für die wissenschaftlichenund fachlichen
Zeitschriften,640 Mark für Zeitungen und 120
Mark für Monographien. Leider fehlt der
Raum, auf die interessanteBegründung (vor al¬
lem für die hohe Ansetzung der Zeitungen)nä¬
her einzugehen. — Daß die zweite Frage nach
den »anderen Interessen« überhaupt gestellt
werden konnte, ist schon befremdlich. Augen¬
scheinlich hatte das Kuratorium vergessen, was
in den Petitionen,Promemorien,Denkschriften
und Berichtender vergangenen 16 Jahre immer
wieder nicht als das »andere«, sondern als das
primäre, bleibende und deshalb auch nicht im¬
mer neu zu definierende Interesse an den
Pflichtexemplareneingehenddargelegt worden
war. Schaarschmidtverwies diesmal auf Hart¬
wigs Bericht, der offensichtlichdem Kurato¬
rium vorlag, fügte dem aber Überlegungenhin¬
zu, die darauf schließen lassen, daß man »hö¬
heren Orts« mit dem Gedanken spielte, das
Pflichtexemplarrecht der Provinzialbibliothe-
ken aufzugeben und nur noch für die Königl.
Bibliothek in Berlin ein Bibliotheksexemplarzu

fordern: »... so möchte ich doch nicht versäu¬
men, hier noch besonders darauf hinzuweisen,
daß auch abgesehenvon jenem Hauptsammel¬
platz der Litteratur in Berlin mir die Aufbewah¬
rung der Druckschriften einer jeden Provinz
grade in der ihr zugehörigenUniversitätsbiblio¬
thek von ganz entscheidender,um nicht zu sa¬
gen unerläßlicherWichtigkeit erscheint. Denn
nur auf diese Weise wird, wie ich glaube, das
geistige Leben, ja die gesammte Culturbewe-
gung der verschiedenenProvinzen sich bis ins
einzelne verfolgen lassen und in Bezug auf be¬
sondere Fragen (wie Prozesse, litterarische,
kirchliche und politische Controversen, biogra¬
phische, gewerbliche und geographische Dinge,
obrigkeitliche Anordnungen und municipale
Angelegenheiten usw.) sofort die beste Aus¬
kunft zu erhalten sein, weil doch nur innerhalb
der einzelnen Provinzen selbst es durch die Be¬
mühungen der dort heimischen Bibliotheksver¬
waltungengelingen dürfte, die mitunter schwer
zu ermittelnden, wenig bekannten und nur in
beschränktem Kreise verbreiteten Erzeugnisse
der kleinen Presse aufzuspüren und herbeizu¬
schaffen, was in der entfernten Metropole nicht
so eingehendwürde geschehen können.« 20)
Wohl keiner der leitendenBonner Bibliotheka¬
re im 19. Jahrhundert hat sich so intensiv wie
Schaarschmidt um die Einforderung der
Pflichtexemplaregekümmert, und so mutet es
fast tragisch an, daß ausgerechnetihn die Ver¬
hältnisse mehrfach zwangen, wider seine bes¬
sere Einsicht zu handeln. So votierte er 1899 da-

19) Original in den Bonner Pflichtakten
20) Konzept in den Bonner Pflichtakten
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für, wenn Preußen aus Gründen der Verwal¬
tungsvereinfachungdas der Königl. Bibliothek
in Berlin wie das der jeweiligen Regionalbiblio¬
thek zustehende Pflichtexemplar in Zukunft
nur noch von einer Stelle einfordern lassen wol¬
le, so möge dies durch die Kgl. Bibliothek in
Berlin geschehn. Er widersprach damit seiner
eben zitierten Feststellungvon 1890, doch die
sachlich weit sinnvollere Lösung, beide Exem¬
plare durch Bonn einziehen zu lassen, erschien
ihm wegen des fehlendenPersonals von vorne¬
herein als illusorisch. 21'
Unter diesen Umständen war es nur gut, daß
die Regierung alles beim alten beließ. Für wei¬
tere Beispiele fehlt der Raum.
Eingegangen werden muß jedoch auf Schaar-
schmidts Antrag vom 9. Mai 1898, den größten
Teil der Zeitungsbestände — zu makulieren.
»Die Kgl. Univ. Bibliothek ist in der Lage, so¬
wohl wegen ihres Rechtsverhältnissesmit dem
hiesigen akademischenLeseverein als auch we¬
gen ihres Anrechts auf alle in der Rheinprovinz
erscheinenden Publicationen als Pflichtexem¬
plare alljährlicheine sehr bedeutende Anzahl
von Zeitungen — von den großen politischen
Blättern bis zu den kleinsten Localanzeigern
herab — in Empfang zu nehmen ...« Eine bei¬
gefügte — unvollständige — Liste führt allein
168 »politischeZeitungen« auf. Als Zeitungs¬
magazin »dient der große Speicher des neuen
Bibliotheksmagazins. Allein so umfangreich
auch dieser Raum ist, so hat sich doch heraus¬
gestellt, daß er für die gewaltigen Massen der
sich dort anhäufenden Zeitungen nicht aus¬
reicht, ganz abgesehen davon, daß auch von
dem Gewicht derselben, welches im Laufe der

Zeit auf mehrere hundert Centner gestiegen ist,
eine Schädigung des Gewölbes und schließlich
des ganzen Magazinszu besorgen steht... Die
Bibliotheksverwaltungsah sich daher gezwun¬
gen ... einen Theil der früheren Jahrgänge der
unwichtigeren politischen Zeitungenzu maculi-
ren, denn ein fachliches Interesse an solchen ist
nicht vorhanden und daher auch an das Einbin¬
den derselben, welches einen recht bedeuten¬
den Kostenaufwand verursachen würde, von
vorne herein gar nicht zu denken ... [Dies gilt]
um so mehr, als der Fonds für die Buchbinde¬
rei, über welchen sie [= die Bibliothek]zu ver¬
fügen hat nicht einmal für das Binden der Bü¬
cher sowie der wissenschaftlichenund litterari¬
schen Zeitschriften ausreicht. — Gegenwärtig
glaubt die Bibkotheksverwaltungaber in der
Beseitigung der auf dem Speicher des Magazins
sich dennoch übermäßig anhäufenden Massen
aller Zeitungen noch einen Schritt weiter gehen
zu müssen. Es genügt nicht mehr, die unwichti¬
geren ... politischen Blätter zu entfernen, es er¬
scheint auch geboten, diejenigen Provinzial-
blätter, welche eines bleibendenInteressesent¬
behren, nachdem sie ... ihren Dienst geleistet
haben, zu beseitigen, da der Raum und die
Uebersicht auch für die zu fehlen angefangen
haben. Zu dieser Maßregel halte ich mich um so
eher für berechtigt, als die untergeordneten
Provinzialblätter — man denke beispielsweise
an die sog. Generalanzeiger— durchwegauf so
schlechtes Papier gedruckt werden, daß sie nach
einer bestimmten Reihe von Jahren ohnehin

21) Vgl. Erman 1919, S. 258, wo Schaarschmidtm. E. zu
ungünstigbeurteilt wird.
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zerfallen und untergehn. Oder wäre es räthlich,
durch Leimen des elenden Druckpapiers und
durch Einbinden die Existenz solcher an sich
auf ein ganz vorübergehendesDasein berechne¬
ten Blätter künstlichzu verlängern? Dazu wer¬
den viel größere Summen gehören, als der Bi¬
bliotheksverwaltungzu Gebote stehen, und es
würde gewissenlos sein, das zum Ankauf wich¬
tiger Bücher bestimmte Geld so zwecklosem
Luxus zu opfern ... Freilich würde .. .[die Bi¬
bliothek] in noch weit wirksamererArt von der
Sorge für diese Zeitungslitteratur entbunden
werden, wenn sie die Ermächtigungerhielte,...
bei der Eintreibung der Pflichtexemplarevon
vorn herein auf diejenigen Zeitungen, Tages¬
blätter, Annoncenverzeichnisse usw. zu ver¬
zichten, deren Erwerbung ihrer ganz epheme¬
ren Natur und gänzlichenBedeutungslosigkeit
wegen für die Bibliotheknicht das geringste In¬
teresse bietet... « 22) Die berechtigteKlage über
das zerfallende Papier kennen wir bereits, doch
bei der übrigen durch die Raumnot und den
Mangel an EinbandmittelnerzwungenenArgu¬
mentation konnte es Schaarschmidt nicht wohl
sein, stellte sie doch einen krassen Rückfall in
die Zeit vor 1874 dar und widersprach völlig
Schaarschmidts früheren Ausführungen und
auch den von ihm wiederholt gelobten Grund¬
sätzen Hartwigs. — Wie aber entschied das Mi¬
nisterium? Es anwortete am 9. August: »Es
muß prinzipielldaran festgehalten werden, daß
der Verpflichtung der Verleger und Drucker,
ein Exemplar ihrer litterarischen Erzeugnisse
unentgeltlich zu liefern, auch eine Pflicht zur
Aufbewahrungauf Seiten derjenigen staatlichen
Bibliotheken entspricht, zu deren Gunsten die
52

Lieferungspflicht festgesetzt ist. Von diesem
Grundsatz kann auch in Bezug auf die dortige
Universitätsbibliothek nicht abgesehen wer¬
den.« 23' Die Bedeutung dieses Schreibens liegt
darin, daß hier erstmals von staatlicher Seite
festgestelltwird, daß der Pflicht zur Abliefe¬
rung eine genauso strenge Pflicht zur Aufbe¬
wahrung durch die Bibliotheken entspricht.
Der Staat hatte damit endlich die Konsequenz
aus den Diskussionen der vergangenen Jahre
gezogen und ein bis heute gültiges Prinzip der
Ablieferungspflichtformuliert.
Leider erinnert der letzte Satz nur zu sehr ans
»Althergebrachte«:»In welcher Weise der Di¬
rektor der Bibliothek der Aufbewahrungs¬
pflicht genügt, muß seinem Ermessen überlas¬
sen bleiben.« Die Probleme der Bibliothekwa¬
ren also keineswegs gelöst, sondern nur zemen¬
tiert worden. Wen wundert es angesichts sol¬
cher Erlasse, daß die leitenden Bibliothekare
der Bonner wie anderer Universitätsbibliothe¬
ken oft ein gespaltenes Verhältnis gegenüber
den Pflichtexemplarenentwickelten?

Um 1900 war im wesentlichendas bis ca. 1950
gültige Verständnis für das Pflichtexemplarwe¬
sen voll ausgebildet, jedenfalls soweit es die
Rheinprovinz und Westfalenbetraf. Natürlich
blieben ungelöste Probleme genug. Die Verle¬
ger protestierten weiterhin, vor allem dagegen,
daß grundsätzlichund in jedem Falle kostenlos
abgeliefert werden mußte. Das Problem der Ar¬
chivierung der Zeitungen stellte sich auch an

22) Konzept in den Bonner Pflichtakten
23) Kopie des an das Kuratorium gerichteten Schreibens

in den Bonner Pflichtakten
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vielen anderen pflichtexemplarberechtigtenBi¬
bliotheken, und man diskutierte verschiedene
Lösungsmöglichkeiten.Vor allem litten Verle¬
ger wie Bibliothekareunter den von Land zu
Land verschiedenen gesetzlichen Regelungen.
Ja, nicht einmal Preußen haue ein einheitliches,
in allen Provinzen gültiges Pflichtexemplar-
recht, da die Kabinettsordernur in den 1824 zu
Preußen gehörenden Gebieten galt, während in
den neupreußischenGebieten die vor dem An¬
schluß an Preußen bestehenden jeweiligen
Pflichtgesetze im wesentlichen in Kraft blieben.
Hartwigs »Bericht« war ein erster Versuch der
Vereinheitlichung und Modernisierungder Be¬
stimmungen. Im preußischen Kultus- und In¬
nenministeriumwurden immer wieder Überle¬
gungen in dieser Richtung angestellt, doch bis
zur Auflösung Preußens im Jahre 1947 kam
kein neues Pflichtexemplargesetzfür den Ge¬
samtstaat zustande. — Daneben liefen die eng
mit dem Gedanken einer Nationalbibliothek
verbundenen Bestrebungen, eine Pflichtexem¬
plarbibliothek für das gesamte Deutsche Reich
einzuführen, ein Unterfangen, dem erst 1935
Erfolg beschieden war, als die DeutscheBüche¬
rei in Leipzig durch eine pflichtexemplargesetz-
ähnüche Anordnung der Reichskulturkammer
einen rechtlichen Anspruch auf das gesamte
deutsche Schrifttumerhielt.
Bonn und Münster wurden von diesen Ent¬
wicklungennur indirekt berührt, vor allem da¬
durch, daß Bonns rühriger und politisch ein¬
flußreicher BibliotheksdirektorWilhelm Erman
(seit 1907 Direktor in Bonn) sehr aktiv und mit
eigenen Initiativen in diese Auseinandersetzun¬
gen eingriff. Dabei haben seine oft eigenwilligen

Thesen nicht nur Beifall gefunden. So regte er
1908 an: »Die Universitätsbibliothekensind be¬
fugt, solche als Pflichtexemplare erhaltenen Bü¬
cher, die weder durch ihren Inhalt noch durch
ihren VerfasserBezug auf die eigene Provinz
haben, an andere Bibliotheken abzugeben, die
dafür mehr Interesse haben. Die Verzeichnisse
solcher Bücher zirkulieren mit den Verzeichnis¬
sen der Dubletten. — ... Was von den aus¬
geschiedenen Pflichtexemplaren unbegehrt
bleibt, wird den Verlegern zurückgegeben.« 24'
Gegen diesen — schon 1890 von Franke
gemachten 25 ' — Vorschlagsind »vielfache Be¬
denken erhoben worden«, mußte Erman fest¬
stellen. »Wenn einige Kollegen aber gegen die
vorgeschlagenenMaßregeln die Verpflichtung
zur Aufbewahrungaller dieser Erzeugnissedes
Buchdrucks ins Feld führen, so bemerke ich,
daß gegen diese Pflicht nicht verstoßenwerden
würde, da meine Vorschläge sich ja nur auf das
zweite Pflichtexemplarder Universitätsbiblio¬
theken beziehen, während das andere, das der
KöniglichenBibliothek unbedingt aufbewahrt
werden soll.« 26' Erman scheint nicht empfun¬
den zu haben, daß er bei dieser Argumentation
das den Universitätsbibliotheken zustehende
Exemplar als verfügbare Alimentationsmasse
ansah und dabei den höherrangigen Zweck
hintansetzte, die Verlagsproduktioneiner Pro¬
vinz lückenlos in einer Bibliothekzu dokumen¬
tieren. Aber auch von diesen grundsätzlichen
Erwägungen abgesehen,hatte ein solches Ver¬
fahren keine Zukunft. Denn der im 20. Jahr-

24) Erman 1908, S. 432 f.
25) Franke 1890, S. 566 ff.
26) Erman 1909, S. 113
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hundert sprunghaft ansteigende Fernleihver¬
kehr war nur zu bewältigen,wenn speziellere
Bestellungen direkt an die für den Erschei¬
nungsort zuständige Pflichtbibliothek gesandt
werden konnten.
Wir sahen schon bei Schaarschmidt, vor welche
Probleme die Flut der Pflichtzeitungen die
schlecht ausgestatteten und dotierten Bibliothe¬
ken stellte. So lag es nur nahe, daß sich auch Er-
man, sobald er die Bonner Verhältnisse sah,
diesem Thema zuwandte. Bereits 1908 forderte
er: »Die Staatsbibliothekensammeln und be¬
wahren von Zeitungen nur die größeren von
politischer Bedeutung.Von den lokalen Zeitun¬
gen wird fortan nur noch ein Pflichtexemplar
eingefordert und einer neu zu begründenden
Zeitungssammlungüberwiesen.. .« 27) Das Echo
auf diesen Vorschlag war besonders lebhaft. Er-
man resümierte 1909: »Das Bedürfnis einer
Aenderung des heutigen sehr unbefriedigenden
Zustandes wird offenbar überall empfunden;
die Ansichten über den einzuschlagendenWeg
gehen aber noch sehr weit auseinander. Für
Aufbewahrungnur eines Exemplars der Lokal¬
blätter erklärt sich Milkau und im wesentlichen
auch Gerhard. Für das vollständige Verbleiben
aller Pflichtexemplare in der Universitätsbiblio¬
thek sind Milkau und Roediger, während Kuh-
nert an besondere provinzielleZeitungsbiblio¬
theken denkt und Molitor die Aufbewahrung
auf etwa drei Universitätsbibliothekenverteilen
will. Frantz möchte die Aufbewahrung eines
Exemplars den Kreisen, Bürgermeistereienusw.
überlassen. Die Frage ist offenbar noch sehr
der Klärung bedürftig ... Schon die Anforde¬
rungen, die an den Magazinraumgestellt wer¬

den, sind so gewaltige, daß bis. vor kurzem von
den mir näher bekannten preußischen Biblio¬
theken keine einzige gewagt hatte, die Einfor¬
derung der ihr zustehenden Pflichtexemplare
der Zeitungen ernstlich durchzuführen... In
Breslau und Bonn ist... nur ein Teil regelmäßig
eingefordertworden... Trotz dieser Schwierig¬
keiten darf aber die Konservierungwenigstens
eines Exemplars nicht unterbleiben; denn ein
gewisses BedürfnisHegt für die Aufbewahrung
auch der kleinsten Lokalblätter allerdingsvor
... Ich glaube daher, daß es unbedenklichwäre,
die kleinen Lokalblätterin einem Zentralinstitut
zu vereinigen und zwar im Interessesparsamer
Verwaltungan einem Ort, wo Grund und Bo¬
den für das erforderlichegroße Magazin billig
zu haben ist... Wer freilich eine wissenschaftli¬
che Arbeit unternehmen wollte, bei der er gan¬
ze Serien solcher Zeitungen durchzuarbeiten
hat, der würde sich an Ort und Stelle begeben
müssen ... Wird die Zeitungssammlungmit ei¬
ner Handbibliothek für neuere Geschichte ver¬
sehen und wird sie in einer durch Naturschön¬
heit ausgezeichneten Gegend begründet, so
wird das Arbeiten in ihr für Leute von Ge¬
schmack vielfach angenehmersein als das in den
Bibliothekender Großstädte.«Leider harrt die¬
ser Gedanke, das Arbeiten in einer entlegenen
Speicherbibliothekdem Forscher wie den dort
tätigen Bibliothekarendurch Ruhe und Natur¬
genuß zu versüßen, bis heute der Ausführung.
— »Schwere Bedenken« erhob Erman jedoch
»gegen die von Frantz und ähnlich auch von
dem Verband Rheinischer Bibliothekare emp-

27) Erman 1908, S. 433
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fohlene Aufbewahrung der Lokalblätter an ih¬
rem Erscheinungsorteoder in der Kreisstadt ___
Ich glaube, daß die Sammlung aus Mangel an
Verständnisfür den doch wahrlich nicht sehr
am Tage liegenden Zweck fast überall nur wi¬
derwillig ausgeführtund daher bald überhaupt
in Vergessenheitgeraten würde.« 28) Und doch
sah sich — wie noch zu zeigen sein wird — die
Bonner Bibliothek später gezwungen, eben
diese Lösung zu wählen.

Eine lebhafte Diskussion entfachte Erman
schließlich 1919 mit seinem Unterfangen, die
Gesetzgebungskompetenz des Reiches für das
wissenschaftliche Bibliothekswesen in der
Reichsverfassungzu verankern und auf diese
Weise sowohl eine Vereinheitlichung der
Pflichtgesetzewie die Begründung einer deut¬
schen Nationalbibliothek zu ermöglichen.Das
Deutsche Reich hatte auf diesem Gebiet einen
echten Nachholbedarf, da inzwischen fast alle
Kulturstaaten Nationalbibliotheken besaßen,
die auf Grund nationalerPflichtgesetzedas ge¬
samte Schrifttum des Staates sammelten. Erman
war zunächst ein unerwarteter Erfolg beschie¬
den. Durch einen Artikel in der von Friedrich
Naumann herausgegebenenund der Deutschen
Demokratischen Partei nahestehenden Wo¬
chenschrift »Die Hilfe« vom l.Mai 1919 und
Gespräche mit Mitgliedern des Verfassungs-
Ausschusses hatte Erman erreicht, daß es in Ar¬
tikel 10 der Verfassung des Deutschen Reiches
vom 11. August 1919 heißt: »Das Reich kann im
Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen
für: ... 2. das Schulwesen einschließlichdes
Hochschulwesens und das wissenschaftliche

Büchereiwesen.« Als Nationalbibliothek schlug
er die preußischeStaatsbibliothekin Berlin vor
und wohl nur »pro forma« als Alternative die
Bayerische Staatsbibliothek in München. Die
Chancen eines Reichspflichtgesetzesbeurteilte
er optimistisch, wobei er vor allem auf die Stim¬
men der SPD vertraute, die schon in der Ver¬
gangenheit Pflichtexemplarregelungenunter¬
stützt hatte 29) : » ... denn die so stark ange¬
wachsene sozialdemokratischePartei sucht eine
Ehre darin, in der Förderung von Kulturaufga¬
ben hinter den bürgerlichenParteien nicht zu¬
rückzustehen, und die übertriebenen Klagen
der Verleger dürften bei ihr kaum Gehör fin¬
den. Den berechtigtenBeschwerdender Verle¬
ger aber wird, wie ich dies schon seit langen
Jahren im Einverständnis mit vielen Kollegen
empfohlen habe, leicht durch die Bewilligung
einer billigen Entschädigung für die Abliefe¬
rung teurer und in kleiner Auflage erschienener
Werke abgeholfen werden können.« 30)
Leider sagten Ermans Äußerungen nichts dar¬
über, ob er dem einer Nationalbibliothek zuge¬
dachten Pflichtexemplar zuliebe die Pflicht¬
exemplare der Länder und Provinzen opfern
wollte. So machte der Königsberger Biblio¬
theksdirektor Alfred Schulze mit Nachdruck
auf die Folgen für alle regional ausgerichteten
Forschungenaufmerksam,wenn die regionalen
Pflichtexemplare aufgegeben würden. Doch er-

28) Erman 1909, S. 113 ff.
29) Vgl. z. B. Paalzow,Die Pflichtexemplare... 1901,

S. 152
30) Erman, Das Bibliothekswesen,1919, S. 136. Erman

hatte bereits 1901 vorgeschlagen,bei teuren Werken
50 % des Ladenpreiseszu vergüten; vgl. Die Frage
der Pflichtexemplare,S. 370 f.
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wiesen sich die Hoffnungen wie die Befürch¬
tungen als unbegründet. Die Weimarer Repu¬
blik hatte mit so vielen weit schwereren Proble¬
men und Sorgen zu kämpfen,daß sie keine Zeit
und Kraft fand, auch noch die Pflichtexemplar¬
bestimmungenneu zu ordnen.

Viele dachten, daß dies nach der Machtüber¬
nahme der Nationalsozialistennun endlich ge¬
schehen werde. Für den totalitären Staat war ja
auch vieles ungleich einfacher zu regeln. So fun¬
gierte, wie schon ausgeführt,ab 1935 die Deut¬
sche Bücherei in Leipzig mit der zugehörigen
rechtlichen Vollmacht als Nationalbibliothek.
Ebenso wurden eine Reihe neuer regionaler
Pflichtexemplargesetzeerlassen: 1933 für Bre¬
men und für Oldenburg, 1934 für Hamburg,
1935 für Thüringen, 1936 für Baden, 1937 für
Hessen-Darmstadt und 1938 für Sachsen und
für Mecklenburg. 31' Diese Gesetze waren in ih¬
ren Bestimmungen ungleich präziser und viel
sachgerechterals die älteren. Von nicht gerin¬
gem Wert war auch, daß es sich um selbständige
Freistück-Gesetzehandelte, und nicht mehr um
Teile von Presse- und Urheberrechtsgesetzen.
Doch es muß mit allem Nachdruck betont wer¬
den, daß diese Gesetze in vielem zukunftswei¬
send waren, obwohl sie während der national¬
sozialistischenDiktatur entstanden. Sie waren
frei von nationalsozialistischerIdeologie, so daß
die für Bremen, Hamburg, Oldenburg und Ba¬
den erlassenen Gesetze auch nach 1945 in Gel¬
tung blieben. Zur Vereinheitlichungund Re¬
form des preußischenPflichtexemplarrechtsist
in dieser Zeit nichts geschehen.Der offizielle
Nationalsozialismushat auf die Ausgestaltung

der Pflichtexemplarbestimmungenwahrschein¬
lich deshalb so wenig Einfluß genommen, weil
sich das Pflichtexemplarals völlig ungeeignetes
Instrument der Meinungsüberwachung und
-lenkung und damit der Machterhaltung er¬
wies. Hierfür gab es durch die »Prüfungskom¬
mission zum Schutze des nationalsozialisti¬
schen Schrifttums«,die Reichsschrifttumskam¬
mer, die Reichskulturkammer, die Reichs¬
schrifttumsstellen,die Gestapo usw. ein nur zu
wirksamesengmaschiges Netz. 32'
RegimekritischeSchriften, die auf diese Weise
nicht erfaßt wurden, waren mit Sicherheit auch
nicht als Pflichtexemplareabgeliefert worden
und bibliographisch von keiner Pflichtexem¬
plar-Stelle zu ermitteln.
In Bonn wie in Münster ist der größte Teil der
Pflichtexemplar-Akten,darunter alles aus den
Jahren 1900—1945 im Zweiten Weltkriegver¬
nichtet worden. Doch läßt sich aus dem, was an
Pflichtexemplarengerettet wurde und den teil¬
weise noch erhaltenen Zugangsbüchern er¬
schließen, daß auch in der Zeit von 1933—1945
die Pflichtexemplare in beiden Bibliotheken
korrekt eingefordert und aufbewahrt worden
sind. Es sei in diesem Zusammenhang an die
Worte des damaligen Münsteraner Bibliotheks¬
direktors Josef W Kindervater erinnert, der in
einer Dienstanweisung über den Umgang mit
Pflichtexemplaren am 24. Februar 1942 feststell¬
te: »Wir dürfen keine Minute vergessen, dass
wir alle Verwalter staatlichen Eigentums sind

31) Die Gesetze sind abgedruckt bei Will 1955, S. 127 ff.;
vgl. zu Einzelheitender bis 1936 erschienenenGeset¬
ze auch Stois 1937.

32) Vgl. z.B. Hemming, S. 165 ff.
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und unseren täglichen Umgang mit dem uns
anvertrautenGut nicht in Gleichgültigkeit oder
gar Verantwortungslosigkeitgegenüber Dingen
ausarten lassen, als deren Hüter wir bestellt
sind. Die Bücher sind nicht für uns da, dass wir

nach Belieben mit ihnen verfahren können,
sondern wir sind Diener am Buch im wahrsten
Sinn des Wortes und wollen uns danach rich-
ten.« 33)

33) Archiv der ÜB Münster; die Akte mit den Dienstan¬
weisungenKindervatershat als einzige Verwaltungs¬
akte in Münster den 2. Weltkrieg überdauert.
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Der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg
Bonn und Münster erhalten Mitbewerber um die Pflichtexemplare

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ge¬
hörte die Provinz Westfalen zur britischen Be¬
satzungszone, während die Rheinprovinz ge¬
teilt wurde: die RegierungsbezirkeKöln, Düs¬
seldorf und Aachen bildeten die britisch besetz¬
te Nord-Rheinprovinz, während die Regie¬
rungsbezirkeKoblenz und Trier unter französi¬
scher Besatzung standen und Bestandteil des
durch Verordnungder französischenMilitärre¬
gierung vom 30. August, 1946 neugebildeten
Landes Rheinland-Pfalz wurden. Damit schei¬
den sie aus dem Kreis unserer Betrachtung aus.
In der Nord-Rheinprovinz und in Westfalen
lebten unter Kontrolle der Besatzungsmächte
zunächst die preußischen Verwaltungsstruktu¬
ren weiter — und mit ihnen die Pflichtexem¬
plar-Regelung. Bereits am 3. Oktober 1945 wies
der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz
darauf hin: »Für die Nord-Rheinprovinz ist die
Kabinettsordervon 1824, Ziffer 5, noch in Gel¬
tung, so daß die Verpflichtung zur Abgabe von
je einem Exemplar der Neuerscheinungen an
die Universitäts-BibliothekBonn bestehen ge¬
blieben ist.« Über das bisher der Preußischen
Staatsbibliothekin Berlin zustehendeExemplar
wurde nichts gesagt.
Für die Provinz Westfalen fehlt eine Bekannt¬
machung aus dieser Zeit, doch ist man auch hier
von der Weitergeltungder Kabinettsorder aus¬
gegangen. — Am 17. Juli 1946 gab der Oberbe-
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fehlshaber der britischen Zone den Zusam¬
menschluß der Provinz Westfalen und der
Nord-Rheinprovinz zu einem Land Nord¬
rhein-Westfalenbekannt, in dem am 21. Januar
1947 auch das Land Lippe-Detmold aufging.
Faktisch bestand Preußen als Staat des Deut¬
schen Reiches seit dem Zusammenbruch 1945
nicht mehr, die endgültige Liquidierung erfolgte
jedoch erst am 25. Februar 1947 durch das alli¬
ierte KontrollratsgesetzNr. 46. Doch blieben in
den ehemals preußischen Gebieten der westli¬
chen Besatzungszonen auch nach der Auflö¬
sung des Gesamtstaatesviele preußische Geset¬
ze in Geltung, sofern sie nicht nazistisches oder
— nach Bildung der BundesrepublikDeutsch¬
land — dem Grundgesetz widersprechendes
Gedankengut enthielten.
Im Auftrage der MilitärregierungDeutschland
— Britische Zone gab der nordrhein-westfäli-
sche Kultusminister am 14. Dezember 1948
»Anweisungenfür lizensierte Buchverlage« be¬
kannt und wies darauf hin, daß »alle lizensier-
ten Verleger und die Drucker von Werken, für
die Einzeldruckgenehmigungerteilt wurde, ge¬
mäß Entschließung der Abteilung für Verlags¬
wesen des Informations-Kontroll-Kommittees
des Politischen Direktoriums des Alliierten
Kontrollrats vom 11. März 1947 ersucht sind,
von jedem Werk je ein Exemplar vor Ausliefe¬
rung an den Buchhandel als Pflichtexemplar
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porto- und spesenfrei abzugeben an 1. Deut¬
sche Bibliothek,Frankfurt a. M ___ 2. Deutsche
Bücherei, Leipzig Cl. 3. Öffentliche Wissen¬
schaftliche Bibliothek, vormals Preußische
Staatsbibliothek,Berlin NW 7 ... Im Interesse
der bibliographischen Erfassung des Schrift¬
tums des Landes bitte ich weitere Belegexem¬
plare zu senden an: 4. die nächste Universitäts¬
bibliothek, 5. die nächste Landesbibliothek,6.
die Book Section, Information Services Divi¬
sion, Düsseldorf, Stahlhof, 7. den Kulmsmini¬
ster des Landes Nordrhein-Westfalen als Li¬
zenz-Aufsichtsbehörde.«
Auffällig ist die — nur teilweise durch das Besat¬
zungsrecht bedingte — hohe Zahl der abzuge¬
benden Exemplare und daß kein Bezug auf das
Pflichtexemplarrechtgenommen wurde. Da an
die »nächste Universitätsbibliothek«ein Exem¬
plar abgegeben werden sollte, sind gelegentlich
Zweifel aufgekommen, ob z. B. Siegerländer
Verlage nun an Bonn (statt an Münster), Düs¬
seldorfer Verlage an Köln (statt an Bonn) ablie¬
fern mußten. Doch die Unsicherheithatte nach
einem Jahr bereits ein Ende. Am 14. Januar 1950
wurde durch Runderlaß des Kulmsministers die
Lizensierungder Buchverlage wieder aufgeho¬
ben. Der letzte Satz dieses Erlasses lautet:
»Ebenfalls bleiben die Bestimmungenüber die
Abgabe von Pflichtexemplaren an die emp¬
fangsberechtigtenBibliotheken in Kraft.« Da¬
mit war klargestellt, daß Bonn und Münster
weiterhin berechtigt waren, Pflichtexemplare
einzufordern.
Doch wir müssen noch einmal auf die zitierte
»Anweisung« vom 14. Dezember 1948 zurück¬
kommen. Dort wurde auch ein Exemplar für

»die nächste Landesbibliothek«erbeten. Unter
Hinweis auf diese Anweisung hat die Landes¬
und Stadtbibliothek Düsseldorf eine gewisse
Zeit »Freiexemplare« eingezogen.

Das Interesseder Landes- und Stadtbibliothek
Düsseldorf,in den Kreis der pflichtexemplarbe¬
rechtigtenBibliothekenaufgenommenzu wer¬
den, war nicht ganz neu. Schon im 19. Jahrhun¬
dert war die Stellung Bonns als Pflichtexem¬
plarbibliothekder Rheinprovinznie so unange¬
fochten gewesen wie die Münsters in Westfalen.
Große und traditionsreiche rheinische Städte
wie Köln und Düsseldorf sahen sich als minde¬
stens ebenbürtige Partner Bonns auch auf die¬
sem Gebiet. Doch, wenn die Bonner Bibliothek
auch unter der Last der Pflichtexemplare stöhn¬
te, war sie keineswegs gewillt, diese aufzuge¬
ben, schon aus Prinzip nicht. Sehr schön zeigt
sich dies bei Schaarschmidt,jenem Direktor,
der sich gezwungen sah, 1898 die Makulierung
der Pflichtzeitungen zu beantragen. Als er in
Hartwigs >Bericht< von 1888 die Empfehlung
las, das regionale Pflichtexemplarsolle »an die
Provinzial-oder Landesbibliothekder Provinz
oder des Regierungsbezirkes, in der [es] erschie¬
nen ist«, geliefert werden und nur »in denjeni¬
gen Provinzen, in denen es keine öffentlichen
Landesbibliothekengiebt, treten die Bibliothe¬
ken der Provinzialuniversitätenan deren Stelle«
(S. 15), erhob er energischen Einspruch. »Denn
was die Verfasser des >Berichts< vermuthlichgar
nicht wissen, führt die mit dem Provinzial-Ar¬
chiv — wenigstensdurch den Verwaltungschef
— verbundeneBibliothek in Düsseldorfden Ti¬
tel >Kgl. Landesbibliothek<. Also würden nach
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jener Bestimmung an sie, nicht an die bonner
Universitätsbibliothekdie rheinischen Pflicht¬
exemplare fallen. Letztere ist aber für die Rhein¬
provinz als die wahre Landes- und Provinzialbi-
bliothek zu betrachten, obwohl sie diesen Titel
nicht führt. Sie würde durch den Verlust der
rheinischen Pflichtexemplareeinen empfindli¬
chen Schaden erleiden, während die Düsseldor¬
fer Bibliothek grade mit den besten derselben,
z. B. den von den bonner Verlegern kommen¬
den wissenschaftlichenCompendien und Zeit¬
schriften ___ kaum etwas würde anfangen kön¬
nen. Ich bitte daher dringend, die in Rede ste¬
hende Bestimmung zu modificiren, um die
Universität Bonn nicht der Gefahr auszusetzen,
ihrer bisherigen, ihr gesetzlich zustehenden
Rechte beraubt zu werden, deren Verlust einer
jährlichen Schädigung von einigen hundert
Mark gleichkommenwürde, während die recht
unbedeutende Düsseldorfer Bibliothek sicher¬
lich weder auf die rheinischenPflichtexemplare
rechnet noch berechnet ist, sie auch wie gesagt
gar nicht zu verwerthenvermag.« 1'
Ganz offensichtlich waren es damals also nicht
nur ideelle Gründe, die Bonn zur Verteidigung
der Pflichtexemplare gegen eine eventuelle
Düsseldorfer Konkurrenz antrieben.Es ist un¬
verständlich, warum sich Schaarschmidt den so
naheliegenden Hinweis auf das Gewicht der
immerhin fast 65-jährigen Tradition der Pflicht¬
exemplarsammlungin Bonn und den dadurch
entstandenen Fundus an rheinischer Verlags¬
produktion entgehen ließ.
In der Tat hat nach dem II. Weltkrieg die Stadt
Düsseldorf es nicht an Versuchen fehlen lassen,
das Pflichtexemplarrechtauch auf ihre Biblio-
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thek zu übertragen. Schon am 12. März 1947
wies der Düsseldorfer Oberstadtdirektor den
Kultusrninisterdarauf hin, daß nun die neuer¬
nannte Landeshauptstadtauch das Pflichtexem¬
plarrecht für ganz Nordrhein-Westfalenerhal¬
ten müsse. Er dachte dabei allerdings nicht dar¬
an, die Nachfolge Bonns und Münsters anzu¬
treten, sondern wies auf das Exemplarhin, das
bis zur Auflösung Preußens der Preußischen
Staatsbibliothek zustand. Andernfalls sollten
»die landesansässigenVerleger zur Abgabe ei¬
nes weiteren Pflichtexemplarsfür die Landes¬
und Stadtbibliothek verpflichtet werden.« Am
1. Oktober 1947 übersandte der Oberstadtdi¬
rektor dem Kultusministerein Faszikel mit Ab¬
schriften von Gesetzen und Verordnungen,die
belegen sollten, daß die Düsseldorfer Biblio¬
thek eine Tradition als Pflichtexemplarbiblio¬
thek habe: das Material reicht von einem De¬
kret des Innenministers des Großherzogtums
Berg vom 28. August 1809 bis zum Erlaß des
preuß. Innenministers vom 12. Juni 1909, in
dem der Düsseldorfer Bibliothekdas Recht auf
ein Freiexemplar der im RegierungsbezirkDüs¬
seldorf erschienenenund nicht im Buchhandel
erhältlichen Amtsdrucksachen zugestanden
wird. Auf Düsseldorf zustehende Pflichtexem¬
plare von »Verlagsartikeln«(im Gegensatz zu
Amtsdrucksachen)bezieht sich nur die etwa ein
Jahr gültige Verfügung des preußischenKultus-

1) Konzept in den Bonner Pflichtakten. Schaarschmidt
stellte anschließend den Irrtum Hartwigs richtig,
auch die westfälischen Pflichtexemplare seien von
Bonn eingezogen worden, was — lt. Schaarschmidt —
»allerdingsbei der Gründung der Universität Bonn
beabsichtigtwar«.
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ministeriums vom 23. Juni 1818 2) und aus der
napoleonischen Zeit das Dekret des großher¬
zoglichen bergischen Innenministers vom
28. August 1809. Es ist so amüsant zu lesen und
bei leeren Staatskassen und dahinschwindenden
Bibliotheksetats auch vielleicht so aktuell und
nachahmenswert, daß es hier wiedergegeben
werden soll: »In dem Herzogthum Berg be¬
stand sonst unter der bairischen Regierungdie
Einrichtung,dass jeder welcher eine Dienststel¬
le oder ein geistliches Amt erhielte, einen ge¬
wissen Geldbetrag für die Hofbibliothek in
Düsseldorf bezahlen, oder ein demselben in
Werth gleichkommendesliterarisches Werk ab¬
geben musste. Diese Einrichtung hat bey der
gegenwärtigen Verfassung keine Statt mehr.
Weil aber die Hofbibliothek sonst nicht dotiret
ist, so würde es ein großer Nachtheil für das
Publicumseyn, wenn dieselbe sich auf ihren jet¬
zigen Bestand beschränken und alles Zuwach¬
ses von älteren und neueren Werken entbehren
müsste. — Ich beauftrage Sie also, Herr Präfect,
die Buchhändler und Buchdrucker in Ihrem
Departement aufzufordern,von allen Büchern,
Journalen und sonstigen literarischenProduc-
ten (die blos politischenZeitungen ausgenom¬
men) einen Abdruck an das hiesige Ministe¬
rium, mit der Bemerkung: Für die Hofbiblio¬
thek , einzusenden. Ich zweifle nicht, daß auch
die Schriftsteller im Großherzogthum, welche
ihre Schriften auswärts drucken lassen, auf eine
ähnliche durch die öffentlicheBlätter bekannt
zu machendeAuffoderungdurch einen solchen
Beytrag gerne ein so nützlichesInstitut wie die
zum öffentlichen GebrauchebestimmteHofbi¬
bliothek bereichernwerden. Mit dieser Auffo¬

derung wollen Sie zugleich bekannt machen,
dass auf diese Weise oder auch durch Herge¬
bung eines anderen in der Bibliothek noch nicht
vorhandenen Buches, eines Manuscripts, einer
Charte, eines Kupferstichs oder eines sonstigen
literarischen Products, jeder Geber sich den
Vortheil erwirbt, Werke aus der Hofbibliothek
jedesmal auf sechs Wochen, jedoch so oft er
will, gegen Schein, gelehnt zu erhalten.« 3' Lei¬
der scheint diese zukunftsweisende Methode,
eine Bibliothek ohne eigenen Etat zu vermeh¬
ren, die napoleonischeZeit nicht überdauert zu
haben.
Mochte auch das historischeFundament eines
Pflichtexemplaranspruchsin Düsseldorf recht
schmal sein, so versäumte es der Oberstadtdi¬
rektor doch nicht, am 17. Januar 1949 noch ein¬
mal darauf hinzuweisen,daß die Zuerkennung
des Pflichtexemplarrechtesnicht nur der neuen
Rolle Düsseldorfs als Landeshauptstadt ent¬
spreche, »sondern auch durch eine tiefgehende
Überlieferung begründet [sei], in der Düssel¬
dorf als der alte Mittelpunkt einer niederrhein-
westfälischen Kulturprovinzerscheint.«

Wie bereits ausgeführt,bekam die Düsseldorfer
Bibliothekauf Grund der zitierten Bekanntma¬
chung des nordrhein-westfälischenKultusmini¬
sters vom 14. Dezember 1948 als »die nächste
Landesbibliothek«»Belegexemplare« aller Ver¬
öffentlichungenin ihrem Bereich. Diese schei-

2) die ja auch für Bonn gegolten hatte , vgl. S. 17,
Anm. 1.

3) Zitiert nach der von der Stadt Düsseldorffür das Kul¬
tusministeriumgefertigtenAbschrift.
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nen auch noch eine gewisse Zeit nach der Auf¬
hebung der Lizenzierung der Verlage weiter
eingekommenzu sein.
Inzwischen wurden im Kultusministeriumje¬
doch Überlegungenangestellt, das Pflichtexem¬
plarrecht des Landes von Grund auf neu zu
ordnen. In diesem Zusammenhangwurden im
Herbst 1950 auch andere bisher nicht berechtig¬
te Bibliotheken, sofern sie landesbibliothekari¬
sche Aufgabenwahrnahmen, um ihre Stellung¬
nahme gebeten. Und es fehlte nicht an Anträ¬
gen, ebenfalls in die Berechtigungzum Erhalt
von Pflichtexemplareneinbezogen zu werden:
die Stadt- und LandesbibliothekDortmund für
alle Druckerzeugnisseaus den westfälisch-lippi¬
schen Regierungsbezirken, die Landes- und
Stadtbibliothek Düsseldorf für alle Verlagser¬
zeugnisse des Regierungsbezirks Düsseldorf
und für alle Werke rheinischer Autoren und für
rechts-, Staats- und wirtschaftswissenschaftli¬
che Literatur aus den RegierungsbezirkenAa¬
chen, Köln und Düsseldorf; die Landesbiblio¬
thek Detmold für alle Drucke aus dem Raum
des ehemaligen Landes Lippe, und die Universi-

täts- und Stadtbibliothek Köln — alle über¬
trumpfend — gleich für das ganze Land Nord¬
rhein-Westfalen. Es kann hier nicht untersucht
werden, welche (im einzelnen durchaus unter¬
schiedlichen) Motive diesen Wünschen zu¬
grunde lagen. Es war aber offenkundig, daß
dieser Wunschkatalog,so plausibel er im Detail
sein mochte, nicht ohne drastische Abstriche zu
realisieren war, da sonst z. B. ein Detmolder
Verleger vier Exemplare im Lande NW hätte
abliefern müssen, und zwar an Detmold, Dort¬
mund, Köln und Münster. Das aber war den
Verlagen gegenüber weder durchsetzbar noch
vertretbar. Zudem stellten sich im Zusammen¬
hang mit der Pflichtlieferungnicht nur in NW
grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen.
Angesichts dieser schwierigenSituation stellte
das Ministerium die Neuordnungspläne 1951
zurück und beließ es bei der bisherigenRege¬
lung. Doch war dies noch nicht das Ende der
Bemühungeneinzelner Bibliotheken (vor allem
der ÜB Köln), auch die Pflichtexemplarberech¬
tigung zu erhalten.
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Die Ablösung der Kabinettsorder von 1824, die »gesetzlose Zeit« und die
neuen gesetzlichen Regelungen bis zum Beschluß des Bundesverfassungs¬
gerichts 1981

Im allgemeinen war nach 1945 die Ablieferung
der Pflichtexemplareder alteingesessenen Ver¬
lage an die Bibliotheken in Bonn und Münster
weiter erfolgt, so normal, wie das in einem
weitgehend zerstörten und ausgeblutetenLand
in den ersten Nachkriegsjahren möglich war.
Natürlich gab es gelegentlich Meinungsver¬
schiedenheiten, zu deren Beilegung man sich
dann der Verordnungen, Gerichtsentscheidun¬
gen usw. aus preußischerZeit bediente,handel¬
te es sich bei den Pflichtexemplarbestimmun¬
gen doch um ein Stück weitergeltendenpreußi¬
schen Rechtes. — Schwierigerkonnte es wer¬
den, wenn man erstmals an Selbstverleger oder
neu in NW etablierte Verlage herantreten und
unter Hinweis auf die Kabinettsorder von
1824 Pflicht-Exemplareanfordern mußte. Aber
auch hier war durch ausführlicheInformation
des Ablieferungspflichtigenfast immer eine
Ablieferung zu erreichen. Zudem versuchten
die Bibliotheken, durch Veröffentlichungenin
der Tagespresse auf die Fortgeltung der Pflicht¬
exemplar-Bestimmungen hinzuweisen und
gleichzeitig Verständnisund Interesse für den
kulturpolitischen Zweck dieser Regelung zu
wecken. In Westfalen setzten sich der Landes¬
hauptmann und die Regierungspräsidentenda¬
für ein, daß die ihnen unterstehenden Stellen
und Gebietskörperschaftenvollständig abliefer¬
ten. Schließlich hatte es im Kultusministerium

eine Besprechung mit Vertreternder Verleger in
NW und der zuständigen Bibliotheken gege¬
ben, auf der die Verleger erklärten, »daß sie die
weitere Lieferung der Pflichtexemplarean die
Universitäts-BibliothekenMünster und Bonn
für selbstverständlich hielten.« 1'
Auch im RundschreibenNr. 21 des rheinisch¬
westfälischen Verleger-und Buchhändler-Ver¬
bandes in Köln vom 15. Dezember 1950 war auf
die Weitergeltung der Pflichtexemplargesetze
verwiesen worden. Dennoch gab es, vor allem
in der ungleich dichteren Verlagslandschaft des
rheinischenLandesteils,einige scharfe Ausein¬
andersetzungen um die Gültigkeit der alten
Pflichtexemplarregelungen,so daß die Biblio¬
theken im Interesse der Sache auf eine offizielle
Bestätigung oder aber eine Neufassung der Be¬
stimmungendrängten.
In diesem Zusammenhanglegte der Bonner Di¬
rektor, Viktor Burr, im Mai 1953 dem Kultus¬
ministerium den »Entwurf zu einem Pflicht¬
exemplargesetzfür Nordrhein-Westfalen«vor,
dem im März bereits ein »Aide memoire« über
den gleichen Gegenstand vorausgegangenwar.
Beide Entwürfe sind ausführlich und detailliert,
da sie Erfahrungenvon über hundert Jahren be¬
rücksichtigen.Wir finden eine genaue Defini-

1) So der Direktor der ÜB Münster, Christoph Weber,
in einem Schreibenvom 23. Oktober 1951; Durch¬
schlag in den MünsteranerPflichtakten.
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tion des Ablieferungspflichtigen,des Abliefe¬
rungsgutes mit Angabe der nicht abzuliefern¬
den Materialien, der Ablieferungsfristenund
der Zwangsmaßnahmen, bzw. Strafen bei
Nichtablieferung. Neues enthalten die Vor¬
schläge über die empfangsberechtigtenBiblio¬
theken: Neben Bonn und Münster wird die Bi¬
bliothek der TH Aachen genannt, die allein
empfangsberechtigt sein soll für die in NW
erscheinende technische Literatur. 2' Burr ver¬
wies in diesem Zusammenhang auf eine ähnli¬
che Regelung in Bayern. Angesichts der Ab¬
grenzungsschwierigkeiten,die sich für den Ab¬
lieferer wie für den Leihverkehrin NW aus ei¬
ner solchen Aufteilung ergeben hätten, ist die¬
ser Gedanke aber nicht weiterverfolgtworden.
Am 10. November 1970 ist bei einem Erfah¬
rungsaustauschzwischen den zuständigenVer¬
tretern des Kultus- und des Innenministeriums
und Bonner wie Münsteraner Bibliothekaren
diese Frage zwar noch einmal angeschnitten,
wegen der geschilderten gravierendenProble¬
me aber wiederum zurückgestelltworden.
Leider haben Burrs sonst sehr überlegte Ent¬
würfe von 1953 keine spürbare Wirkung ge¬
habt. Es blieb alles »beim Alten«. Es gibt dafür
mehrere Gründe: Zum einen plante in dieser
Zeit das Bundesinnenministeriumein Bundes¬
pressegesetz, das als Rahmengesetz gedacht
war, zu dem dann die einzelnen Länder ihren
Verhältnissenangepaßte »Ausfüllungsgesetze«
hätten erlassen müssen. 3' Da lag es nahe, die
Gesetzgebung des Bundes zunächst abzuwar¬
ten. (Ein Rahmengesetzdes Bundes steht übri¬
gens bis heute noch aus.) Schwerwiegenderin
ihren Konsequenzen für das Pflichtexemplar-

recht und die Bibliothekenwaren aber die Ein¬
wände, die einzelne Verwaltungs-und Presse¬
rechtler erhoben. Sie definiertendie unentgeltli¬
che Abgabe von Pflichtexemplarenals Enteig¬
nung und damit als unvereinbarmit Artikel 14
des Grundgesetzes, der in Absatz 3 bestimmt:
»Eine Enteignung ist nur zum Wohle der All¬
gemeinheitzulässig. Sie darf nur durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt«.
Der bekannteste Vertreter der Enteignungs¬
theorie wurde Martin Löffler, der in seinem
weit verbreiteten Kommentar zum Presserecht
zu dem Schluß kommt: »Wegen Unvereinbar¬
keit mit Art. 14 Abs. 3 GG ist nicht nur § 30
Abs. 3 [des Reichspressegesetzesvon 1874] un¬
gültig ...; unwirksam sind auch die Bestim¬
mungen der Landespressegesetze,die eine ko¬
stenlose Abgabe von Freiexemplaren vorse¬
hen.« 4'
Gegen diese Auffassungist von vielen Juristen,
die zumeist Bibliothekarewaren, Einspruch er¬
hoben worden. Damals und in der Folgezeit
sind vor allem vier Juristen-Bibliothekare als
Befürworter des Pflichtexemplarrechts und
sachkundige Kritiker der Enteignungsthese
hervorgetreten: Werner Jütte, Heinrich Kas¬
pers, Hildebert Kirchner und Erich Will. —
Schon im Jahre 1954, ein Jahr vor Löfflers Kom¬
mentar, wurden gleich drei Gutachten zum
Thema abgegeben, von Kaspers, Will und von
der Juristischen Arbeitsgemeinschaftdes Ver-

2) Durchschlägebeider Schreiben in den Bonner Pflicht¬
akten.

3) s. Kirchner 1961, S. 381
4) Löffler 1955, S. 454
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eins Deutscher Bibliothekare;diese war von der
UniversitätsbibliothekBonn »nach der Verein¬
barkeit des Pflichtexemplarrechts mit Artikel 14
GG« gefragt worden. Die Arbeitsgemeinschaft
sah keinen Widerspruch, kam aber zu der
Schlußfolgerung, daß »die Frage der Rechtsgül¬
tigkeit des Pflichtexemplarrechts gegenüber
Artikel 14 GG ... bei dem Widerstreit der Mei¬
nungen endgültignur durch eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtsfallen kann.« 5)
Die hier angesprochenehöchstrichterlicheEnt¬
scheidung Heß noch 27 Jahre auf sich warten
und erfolgte erst 1981. — Ebenfalls 1954 er¬
schien die grundlegende Arbeit von Kaspers
über »Die Abgabe amtlicher Drucksachen an
die öffentlichenBibliotheken«.Die genaue Er¬
gänzung hierzu bildete 1955 die Arbeit von Will
über »Die Abgabe von Druckwerken an öffent¬
liche Bibliotheken.Recht und Praxis der deut¬
schen Pflichtexemplare«,die nicht nur das gel¬
tende Recht übersichtlichzusammenstellteund
Vorschläge für eine Neuregelung machte, son¬
dern ein eigenes Kapitel auch der Frage
»Pflichtexemplar und Enteignung« widmete.
Will definiert hier das Pflichtexemplarals eine
Art öffentlich-rechtlicheAbgabe, die nicht im
Widerspruch zum Grundgesetz steht. In allen
strittigen Pflichtexemplar-Fragenwurde »der
Will« von Münster und Bonn für die nächsten
Jahre unter die Nothelfer gezählt. 1955 erschien
dann noch die Dissertation Jüttes über »Pflicht¬
exemplar und Grundgesetz«, die erste mono¬
graphische Arbeit zu diesem Thema. Jütte war
es auch, der 1956 mit seinem Aufsatz »Zur Gül¬
tigkeit des deutschenPflichtexemplarrechts. Ei¬
ne Entgegnung« den FehdehandschuhLöfflers

aufnahm und Löffler Punkt für Punkt wider¬
legte.
Nicht nur für Bibliothekare, auch für fast alle
Verleger, selbst die buchhändlerischenStandes¬
organisationen,waren die Argumente von Will,
Kaspers und Jütte überzeugend, nur überzeug¬
ten sie leider nicht die Juristen im Düsseldorfer
Innenministerium.Das aber war von entschei¬
dender Bedeutung. Zwar unterstanden die Bi¬
bliothekendem Kultusministerium,das Presse¬
wesen — und damit auch das Pflichtexemplar¬
recht — gehörte aber zum Ressort des Innenmi¬
nisters. Und der Innenministerhatte bereits Fe¬
bruar 1952 in einer Anweisung den Regierungs¬
präsidenten untersagt, Freistücke ihrer Amts¬
blätter zu liefern. Am 29. Juli 1958 bekräftigte
er seine ablehnende Haltung mit ausdrückli¬
chem Flinweis auf Artikel 14 GG. Und noch
einmal zeigte sich, wie verhängnisvolles war,
daß die Pflichtexemplarregelungen1824 im Zu¬
sammenhang mit Zensurbestimmungen erlas¬
sen worden waren. Jetzt folgerte das Innenmi¬
nisterium (offenbar in Unkenntnis der schon im
19. Jahrhundert erfolgten Klarstellungen):
»Diese Ordre ist ausdrücklich zum Zwecke der
Zensur ergangen.Diesem Ziele dienende Vor¬
schriften dürften jedoch mit Art. 5 Grundge¬
setz nicht vereinbar sein.« Spätestens nach die¬
ser Verlautbarungwar es den Bibliotheken in
Bonn und Münster klar, daß die Zeit der alten
Pflichtexemplarregelungpraktisch abgelaufen
war.

5) Die ungedruckten Gutachten von Will und Kaspers
liegen mir nicht vor, das — ebenfalls ungedruckte —
Gutachten der Jur. Arbeitsgemeinschaftbefindet sich
in den MünsteranerPflichtakten.
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Hinzu kam, daß sich die Konferenz der Innen¬
minister entschlossen hatte, trotz des fehlenden
Bundesrahmengesetzes die Pressegesetze der
Länder zu vereinheitlichen und zu diesem
Zweck eine Dreierkommission gebildet hatte,
die einen Musterentwurfausarbeiten sollte. Wie
kaum anders zu erwarten, war man auch hier
der Meinung, die bisherige Form der Pflicht¬
exemplarabgabesei grundgesetzwidrig.Biblio¬
thekare waren an den Beratungen nicht betei¬
ligt. Sie versuchten jedoch, sich — wenn auch
ungefragt — in die Meinungsbildung einzu¬
schalten: 1960 veröffentlichtedie Rechtskom¬
mission des Vereins Deutscher Bibliothekare
die »Denkschriftüber Notwendigkeit und Be¬
rechtigung des deutschen Pflichtexemplar¬
rechts«. Wir brauchen nicht auf alle Punkte ein¬
zugehen, da die meisten Argumente schon in
der vorliegenden Arbeit angeführtwurden. Die
Ablieferungspflicht wird — in der Tradition der
Entscheidung des preußischen Oberverwal¬
tungsgerichtsvom 15. Dezember 1899 — als öf¬
fentliche Abgabe qualifiziert. Zudem wird be¬
stritten, daß — von Ausnahmefällenabgesehen
— die Pflichtexemplarefür den Ablieferungs¬
pflichtigen eine besondere Belastung darstellen.
»Die nicht in die Auflage einbezogenenPflicht¬
exemplare gehören nämlich zusammen mit den
übrigen Zuschuß- und Freiexemplarenzu dem
die Kalkulation des ablieferungspflichtigen Ver¬
legers beeinflussenden Herstellungsaufwand,
der die Grundlage für die Preisbildung dar¬
stellt.« (S. 379) Die »Denkschrift« schließt:
»Der Verein Deutscher Bibliothekare schlägt...
vor, in die neuen Landespressegesetzeeine Be¬
stimmung aufzunehmen, nach welcher die gel¬

tende Pflichtexemplarregelung unberührt
bleibt. Allenfalls könnte eine der württembergi¬
schen Regelung entsprechende Bestimmung
aufgenommenwerden.« (S. 380) Der Uneinge¬
weihten kaum verständliche letzte Satz ist aber
besonders wichtig und enthält das eigentlich
Neue: Er bezieht sich auf die Württembergi¬
sche Verordnungvom 24. Juni 1931, die in § 10
die Möglichkeitvorsieht, bei besonders teuren
Werken auf Antrag eine Entschädigungzu zah¬
len.^ Die Möglichkeit,in Härtefällen eine Ent¬
schädigung zu zahlen, war bereits bei der Bera¬
tung des Reichspressegesetzeszur Sprache ge¬
kommen und auch von bibliothekarischerSeite
immer wieder einmal angeregt worden. 7*
Speziell für Nordrhein-Westfalenwurde wieder
Kaspers aktiv: er veröffentlichte im »Mittei¬
lungsblatt des Verbandesder Bibliothekendes
Landes Nordrhein-Westfalen«1960 eine knap¬
pe, aber sehr faktenreicheStudie »Zum Pflicht¬
exemplarrecht in Nordrhein-Westfalen« und,
was noch weit wirksamer war, 1961 im Frank¬
furter »Börsenblatt für den deutschen Buch¬
handel« den Artikel »Das Pflichtexemplar¬
recht«, der sachlich und informativFakten refe¬
riert und in den Abschnitten über die »Rechts¬
natur der Ablieferungspflicht«und »Pflicht¬
exemplar und Enteignung« klar den bibliothe¬
karischen Standpunkt vertritt. Durch das
Erscheinen dieses Artikels im Börsenblatt
war einmal mehr bewiesen, daß es in diesen

6) Die Verordnung ist abgedruckt bei Will 1955, S.
122-127.

7) Auf S. 55 wurde schon auf Erman hingewiesen;vgl.
außerdem Franke 1890, Schulz 1902, S. 395; Essel¬
born 1907, S. 526 ff.; Stois 1925, S. 131.
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Jahren primär nicht die Verleger waren, die
gegen die alten Pflichtexemplarregelungen
Sturm liefen.
Doch im Innenministerium des Landes hatte
man es um so eiliger. Nachdem am 22. Novem¬
ber 1960 der InterministerielleAusschuß für
Verfassungsfragenseine schon am 11. Dezem¬
ber 1959 vertretene Ansicht noch einmal be¬
kräftigte, daß die unentgeltliche Ablieferung
von Drucksachen »im Regelfall« mit dem
Grundgesetz nicht zu vereinbaren sei, fühlte
man sich zum Handeln gedrängt. Als sich über¬
dies zeigte, daß die Endredaktion des Muster¬
entwurfs für ein neues Pressegesetznoch auf
sich warten Heß, entschloß man sich, die alten
Pflichtexemplarregelungenschon im Vorgriff
zu liquidieren.Die passende Gelegenheit bot
sich, als am 7. November 1961 das »Gesetz zur
Bereinigung des in Nordrhein-Westfalen gel¬
tenden preußischen Rechts« verkündet wurde.
Dieses Gesetz setzte ab 1. Januar 1962 alle preu¬
ßischen Rechtsvorschriften außer Kraft, die
nicht in einer Anlage als weiterhingültig aufge¬
führt waren. Die Kabinettsorder von 1824 und
die darauf bezüglichen Rechtsvorschriftenfehl¬
ten in der Anlage, also waren auch sie mit Be¬
ginn des Jahres 1962 nicht mehr gültig. Damit
war eine 138-jährige Geschichte zu Ende.
An sich war das nicht tragisch. Wie wir gesehen
haben, hatten die Bibliothekare und das Kultus¬
ministerium schon Anfang der 50er Jahre an
den Erlaß eines neuen, den Bedürfnissenund
Anschauungen der Zeit entsprechenden
Pflichtexemplargesetzes gedacht. Vor allem
sollte es ein selbständigesGesetz werden, wie
andere neuere Pflichtstückgesetze der deut¬

schen Länder. Die Einbindung in so andersarti¬
ge Gesetzeswerkewie Zensur-, Urheberrechts¬
oder auch Pressegesetzewar der Ablieferungs¬
pflicht nie gut bekommen und hatte Anpassun¬
gen an gewandelteAuffassungenaußerordent¬
lich erschwert.

Die Pflichtexemplarbestimmungender Kabi¬
nettsorder hatten nie als juristisches Meister¬
werk gegolten, doch ihre übereilte Aufhebung
wirkte sich umso fataler aus, als man die Biblio¬
theken vorher nicht informiert und keinerlei
Vorsorge getroffen hatte für die Zeit bis zum
Erlaß neuer Pflichtexemplarbestimmungen.
Dabei konnte inzwischen kein Zweifel mehr
darüber bestehen, daß auch der nordrhein-
westfälische Innenministerdie Pflichtexemplar¬
einrichtungals solche nicht aufheben, sondern
sie nur modifizieren und dem Grundgesetz bes¬
ser anpassen wollte. Seit dem 28. Juli 1961 lag
nämlich innerhalb der 1. Fassung des oben ge¬
nannten Musterentwurfs eines Pressegesetzes
als § 22a auch ein Vorschlag über die »Anbie-
tungsverpflichtungder Verleger und Drucker«
vor. Damit war die Chance eines eigenen vom
Pressegesetz unabhängigen Pflichtexemplarge¬
setzes vertan.

Da das alte Pflichtexemplargesetzsein Leben
fast unbemerkt ausgehaucht hatte, gingen in
Bonn und Münster weiterhin viele Pflichtexem¬
plare unverlangt ein. Wie aber sollten sich die
Bibliotheken nun verhalten? Durften sie die
Exemplare als Pflichtstücke behalten, mußten
sie die Einlieferer auf die neue Rechtslageauf¬
merksam machen? Bestand Gefahr, daß sonst
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nach dem 1. Januar 1962 abgelieferte Titel wie¬
der zurückgegeben werden mußten? Die Bi¬
bliotheken in Münster und Bonn wandten sich
mit ausführlichen Stellungnahmenund der Bit¬
te um Entscheidungshilfe an den Kurator
(Münster), bzw. den Rektor (Bonn) ihrer Uni¬
versität, und diese gaben die Fragen ans Kultus¬
ministeriumweiter. Die Papierflutwar beacht¬
lich, und die Unsicherheitauf allen Seiten total.
Schließlich gelang es dem Kultusministerium,
am 5. Juni 1962 eine Besprechungzwischen den
betroffenen Bibliotheken und dem Vorsitzen¬
den des Rheinisch-Westfälischen Verleger- und
Buchhändlerverbandeszu arrangieren.Es war
ganz wesentlich der Einsicht der Verleger zu
danken, daß ein Chaos vermiedenund eine ge¬
wisse Kontinuität gewahrt werden konnte. Der
Vorsitzendedes Verbandes sicherte zu, daß die
angeschlossenenVerlage weiterhin Freiexem¬
plare hefern würden, vorausgesetzt, »daß eine
gesetzliche Neuregelung bald erfolge«. Den¬
noch ist nicht geringer Schaden entstanden: die
Bibliothekenhatten keine rechtliche Handhabe
mehr, die vielen im Selbstverlag oder von Verei¬
nen usw. herausgegebenenSchriften einzufor¬
dern. Mahnungen mußten durch oft unwirksa¬
me Bitten ersetzt werden usw. Die von
1962—1966 entstandenen Lücken konnten spä¬
ter nur zum Teil geschlossen werden.

Offenbar hat das Kultusministerium1962 noch
einmal einen Versuch gemacht, das Pflicht¬
exemplarwesenaus seiner Bindung ans Presse¬
gesetz zu lösen und seinen kulturpolitischen
Zweck schon in der Formulierungdes Anlasses
herauszustellen. Auf der Sitzung am 5. Juni
68

1962 erhielt jedenfalls Burr den Auftrag, einen
begründeten Vorschlag zu einem »Gesetz zur
dokumentarischen Sicherung des im Lande
NW im Druck erscheinendenSchriftgutes«zu
machen. Am 29. Oktober 1962 hat Bonn diesen
Entwurf vorgelegt. Er war klar gegliedert, sehr
ausführlich und nahm viele Gedanken aus den
früheren Bonner Entwürfen von 1953 auf, be¬
harrte allerdings in § 1 Abs. 3 weiterhin auf der
in jedem Fall unentgeltlichenAblieferung. Völ¬
lig neu war die in § 3 Abs. 6 enthalteneBestim¬
mung: »Pflichtstücke dürfen nicht verkauft
oder auf eine andere Weise veräußert werden,
Doppelstückesind dem Abheferungspflichtigen
zurückzuerstatten.« riiermit sollte erstmals
auch eine Verpflichtung der Bibliotheken ins
Gesetz aufgenommen werden. Aus dem Ab¬
stand von mehr als 20 Jahren erkennt man heu¬
te, daß nur die Begriffsbestimmungdes Druck¬
werks durch die rasante technische Entwick¬
lung inzwischen überholt, bzw. ergänzungsbe¬
dürftig wurde und die Forderung nach aus¬
nahmslos unentgeltlicherAblieferungrechtlich
nicht mehr möglich ist. Im übrigen war der Ent¬
wurf so durchdachtkonzipiert und praxisorien¬
tiert formuliert, daß Nordrhein-Westfalennoch
heute das Land mit dem besten Pflichtexem¬
plargesetz in Deutschland wäre — wenn man
daraus ein Gesetz gemacht hätte. Leider fehlt
hier der Raum zum Abdruck des vollständigen
Textes. 8'

8) Durchschlagin den Bonner Pflichtakten;das Begleit¬
schreiben ist von Burrs StellvertreterRichard Mum-
mendey unterzeichnet.
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Seit dem 28. Juli 1961 lag stattdessendie 1. For¬
mulierungder Kommissionder Innenminister¬
konferenz vor, die allerdings so »übergeheim«
(Kaspers) war, daß die betroffenenBibliotheka¬
re sie nicht zu Gesicht bekamen und lange nur
durch Flüsterpropaganda von ihr wußten. Es
handelte sich bei diesem kurzen Gesetzestext
(§ 12 des »Modellentwurfs«) nur um einen
rechtlichen Rahmen.Absatz 4 bestimmte folge¬
richtig: »Die zur Ausführung der Absätze 1
und 2 erforderlichenRechts- und Verwaltungs-
vorschriften erläßt der Kultusministerim Ein¬
vernehmen mit dem Innenminister.« Das für
Nordrhein-Westfalenvon allen bisherigenRe¬
gelungen grundsätzlich Abweichende enthielt
bereits Absatz 1: »Von jedem Druckwerk, das
im Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt
wird, hat der Verleger den vom Kultusministe¬
rium bezeichnetenStellen ein Stück anzubieten
und auf Verlangen abzuliefern (Pflichtexem¬
plar). Er kann bei Ablieferungeine Entschädi¬
gung in Höhe seiner Selbstkosten fordern.«
Kaspers hat brieflich seine Kritik an diesem
Entwurf so zusammengefaßt: »Es bleibt als
Pferdefuß das >Anbieten< anstatt >Abliefern<
und die Möglichkeit einer Entschädigung, die
allerdings durch das >kann< schon abge¬
schwächt ist und noch weiter abzuschwächen
wäre. Das >Verlangen< der Bibliotheken ist
ebenfalls gefährlich, ich lehne grundsätzlich
>Auswahlpflichtexemplarrecht< ab. Man kann
nicht den BibliothekenAuswahlrechtezugeste¬
hen, die rein subjektiv und zeitlich gebunden
sind und jede Vollständigkeitder Sammlung,
worauf es gerade ankommt,unmöglich machen.
... Zu klären bleibt in jedem Fall die Frage eines

Pflichtexemplar-Sonderetats,der der Entschä¬
digungshöhe entspricht, und die Frage eines
sog. Selbstkostenpreises.« 9' Auf diese drei
Streitpunkte konzentrierte sich die Auseinan¬
dersetzung in der folgenden Zeit: Anbietungs-
verpflichtung,Auswahlrecht der Bibliothekare
und Selbstkostenerstattungauf Antrag.
Es dürfte durch die vorliegende Darstellung
wohl deutlich geworden sein, daß die Biblio¬
thekare gerade aus kulturpolitischen Gründen
gegen jede Auswahl sein mußten. Es wäre zwei¬
fellos für sie die ungleich bequemere,personal-
und raumsparendeLösung gewesen, das ihnen
förmlich aufgedrängteAuswahlrechtanzuneh¬
men und nur noch die "Werke anzufordern, die
erwerbenswert schienen und in das wissen¬
schaftliche oder regionale Sammelprofil der Bi¬
bliothek paßten. Damit wäre man aber hinter
das schon 1874 erreichte Verständnis vom Sinn
der Pflichtexemplarezurückgefallenund hätte
den Kritikern der gesamten Einrichtung unge¬
wollt Recht gegeben. 10' Doch war es offensicht¬
lich nicht leicht, den Gesetzgeber hiervon zu
überzeugen. — Noch schwerer verständlich
mag es wohl für Außenstehende sein, weshalb
die Bibliothekareeiner uneingeschränktenEr¬
stattungsmöglichkeitder Selbstkostenso skep¬
tisch gegenüberstanden.Doch auch hierzu ist
im Zusammenhangmit den Erörterungen über
das Reichspressegesetzschon Wesentliches ge-

9) Brief an Burr vom 29. März 1962; inhaltlichähnlich
auch am 2. April 1962 an Robert Samulski, den nach
dem Tode von Bauhuis (Juni 1961) bis zur Amtsüber¬
nahme von Gerhard Liebers Anfang 1963 geschäfts-
führenden Direktor der ÜB Münster.

10) Vgl. aus der neueren Literatur z. B. Kirchner 1981,
S. 183 f.
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sagt worden. 11' Da war zunächst der fiskalische
Grund, daß es faktisch unmöglich ist, die anfal¬
lenden Erstattungskosten auch nur annähernd
vorauszuschätzen. Wäre zudem die veran¬
schlagte Summe nicht in der beantragtenHöhe
bewilligt worden oder wären die tatsächlich
notwendigen Aufwendungen höher ausgefal¬
len, hätte dies die Bibliothek wieder zu der
prinzipiell abzulehnenden Auswahl aus der
Pflichtliteratur genötigt. Überdies hätte der
Staat das in den Pflichtexemplarstellentätige
Personal praktisch verdoppeln müssen, um die
Mehrarbeit zu bewältigen, die durch die Prü¬
fung und Bearbeitung von Tausendenvon Er¬
stattungsanträgen, die damit verbundene Kor¬
respondenz usw. entstanden wäre. Pflichtanbie-
tung, Auswahl und generelle Erstattungsmög¬
lichkeit der Selbstkosten bildeten also nach
Überzeugung der Bibliothekare einen Teufels¬
kreis, der sich immer enger um die mühsam er¬
rungenen und bisher durchgehaltenen Prinzi¬
pien der Ablieferungspflichtschloß und diese
zu ersticken drohte.

Die folgenden Ereignisseseien in einem chro¬
nologischen Abriß kurz aufgeführt:
Am 1. Februar 1963 verabschiedete die Ständige
Konferenz der Innenminister den Modellent¬
wurf für ein Landespressegesetz. Die lange Ver¬
zögerung war nicht durch Auseinandersetzun¬
gen um das Pflichtexemplarbedingt, denn hier
hatte sich gegenüber der 1. Fassung vom Juli
1961 nichts geändert außer der Paragraphen¬
nummer (nun § 12 statt bisher § 22a).
Am 2. Dezember 1963 wurde der Entwurf ei¬
nes Pressegesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen vorgelegt. § 12 war aus dem Modell¬
entwurf übernommen, mit einer entscheiden¬
den Erweiterung in Absatz 1 (im Zitat kursiv
gedruckt): »Von jedem Druckwerk ... hat der
Verleger bestimmten Stellen ein Stück anzubie¬
ten und auf Verlangen abzuliefern (Pflicht¬
exemplar). Der Kultusminister kann hierzu
durch Rechtsverordnungim Einvernehmen mit
dem Innenminister bis zu drei Stellen bestim¬
men, die ein besonderes wissenschaftliches oder
öffentliches Interesse an der vollständigen
Sammlung von Druckwerkenhaben. . . «
In der beigefügten »Begründung«zu § 12 un¬
terlief »ein seltsamer legislatorischer Fehl¬
griff« 12): das »kulturpolitische Bedürfnis, alle
Presseerzeugnisse ... zu erfassen«, soll im
Reichspressegesetz in § 9 normiert worden sein.
Der genannte Paragraphhandelt aber von den
an die Polizei zu liefernden Überwachungsex¬
emplaren; den Bibliotheksexemplarengalt sei¬
nerzeit § 30 Abs. 3. Ein neuer Beweis, welche
Irrtümer entstehen können, wenn das Pflicht¬
exemplarrechtmit anderen Gesetzen verquickt
wird!
Die erste Lesung des Landespressegesetzes fand
am 18. Februar 1964 statt. Auf den § 12 kam nur
der Vorsitzende des Hauptausschusses, Dr.
Lenz (CDU) kurz zu sprechen. Ihm ging selbst
die Anbietungsverpflichtungnoch zu weit, »da
hierdurch nicht nur Bücher, sondern jegliches
Druckerzeugnis gemeint ist.« (S. 1253) — Es
war nur zu offensichtlich, daß vom Kultusmini-

11) Zu nennen sind hier vor allem die S. 41 f. zitierte
Eingabe von Theodor Oelsner und das S. 48 f. ange¬
führte Promemoriavon Bernays vom 22. Januar 1877.

12) Kirchner 1981, S. 183, Anm. 7
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sterium und den Bibliothekarennoch viel Auf¬
klärungsarbeitgeleistet werden mußte, um we¬
nigstens einigermaßen sachgerechte Pflicht¬
exemplarbestimmungenzu erhalten. Erwähnt
sei hier nur der Einsatz von Kirchner, der als
Leiter der Bibliothek des Bundesgerichtshofes
und Vorsitzenderder Kommissiondes Verban¬
des Deutscher Bibliothekare für Rechtsfragen
ein in seiner Kompetenz nicht zu ignorierender
Gesprächspartnerwar. Er wandte sich in meh¬
reren Schreiben mit ausführlichenStellungnah¬
men an den Vorsitzenden des Hauptausschus¬
ses des Landtagesund seine Berater, um ihnen
die Auffassung der Bibliothekare zur Anble¬
tungspflichtund zur Frage der generellen Ver¬
gütung darzulegen. — Ein anderes, bisher ver¬
nachlässigtes Problem griff Gerhard Liebers,
seit Anfang 1963 Direktor der Bibliothek in
Münster, auf: im Gesetzentwurf waren die
pflichtexemplarberechtigtenBibliothekennicht
namentlich aufgeführt. Ja, es war gesagt, daß bis
zu drei Bibliotheken als berechtigt bestimmt
werden könnten. Solch eine Ausweitung hätte
aber zwangsläufig zur Zementierung der be¬
kämpften Anbietung, der Selektion und der ge¬
nerellen Vergütungsmöglichkeitgeführt, da es
keinem Verleger zuzumuten war, kostenlos Ex¬
emplare an drei Bibliotheken im Lande zu He¬
fern. Deshalb forderte Liebers nachdrücklich, es
auf jeden Fall bei der uneingeschränktenAblie-
ierungspflicht eines Exemplars zu belassen, und,
um die bewährte historische Kontinuität zu
wahren, im neuen Gesetz Bonn und Münster
ausdrücklich als für ihre Region auch in Zu¬
kunft allein empfangsberechtigteBibliotheken
zu nennen. »Jedes Verlassen dieser Grundsätze

muß in der Öffentlichkeit... den Eindruck ma¬
chen, als wollten die Bibliothekennur auf billi¬
ge Weise zu dem Schriftgut kommen, für das sie
sonst reguläre Etatmittel aufwenden müßten.
Damit aber verHeren wir jede Glaubwürdig¬
keit.«

Bis zur 2. und abschließenden3. Lesung des
Pressegesetzes am 11. Mai 1966 vergingen mehr
als zwei Jahre, doch dann zeigte sich, daß die
jahrelange engagierte AufklärungsarbeitFrüch¬
te getragen hatte: § 12 war völHg umgearbeitet
worden und den bibHothekarischen VorsteUun-
gen erhebHch näher gekommen.Als Berichter¬
statter stellte Landtagsvizepräsident Dobbert
(SPD) zunächst klar, daß das Pflichtexemplar-
recht der BibHotheken nie etwas mit den poH-
zeiHchen Pflichtexemplarenzu tun gehabt hat¬
te. Bonn und Münster sollten weiterhin aUein
empfangsberechtigtsein. »Anregungen, dieses
Pflichtexemplarrechtfür weitere BibHotheken
zu begründen, hat der Ausschuß nicht entspro¬
chen ... Der Ausschußhat in seinem Vorschlag
ferner empfohlen, von der in der Regierungs¬
vorlage vorgesehenenAnbietungsverpflichtung
abzusehen und statt dessen wieder die AbHefe-
rungspflicht vorzusehen. Die Anbietungsver¬
pflichtung würde nämHch bereits dadurch einen
größeren Verwaltungsaufwand verursachen,
daß die sammelnde BibHothek auswählen und
entsprechendeBescheideim EinzelfaU erteilen
müßte. Durch die vom Ausschuß vorgeschlage¬
ne Fassung wird der Verleger nur mit der AbHe-
ferung eines einzigen Stückes belastet... Unter
diesen Umständen erschien es dem Ausschuß
vertretbar, davon abzusehen, daß in jedem FaU
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eine Entschädigung verlangt werden kann...«
(S. 2817)
§ 12 basiert auf den »Begriffsbestimmungen«
des § 7, die zum besseren Verständnis des fol¬
genden hier in der verabschiedetenFassung zi¬
tiert werden:
»(1) Druckwerke im Sinne dieses Gesetzes sind

alle mittels der Buchdruckerpresseoder ei¬
nes sonstigen zur Massenherstellung geeig¬
neten Vervielfältigungsverfahrensherge¬
stellten und zur Verbreitung bestimmten
Schriften, besprochenen Tonträger, bildli¬
chen Darstellungen mit und ohne Schrift,
Bildträger 13' und Musikalienmit Text und
Erläuterungen.

(2) Zu den Druckwerken gehören auch die
vervielfältigten Mitteilungen, mit denen
Nachrichtenagenturen, Pressekorrespon¬
denzen, Materndienste und ähnliche Un¬
ternehmungen die Presse mit Beiträgenin
Wort, Bild oder ähnlicher Weise versorgen.
Als Druckwerke gelten ferner die von ei¬
nem presseredaktionellen Hilfsunterneh¬
men gelieferten Mitteilungen ohne Rück¬
sicht auf die technische Form, in der sie ge¬
liefert werden.

(3) Den Bestimmungen dieses Gesetzes über
Druckwerke unterliegennicht
1. amtliche Druckwerke, soweit sie aus¬

schließlich amtliche Mitteilungen ent¬
halten,

2. die nur Zwecken des Gewerbes und
Verkehrs, des häuslichen und geselligen
Lebens dienenden Druckwerke, wie
Formulare, Preislisten, Werbedrucksa¬
chen, Familienanzeigen, Geschäfts-,
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Jahres- und Verwaltungsberichte und
dergleichen, sowie Stimmzettel für
Wahlen.

(4) Periodische Druckwerke sind Zeitungen,
Zeitschriften und andere in ständiger,
wenn auch unregelmäßigerFolge und im
Abstand von nicht mehr als sechs Monaten
erscheinende Druckwerke.«

Die bibliothekarischenVorstellungenwaren in
den bisher behandeltenTeilen des § 12 weitge¬
hend berücksichtigt worden. Doch in einer Fra¬
ge ging der Ausschußund mit ihm der Landtag
eigene Wege: man drängte auf stärkere Ausnah¬
men von der Ablieferungspflicht. Zunächst soll¬
ten alle in § 7 Abs. 2 und natürlich auch Abs. 3,
Nr. 2 genannten Druckwerke von der Abliefe¬
rung befreit sein, zudem bildliche Darstellun¬
gen ohne Text. Dies alles änderte die bibliothe¬
karische Praxis nicht, da diese Materialienauch
bisher weder in Bonn noch in Münster gesam¬
melt worden waren. Doch darüber hinaus wur¬
de »der Innenminister verpflichtet, weitere
Ausnahmen durch Rechtsverordnung im Ein¬
vernehmenmit dem Kulmsministerzu bestim¬
men. Insbesondere sind solche Werke von der
Ablieferungspflicht auszunehmen, bei denen
ein wissenschaftliches oder öffentliches Interes¬
se an der Sammlung nicht besteht. — Der Aus¬
schuß erwartet, daß die Sammlung daher in ei¬
nem Umfang verbleibt, der zusätzliche finan¬
zielle Mittel des Landes nicht erfordert. Dieses

13) »Bildträger« eingefügt durch Änderung des Gesetzes
vom 3. Dezember 1974.
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Bedenkenkam auf, weil es oft an Räumlichkei¬
ten und Möglichkeiten der Unterbringung ei¬
nes zu umfangreich werdenden Archivmaterials
fehlt. Die Kosten könnten ins Ungemessene
steigen.« (S. 2817)
Zusätzliche sehr erhebliche Ausnahmen von
der Ablieferungspflichtwurden also gefordert,
aber nicht aus sachlichen,sondern aus fiskali¬
schen Gründen. Der Hinweis auf fehlendes
»wissenschaftliches oder öffentliches Interesse«
kann hier wie im Gesetz nur eine Alibifunktion
haben, da es den Ausschußmitgliedernschon
aus der umfänglichenLiteratur zu diesem The¬
ma bekannt sein mußte, daß es unmöglich ist,
bestimmte Literaturformen als in Gegenwart
und Zukunft bedeutungslos für die wissen¬
schaftliche oder öffentliche Benutzung zu de¬
klarieren. Auch die Beibehaltung der Abliefe¬
rungspflicht(anstelle der in der Regierungsvor¬
lage vorgesehenen Anbietungsverpflichtung)
war ja nur dem geringeren Verwaltungsaufwand
zu verdanken gewesen, nicht der Einsicht, daß
dies dem »kulturpolitischenBedürfnis«am be¬
sten entsprach. So zeigte sich in der Begrün¬
dung der Neufassung des § 12 das alte Dilem¬
ma: Das Pflichtexemplargesetzsollte einerseits
seine »wissenschaftlichen und kulturellen
Zwecken dienende«Aufgabe voll erfüllen, dem
Staat aber keine weiteren Kosten für Raum und
Personal verursachen. Doch wie gesagt, die zu¬
sätzlichen Einschränkungen des ablieferungs¬
pflichtigen Materials sollten in einer Durchfüh¬
rungsverordnung enthalten sein, nicht im Ge¬
setz selbst, das am 11. Mai 1966 in dritter Le¬
sung verabschiedetund am 24. Mai verkündet
wurde. Der § 12 hat folgenden Wortlaut:

»Ablieferungspflichtder Verleger und Drucker
(1) Von jedem Druckwerk, das im Geltungsbe¬

reich dieses Gesetzes verlegt wird, hat der
Verleger an nachstehende Bibliotheken ein
Stück unentgeltlich und auf eigene Kosten
abzuliefern:
a) an die Universitätsbibliothekin Bonn, so¬

weit das Druckwerk in den Regierungs¬
bezirken Aachen, Düsseldorf und Köln
verlegt wird,

b) an die Universitätsbibliothekin Münster,
soweit das Druckwerk in den Regie¬
rungsbezirken Arnsberg, Detmold und
Münster verlegt wird.

(2) Von der Ablieferungspflichtausgenommen
sind die in § 7 Abs. 2 bezeichneten Druck¬
werke sowie bildliche Darstellungen ohne
Text. Der Innenministerwird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Kultusminister
durch Rechtsverordnung weitere Ausnah¬
men von der Ablieferungspflichtzu bestim¬
men. Dabei sind im besonderen die Druck¬
werke von der Ablieferungspflichtauszu¬
nehmen, bei denen ein wissenschaftliches
oder öffentliches Interesse an der Sammlung
nicht besteht.

(3) Auf Antrag ist eine Entschädigungin Höhe
der Selbstkosten zu gewähren, wenn die un¬
entgeltliche Ablieferung insbesondere we¬
gen der Auflage oder des Wertes des Druck¬
werkes dem Verleger nicht zugemutet wer¬
den kann.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechendfür
den Drucker, wenn das Druckwerk keinen
Verleger hat oder außerhalb des Geltungs¬
bereichs dieses Gesetzes verlegt wird.«
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Nur sehr beiläufig ist im Pressegesetz die Mög¬
lichkeit der Ahndung von Verstößengegen die
Ablieferungspflicht angesprochen. In §23
»Ordnungswidrigkeiten«heißt es: »Ordnungs¬
widrig handelt, wer vorsätzlichoder fahrlässig
... gegen die Ablieferungspflichtgemäß § 12
verstößt __Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche
Mark geahndet werden.« Doch dies Schwert
des Gesetzes war von Anfang an stumpf, heißt
es doch in § 25 Abs. 2 und 3: »Die Verfolgung
der in §23 genannten Ordnungswidrigkeiten
verjährt in drei Monaten. Die Verjährung be¬
ginnt mit der Veröffentlichungoder Verbrei¬
tung des Druckwerks ...« Es liegt in der Natur
der Sache, daß die Bibliotheken nicht abgelie¬
ferte Materialien meist erst ermitteln können,
wenn deren Veröffentlichungschon länger als
drei Monate zurückliegt. — Deshalb ist 1970
zwischenKultus- und Innenministeriumsowie
den beteiligten Universitätsbibliotheken über
wirksamere Zwangsmaßnahmen gesprochen
worden. Die Ministerien wiesen auf das uns
schon aus preußischerZeit bekannte Mittel des
Verwaltungszwangsentsprechenddem Verwal¬
tungsvollstreckungsgesetzNW hin, das die
Festsetzung eines Zwangsgeldes, bzw. die
Selbstvornahme (d.h. die Beschaffung des
Druckwerks auf Kosten des Ablieferungs¬
pflichtigen durch Kauf im Handel) vorsieht.
Vollzugsbehördesollte nach Meinung der Bi¬
bliotheken in solchen Fällen die jeweilige Uni¬
versität sein. Leider fehlt im Gesetz wie in der
Durchführungsverordnung jeder Hinweis auf
diese Möglichkeit, obwohl die psychologische
Wirkung nicht zu unterschätzenist, wenn deut¬

lich wird, daß der Gesetzgeber gewillt ist, dem
Gesetz auch Geltung zu verschaffen.

An den Vorüberlegungender am 26. September
1967 erlassenen»Verordnung über die Abliefe¬
rung von Druckwerken« wurden auf Antrag
des Kultusministeriumsauch die Bibliotheken
in Bonn und Münster beteiligt. Diese Durch¬
führungsverordnungtrat am 21. Oktober 1967
in Kraft und hat folgenden Wortlaut: »Auf
Grund des § 12 Abs. 2 des Landespressegeset¬
zes vom 24. Mai 1966 (GV NW. S. 340) wird im
Einvernehmenmit dem Kulmsministerverord¬
net:

(1) Von der AbHeferungspflicht gemäß § 12
des Gesetzes werden ausgenommen:
1. Unveränderte Neuauflagen von Druck¬

werken, soweit sie im gleichen Verlag und
nicht später als 10 Jahre nach der früheren
Auflage erscheinen;

2. Sonderdrucke aus Druckwerken, die .be¬
reits gemäß § 12 des Gesetzes abgeliefert
sind;

3. Dissertationen, soweit sie nicht im Buch¬
handel erscheinen.

(2) Von der AbHeferungspflichtgemäß § 12
Abs. 4 des Gesetzes werden diejenigen
Druckwerke ausgenommen, die außerhalb
des Geltungsbereichesdes Gesetzes verlegt
werden, jedoch bereits auf Grund der gesetz¬
lichen Bestimmungeneines anderen Bundes¬
landes dort der AbHeferungspflicht unterHe-
gen.
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§2
(1) Die empfangsberechtigteBibliothek kann
auf die Ablieferungvon Musikalien und be¬
sprochenen Tonträgern sowie von Neben¬
oder Unterausgaben einer Hauptzeitung
verzichten,soweit das wissenschaftliche oder
öffentlicheInteresse an der Sammlungdem
Verzicht nicht entgegensteht.
(2) Die empfangsberechtigteBibliothek kann
auch auf die Ablieferunganderer Druckwer¬
ke verzichten, an deren Erfassung in einer
Regionalsammlung ein wissenschaftliches
oder öffentliches Interesse nicht besteht.
§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.«

Die in § 1 Abs. 1 aufgeführtenAusnahmenvon
der Ablieferungspflichtsind ohne weiteres ein¬
sichtig.
Nur Absatz 2 über die Ablieferungspflichtdes
Druckers bedarf eines erläuternden Kommen¬
tars. Im Grunde war die in § 12 Abs. 4 des Ge¬
setzes verankerte — und aus dem Modellent¬
wurf übernommene — Ablieferungspflichtder
Drucker ein Anachronismus.Schon Flemming
hatte überzeugend dargelegt,daß es prinzipiell
nicht möglich ist, daß ein Druckwerk keinen
Verleger hat, sofern man unter »Verleger« auch
den Selbstverleger oder den Kommissionsverle¬
ger versteht. (S. 103 f.) Der Drucker kann also
rechtens nur herangezogen werden, wenn er
zugleich die Verlegerfunktionwahrnimmt. An¬
dernfalls kann er nur verpflichtet werden, die
Anschrift des Verlegers anzugeben.Eine Ablie¬
ferungspflichtdes Verlegers tritt dann nur ein,
wenn das Druckwerk im »Geltungsbereichdie¬

ses Gesetzes« erscheint. Liegt der Erschei¬
nungsort aber außerhalb dieses Geltungsberei¬
ches und ist der Verleger deshalb nicht abliefe¬
rungspflichtig,ist auch eine Ablieferungspflicht
des Druckers mit den seit dem 19. Jahrhundert
herausgebildeten Prinzipien des Pflichtexem¬
plarrechts kaum zu vereinen. 14'
So wichtig es ist, daß jedes Druckwerk inner¬
halb der Bundesrepublik Deutschland in der
Deutschen Bibliothek und in einer regionalen
Pflichtexemplarbibliothekvorhanden ist, kön¬
nen durch unzureichendeGesetze anderer Bun¬
desländeroder eine (aus welchen Gründen im¬
mer) unzulängliche Einforderung der Pflicht¬
exemplare andernorts entstandene Lücken
nicht dadurch ausgeglichen werden, daß Bonn
und Münster von den nordrhein-westfälischen
Druckern solche außerhalbdes Landes erschei¬
nenden Materialien einziehen. 15' Es war also
durchaus berechtigt, Werke, die zwar im Lande
gedruckt, aber nicht verlegt werden, von der
Ablieferungspflichtauszunehmen.
Sehr kontrovers diskutiert wurde bei § 2 Abs. 1
die Möglichkeit,auf Neben- oder Unterausga¬
ben einer Zeitung verzichten zu können. Die
Parlamentarierhatten bei der Vorbereitungder
Pflichtexemplarbestimmungensicherlich vor al¬
lem an die Pflichtzeitungengedacht, als sie for¬
derten, den Umfang der Sammlung zu begren-

14) Vgl. zu dieser Frage die sehr abgewogeneund mate¬
rialreicheStellungnahmebei Will 1968, S. 290-294
und die dort angegebeneLiteratur.— Vgl. außerdem
S. 20 f. der vorliegendenArbeit.

15) Auf die praktischen Schwierigkeiten,eine Abliefe¬
rungspflicht der Drucker in NW durchzusetzen,
braucht hier nicht eingegangenzu werden. Vgl. auch
hierzu Will 1968, S. 290 f.
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zen. Denn ob einige hundert Kleinschriften,
Schulbücher, Romanhefte usw. mehr eingestellt
werden, spielt für den insgesamt benötigten
Stellraum nur eine untergeordnete Rolle. Umso
größer ist hingegen der Raumbedarf der Zei¬
tungen. Dies hatte an den Bibliotheken in Bonn
und Münster seit Jahrzehnten zu unterschiedli¬
chen Konsequenzen geführt: Münster war be¬
strebt, auch die Pflichtzeitungen so komplett
wie nur möglich zu sammeln. Nachdem die
Altbestände durch den Krieg, bzw. durch ein
schweres Hochwasser 1946 fast völlig vernich¬
tet worden waren, hatte man nach dem Kriege
sogleich mit dem Neuaufbau der Zeitungs¬
sammlung begonnen, wobei man sich bis heute
darum bemüht, auch den verlorenen Altbe¬
stand durch antiquarischeKäufe oder den Er¬
werb von Mikroformen wenigstens teilweise
wiederzuerstellen.Die Lokalausgabenkonnten
allerdings damals aus Geldmangelnicht gebun¬
den werden, sondern wurden zweimonatlich
oder quartalsweise gebündeltund in Packpapier
eingeschlagen aufbewahrt. — Aus Bonn hinge¬
gen ist uns die Eingabe Schaarschmidtsvon
1898 noch in Erinnerung, die von ihm nicht
mehr bewältigteFlut aller Zeitungen makulie¬
ren zu dürfen. Dies war damals vom Ministe¬
rium strikt abgelehntworden, jedoch ohne der
Bonner Bibliothek die geringste Hilfe zur Be¬
hebung ihrer tatsächlichenSchwierigkeitenzu
geben. Ermans ausführlichzitiertem Vorschlag
von 1908/09, die Unterausgabender Zeitungen
in einem Zentralinstitut zu sammeln, entneh¬
men wir, daß damals in Bonn »nur ein Teil re¬
gelmäßig eingefordertworden ist«. 16) Diese Pra¬
xis wird man auch in den kommenden Jahr¬

zehnten beibehalten haben, und doch klagte
Burr in einem Schreiben vom 27. Mai 1955, daß
ihm das Geld fehle, um wenigstens die wich¬
tigsten Zeitungen binden zu können. Die seit
1946 eingefordertenPflichtzeitungenwaren da¬
mals ausnahmslos gebündelt magaziniert, die
älteren Zeitungsbestände— »insgesamt etwa 90
Tonnen« — waren ausgelagert, und nur der klei¬
nere Teil davon war benutzbar.Auf eine Umfra¬
ge der Kommission für Zeitungsfragen vom
8. März 1966 antwortete Burr, daß neben 15
Hauptausgaben nur noch zwei Lokalausgaben
eingefordert würden, außerdem etwa 30 Illu¬
strierte und Wochenzeitungen. Von Münster
hingegen wurden damals 28 Hauptblätter, 132
Nebenausgaben und 13 Illustrierte und Wo¬
chenzeitungen regelmäßigals Pflichtexemplare
gesammelt.
Die Zahl der im rheinischenLandesteil erschei¬
nenden Zeitungen war mit Sicherheit noch um
einiges höher als in Westfalen. Bonn glaubte,
den Verzicht auf Lokalausgaben umso eher ver¬
antworten zu können, als die meisten davon
auch in Stadt- bzw. Kreisarchivengesammelt
würden.
Außenstehenden,vor allem den Zeitungsverle¬
gern, war diese unterschiedlicheSammelpraxis
schwer begreiflich zu machen. Das bekam
Münster noch vor Erlaß der Durchführungs¬
verordnung zu spüren, als sich zwei große Zei¬
tungsverlageweigerten, weiterhin Lokalausga¬
ben an die Bibliothek in Münster zu liefern, un-

16) Erman 1909, S. 114
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ter Berufung auf eine entsprechende Empfeh¬
lung des Vereins Rheinisch-WestfälischerZei¬
tungsverleger,die sich ihrerseitsauf angebliche
Äußerungen aus dem Innenministeriumberie¬
fen. Mehrere Sitzungen und ein ausführlicher
Brief des Innenministers an den Vorsitzenden
des Vereins der Zeitungsverlegerwaren not¬
wendig, um zu einem Kompromißzu kommen,
der das divergierendeVorgehen in Bonn und
Münster sanktionierte und mit den unter¬
schiedlichen kulturgeographischen Vorausset¬
zungen in beiden Landesteilen sowie der bereits
bestehenden umfänglichen Zeitungssammlung
in Münster begründete. Vor diesem Hinter¬
grund ist auch die Formulierungdes § 2 Abs. 1
der Durchführungsverordnungzu sehen.
Hilfreich war es bei diesen Auseinandersetzun¬
gen für Münster, daß die Kommissionfür Zei¬
tungsfragen des Vereins Deutscher Bibliothe¬
kare 1966 »Empfehlungen«erarbeitet hatte, die
dezidiert forderten: »Keine Bibliothek, die als
einzige ihrer Region den Pflichtexemplaran-
spruch besitzt, sollte irgendeinen Verzicht bei
Zeitungen aussprechen,auch wenn das Gesetz
dies zuläßt ___ Der totale oder partielle Verzicht
auf Ausübung des Pflichtexemplar-Anspruchs
unter Hinweis auf die Sammeltätigkeit eines an¬
deren, allerdings nicht pflichtexemplarberech¬
tigten Instituts ist gefährlich, da ein solches In¬
stitut seine Tätigkeit theoretisch jederzeit ein¬
stellen kann ... und ist wenig benutzerfreund¬
lich, da häufig auf andere Städte verwiesen wer¬
den muß ___ Kommunaleoder sonstige Neben¬
ausgabensollten innerhalb ihrer Region diesel¬
be Beachtung und Betreuung finden wie die
Hauptblätter.«

Auch in den folgenden Jahren hat sich der da¬
malige KommissionsvorsitzendeWalter Barton
mehrfach in gleichem Sinne geäußert. 17)

Ende 1970 konnte bei einem Erfahrungsaus¬
tausch zwischen den Bibliothekenin Bonn und
Münster sowie den zuständigenVertretern des
Kultus- und des Innenministeriumsfestgestellt
werden, daß sich die neue gesetzliche Regelung
im allgemeinen gut bewährt hatte. Doch wur¬
den auch einzelne Probleme angesprochen, so
die Ablieferung von Musikalien und Tonträ¬
gern, die nicht klar genug formulierte Abliefe¬
rungspflichtder Selbstverlage, der sehr bedau¬
erliche Umstand, daß in Einzelfällen die Einfor¬
derung sehr teurer Pflichtstücke unterbleiben
mußte, da die Bibliothek die Entschädigungs¬
summe nicht aus dem ordentlichenEtat bezah¬
len konnte, und schließlich die möglichen
Zwangsmaßnahmen gegen Verleger, die trotz
mehrfacherAufforderung nicht ablieferten. Da
die genanntenProblemeauch heute noch beste¬
hen, sollen sie im Rahmen der im Schlußkapitel
gegebenen Empfehlungenerörtert werden.

Daß mit der Entschädigungsmöglichkeit in
Sonderfällen,wie sie § 12 Abs. 3 des Landes¬
pressegesetzes vorsieht, der Forderung des
Grundgesetzes voll entsprochen wird, hat eine
späte Bestätigungdurch den Beschluß des Er¬
sten Senats des Bundesverfassungsgerichtsvom
14. Juli 1981 erfahren. Dieser Beschluß war zwar
veranlaßt durch einen Rechtsstreit über die Gül¬
tigkeit der hessischen Pflichtexemplarbestim-

17) Barton 1967, 1968,1974 und 1977
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mungen, die noch keine Erstattungsmögüchkeit
vorsahen, hat aber auch Bedeutung für alle an¬
deren Pflichtexemplargesetzeder Bundeslän¬
der. Die Leitsätze des Beschlusses sind:

»1. Die rechtliche Verpflichtungzur unent¬
geltlichen Abgabe eines Belegstücks durch
den Verleger stellt keine Enteignung im Sin¬
ne des Art. 14, Abs. 3 GG dar.
2. Die gesetzlich geregelte unentgeltliche Ab¬
lieferung verstößt im Grundsatz nicht gegen
den Art. 14 GG.
3. Es widerspricht jedoch dem Eigentums¬
grundrecht, daß der Verleger auch dann ein

Belegstück unentgeltlich abliefern muß,
wenn es sich um ein mit großem Aufwand
und in kleiner Auflage hergestelltes Werk
handelt.« 18'

Wir werden in den folgenden Kapiteln noch auf
diesen Beschluß zurückkommen. Im übrigen
genügt es, an dieser Stelle auf die bisher erschie¬
nenen Kommentare und Aufsätze zu verwei-
sen, 19) da sich — wie gesagt — das geltende
nordrhein-westfälischePflichtexemplarrechtals
grundgesetzkonformerwiesen hat.

18) Zitiert nach Pflug 1982, S. 72.
19) Z.B. Bickelhaupt 1984, Kirchner 1982, Meyer, Pflug

1982, Picard: Pflichtexemplarrecht 1983. Erwähnt
werden muß hier auch die soeben erschienene 3. Auf¬
lage des Kommentars von Löffler, in der das Kapitel
über die Pflichtexemplarevöllig umgearbeitet und
stark erweitert ist. Löffler macht kein Hehl daraus,
daß er der in der Regel kostenlosen Lieferung von
Pflichtexemplaren weiterhin skeptisch gegenüber¬
steht (S. 607, Rdz. 16) und sich einen anderen Be¬
schluß des Bundesverfassungsgerichts gewünscht
hätte (z. B. S. 608, Rdz. 22; S. 610, Rdz. 28), doch ist
die Information insgesamtviel umfassenderund un¬
polemischer.Das gilt auch für die Literaturangaben,
bei denen allerdings Titel fehlen, die sich mit der
1. Auflage von Löfflers Kommentarkritisch auseinan¬
dersetzen.
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6. Die Arbeit der Pflichtexemplarstellenin Bonn und Münster

Wenigstens kurz soll auf die Arbeit der heuti¬
gen Pflichtexemplarstellenin Bonn und Mün¬
ster eingegangen werden.

Bonn: Für die Zeit bis 1968 vgl. die Angaben bei
Will und Schürfeld 1), für die späten 70er Jahre
Krieg2).
Der Pflichtexemplarbereich ist an der ÜB Bonn
Anfang 1980 aus der Erwerbungsabteilungaus¬
gegliedert und dem Direktor der Bibliothek un¬
mittelbar unterstellt worden. Mangel an Perso¬
nal und Einbandmitteln veranlaßten Hartwig
Lohse 1980/81 zu weiteren Änderungen des
Geschäftsganges. 3) Alle Pflichtexemplar-Zu¬
gänge werden jetzt vor der weiteren Bearbei¬
tung vom Direktor (bzw. seinem Stellvertreter)
durchgesehen und in zwei Kategorien eingeteilt.
1. Voraussichtlichstärker benutzte »wichtige«
Literatur: Sie wird wie durch Kauf erworbene
Drucke behandelt, in der Pflichtstellenur in¬
ventarisiert und akzessioniert, anschließendin
den allgemeinen Geschäftsgang weitergeleitet
und in den Formal- und Sachkatalogen nachge¬
wiesen. 2. Voraussichtlich wenig benutzte
»minderwichtige«Literatur: Für sie wurde ein
Sondergeschäftsgang eingerichtet. In der
Pflichtstelle werden auch vereinfachte Titelauf¬
nahmen angefertigt für einen »Alphabetischen
Katalog der minderwichtigenLiteratur«, der in
der Pflichtstelle seinen Platz hat. Der Nachweis

in öffentlich zugänglichen Katalogen entfällt.
Doch wird eine Kopie der Titelaufnahme an
den Zentralkatalogdes Landes NW geschickt.
Alle Orts- und Fernleihscheine über in den öf¬
fentlich zugänglichenKatalogen nicht nachge¬
wiesene Publikationen aus dem Pflichtexem¬
plarbereichder ÜB Bonn werden am Sonder¬
katalog der Pflichtstelle überprüft.
Die minderwichtigemonographischeLiteratur
erhält in Kapseln eine Sonderaufstellung im
Magazin. 1980 wurden 2.600 und 1981 2.320
Monographien als minderwichtig eingestuft.
Auch wenig benutzte Pflichtzeitschriftenwer¬
den nicht mehr gebunden, sondern als Einzel¬
hefte in Kapseln aufbewahrt.
Verzichtet wird über die im Gesetz und der
Durchführungsverordnung bereits genannten
Literaturkategorienhinaus auf Nebenausgaben
von Tageszeitungen, die Veröffentlichungen
ausländischerMissionen und der in Bonn an¬
sässigen Parteien, Verwaltungenusw.; die Ver¬
öffentlichungen der Universität Bonn werden
dem Universitätsarchivüberlassen.Verzichtet
wird auch auf die Vielzahl der — nicht in den
Bereich dieser Untersuchunggehörigen— amt¬
lichen und halbamtlichen Drucksachen der

1) Will 1955, S. 30; Schürfeld, S. 87 f., 120 f.
2) Krieg, S. 10 f.
3) Die folgenden Angaben fußen überwiegend auf den

JahresberichtenLohses für 1980 und 1981.
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Bundesregierungund ihrer Behörden sowie der
Stadt Bonn. — Nur sehr selektiv gesammelt
wird in hektographierter usw. Form veröffent¬
lichtes Material wie Schülerzeitungen,Mittei¬
lungen von kirchHchen, politischen, weltan¬
schaulichen Vereinigungen, Hobby-Klubs usw.
Wichtige Loseblattsammlungenwerden wie die
gekauften nachgelegt, bei weniger wichtigen
werden die Lieferungennicht nachgelegt,son¬
dern im Ordner bzw. in Kapseln gesammelt.
Die Anträge auf Erstattung der Selbstkosten
hielten sich bis 1981 durchaus in Grenzen, ha¬
ben aber deutlich zugenommen nach dem viel¬
beachteten Urteil des Bundesverfassungsge¬
richts im Juli 1981.
Bereits 1971 hatte Lohse in einem Bericht an das
Ministerium für Wissenschaft und Forschung
erwähnt, daß auf eine Reihe von Pflichtexem¬
plaren verzichtetwerden mußte, weil die erfor¬
derlichen Geldmittel für die Erstattung der
Selbstkosten (bis 1971 18.000 DM) im ordentli¬
chen Etat nicht zur Verfügung standen. Der
vom Kultusministeriumformulierte Plan, den
Bibliotheken in Bonn und Münster »für ihre
gesetzlich festgelegten Sonderaufgaben der
Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts auf
Landesebene entsprechende Mittel zur Verfü¬
gung« zu stellen, ist jedoch bis heute nicht reali¬
siert worden.
Zwangsmittel gegen nicht ablieferungswillige
Verleger brauchten in den letzten Jahren nicht
ergriffen zu werden. Während die Produktion
der etablierten Verlage meist unaufgefordertab¬
geliefert wird, müssen die an Zahl nicht gerin¬
geren Drucke der nichtgewerblichenVerleger
überwiegend erst bibliographischermittelt und

dann angemahntwerden. Aus Personalgründen
werden die bibliographischenErmittlungen in
Bonn seit Jahren nur eingeschränkt durchge¬
führt. Vor allem wird auf die Durchsicht der
Deutschen Bibliographie,Wöchentliches Ver¬
zeichnis, Reihe A und B verzichtet. Ausge¬
wertet werden jedoch das »Börsenblatt für
den deutschen Buchhandel«, die Zeitschriften
»neues rheinland« und »Köln« sowie die
beträchtlicheAnzahl der Pflichtexemplarebe¬
treffendennegativenOrts- und Fernleihbestel¬
lungen.
Ende 1983 waren in der Bonner Pflichtstelle mit
je 40 Wochenstundeneine Kraft des gehobenen
und zwei Mitarbeiterdes mittleren Dienstes be¬
schäftigt, sowie zwei Mitarbeiter des mittleren
Dienstes mit je 20 Wochenstunden (überwie¬
gend zur Katalogisierungder minderwichtigen
Pflicht).

Münster: Für die Zeit um 1955 vgl. die Angaben
bei Will 4) und für die späten 70er Jahre die gute
Zusammenfassungbei Krieg 5l
Im Jahre 1958 legte der damalige Direktor Wal¬
ter Bauhuis für weniger benutzte »minderwich¬
tige« monographischePflichtliteratur(Schulbü¬
cher, Kinderbücher, Koch- und Bastelbücher,
Trivialliteratur usw.) eigene Signaturen fest. Die
ursprünglicheAbsicht war, die stark benutzten
aktuellen Signaturen von dieser Literatur zu
entlasten, die somit in weniger rasch zugängli¬
chen Teilen des Magazins aufgestellt werden
konnte. Dieser Gesichtspunkt gilt auch noch
heute. Doch wird jetzt eine weitere Möglichkeit
4) Will 1955, S. 30 f.
5) Krieg, S. 16-18.
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der Sondersignaturengenutzt: die unter diesen
SignaturenzusammengefaßtenPflichtexempla¬
re wurden 1983 zum größten Teil in durch Git¬
ter zusätzlich gesicherten Magazinbereichen
untergebracht, um eventuelle Verluste durch
unerlaubte,nicht verbuchte Mitnahmevon vor¬
neherein zu unterbinden. Damit wird der be¬
sonderen Sicherungspflichtfür diese Bestände
noch besser entsprochen.^
Es gibt in Münster keinen Sondergeschäftsgang
für Pflichtexemplare. Gleich ob mehr oder we¬
niger wichtig, werden alle in den Pflichtstellen
der Monographien-, Zeitschriften- und Zei¬
tungs-Erwerbung nur inventarisiertund akzes-
sioniert und dann in den normalen Geschäfts¬
gang weitergeleitet. Alle Pflichttitel kommen in
den Alphabetischen und Systematischen Kata¬
log. Auch im Einband wird kein Unterschied
zur gekauften Literatur gemacht, d.h. Mono¬
graphien werden überwiegend im Originalein¬
band eingestellt oder gekapselt, Zeitschriften
gebunden; wenig benutzte und selten erschei¬
nende Periodikawerden allerdings — gleich ob
durch Pflicht, Tausch, Geschenk oder Kauf er¬
worben — bereits seit 1958 gekapselt. Seit eini¬
gen Jahren werden auch die Schutzumschläge
der Pflichtexemplareerhalten, indem sie gefal¬
tet hinten ins Buch geklebt werden.
Dem besonderen Engagement von Liebers ist
es zu verdanken,daß in Münster die Pflicht-Ta¬
geszeitungenauch unter den neuen gesetzlichen
Bestimmungenso vollständig wie nur möglich
gesammelt werden. An anderer Stelle ist dar¬
über schon berichtet worden. Unter ihm wurde
zudem das Bündeln der Lokalausgabendurch
ein raumsparendes,sachgerechteres und benut¬

zerfreundlicheres Verfahren ersetzt: ab 1971
werden auch alle Unterausgaben gebunden, al¬
lerdings nur der differierende Lokalteil ein¬
schließlich der lokalen Anzeigenseiten.Die mit
dem komplett gebundenen Hauptblatt identi¬
schen Mantelteilewerden makuliert.Auf diese
Weise wird gegenüberdem Bündeln eine Platz¬
einsparung von mindestens75 % erreicht. 1983
erhielt die ÜB Münster 182 Pflichtzeitungen,
davon 52 Hauptblätter und Wochenzeitungen
und 130 Unterausgaben.Die meisten Unteraus¬
gaben Hefern im westfälischen Pflichtbereich die
»Westfälische Rundschau« mit 27 Lokalausga¬
ben, die »Westfälischen Nachrichten« mit 22,
die »Neue Westfälische« mit 15 und die »West¬
deutsche Allgemeine (WAZ)« mit 14 Lokalaus¬
gaben. Die Zeitungsbenutzung ist 1982 und
1983 statistisch genau erfaßt worden. Dabei hat
sich gezeigt, daß unter den Pflichtzeitungen
zwar die Hauptblätter mit Abstand am stärk¬
sten benutzt wurden, daß aber auch auf Lokal¬
ausgaben bis zu sieben Benutzungen pro Zei¬
tungstitel kamen.
Alle als Pflichtexemplar eingehenden Loseblatt¬
ausgaben werden nachgelegt.Bis jetzt werden
(wie bei den gekauften Loseblattausgaben)die
ersetzten Blätter makuliert. Doch wird z. Z. un¬
tersucht, ob und in welcher Form es sinnvoll
und personell machbar ist, auch die alten Blätter
aufzubewahren.
Die gewerblichen Verlage liefern meist unaufge¬
fordert ab, bei den Selbstverlegern, gleich ob es
sich um Privatpersonenoder Institutionen usw.

6) Ahnliche Schutzmaßnahmen hatte mit gleicher Be¬
gründung schon Kindervater 1942 in Münster getrof¬
fen.

81



jP^ffiffifep-̂ IfWi'

handelt, müssen die ermitteltenPflichtexempla¬
re vielfach jedoch eingefordert werden, da den
Ablieferungspflichtigendie gesetzlichen Be¬
stimmungenunbekannt sind. Bei den »Neulin¬
gen« gibt es gelegentlich auch böse Worte und
Widerstand gegen die Ablieferungspflicht,der
aber von den Sachbearbeiterndurch geduldiges
Erläutern des Zwecks der Pflichtablieferung
fast immer abgebaut werden kann. Nur dreimal
mußten im letzten Jahrzehnt Zwangsmaßnah¬
men angedroht und in einem Fall auch durch¬
geführt werden. Es wurde dabei die rechtliche
Prozedur des Verwaltungszwangesgemäß dem
Verwaltungsvollstreckungsgesetzdes Landes
NW angewandt.
Die Anträge auf Erstattung der Selbstkosten
hielten sich bis 1982 in engen Grenzen; im letz¬
ten Jahr war jedoch eine deutliche Zunahme zu
verzeichnen. Zweimal mußte 1983 leider auf die
Anforderungvon außerordentlichteuren Faksi¬
mileausgabenverzichtet werden, weil die Bi¬
bliothek nicht in der Lage war, den erforderli¬
chen Erstattungsbetrag aus ihrem geschrumpf¬
ten Etat zu bezahlen.
Münster bemüht sich, die periodischeund mo¬
nographische Literatur so vollständigwie nur
möglich zu sammeln. Doch gibt es auch hier
über die im Gesetz bereits ausgenommenenLi¬
teraturformen hinaus Randbereiche, die aus
prinzipiellen Gründen oder aus Mangel an Mit¬
arbeitern nicht oder nur selektiv gesammelt
werden. Dazu zählen Stadtteilzeitungen,Ver¬
braucherzeitungen und Pfarrgemeindeblätter.
In diesen Fällen beschränkt sich die Sammeltä¬
tigkeit darauf, jeweils einige Titel als Beispiele
für unzählige andere zu sammeln. Noch schwe-
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rer ist die Erfassungund noch lückenhafterdie
Sammlung der meist sehr kurzlebigen regiona¬
len politischen und hochschulpolitischenPerio¬
dika der studentischenGruppen. Nicht einmal
die Papierflut der Universität Münster wird
komplett erfaßt; von den andern westfälischen
Hochschulen nur, was über den Ort hinaus
wirkt oder einige Kontinuität hat. Und doch
kann aus dieser Tagesliteraturinnerhalb weni¬
ger Jahre gesuchtes Quellenmaterial werden.
Man denke nur daran, wie gefragt für sozial-,
bildungs- oder politikgeschichtliche Studien
heute schon die Flugschriftender Studentenbe¬
wegung vom Ende der 60er Jahre sind. Auch
Firmen- und Geschäftsberichtekönnen nur se¬
lektiv von den bekannteren Unternehmen ge¬
sammelt werden.
Im monographischen Bereich bleibt u.a. viel
»graue Literatur« der Hochschulenunentdeckt,
die in meist einfacher Form vervielfältigt einem
begrenzten Kreis von Kollegen oder Hörern
Forschungsergebnissevermittelt. Da diese Lite¬
raturform zunimmt, kann man sie nicht mehr
einfach negieren;doch ihre Ermittlung bereitet
z. Z. noch fast unüberwindliche Schwierigkei¬
ten. Faltblätterund Prospekte westfälischer und
lippischer Kommunen werden nach dem Al¬
phabet der Orte in Kapseln aufbewahrt, aber
nicht akzessioniertund katalogisiert.
Diese Beispiele mögen genügen.
Die bibliographische Ermittlung der Pflichtlite¬
ratur wird sorgfältig durchgeführt, einschließ¬
lich der regelmäßigen Durchsicht der Reihen A
und B des Wöchentlichen Verzeichnissesder
Deutschen Bibliographie.Doch müßte die sy¬
stematischeÜberprüfung der Pflichtzeitungen
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und einer größeren Zahl von Heimatzeitschrif¬
ten auf dort angegebeneLiteratur weit intensi¬
ver erfolgen, als es bei der zu knappen Personal¬
decke möglich ist. Die Ermittlungsarbeit der
Pflichtstellen wird unterstützt durch einen Kreis
von Mitarbeitern der Bibliothek, die auch au¬
ßerhalb ihres Dienstes sehr aufmerksamalle ih¬
nen begegnenden Hinweise auf Pflichtliteratur
sammeln und an die Sachbearbeiterder Pflicht¬
stellen weitergeben. — Wie in Bonn werden
auch in Münster die Pflichtstellen auf nicht we¬
nige Titel erst aufmerksamdurch die Bestellun¬
gen von Benutzern in der Orts- wie Fernleihe,
ja auch im Internationalen Leihverkehr,wobei
es in der Natur der Sache Hegt, daß in der Fern¬
leihe gerade sehr endegene und nicht im ge¬
werblichen Verlag erschienene Schriften ver¬
langt werden, die andere Bibliothekennicht er¬
warben, weil sie sich mit Recht darauf verlassen
haben, daß die zuständige Pflichtbibliothek
auch diese Literatur sammelt. Der größte An¬
sporn ist aber, daß seit kurzem in der ÜB Mün¬
ster die für Westfalen zuständige Redaktion der
Nordrhein-Westfälischen Bibliographie ihre
Arbeit aufgenommen hat. Zum einen sind da¬
durch die Anforderungen an die Mitarbeiterder
Pflichtbereichenoch gewachsen, zum andern
hat ihre Arbeit einen zusätzlichen Sinn erhal¬

ten: Das Schrifttum des Landes wird jetzt nicht
nur archiviert und zur Benutzung bereitgestellt,
sondern dient ganz überwiegend auch der bi¬
bliographischenVerzeichnung.Um den neuen
Ansprüchen zu genügen, müssen die Pflicht¬
exemplare noch vollständiger und rascher erfaßt
und eingefordert werden. Das jedoch ist mit
verstärkten bibliographischenRecherchen und
noch mehr Schriftwechsel (Anforderungen,Re¬
klamationenusw.) verbunden. Schon jetzt wer¬
den von den Pflichtstellen pro Jahr über 2.000
Briefe geschrieben und ca. 500 Telefonate nach
auswärts geführt. Die notwendige weitere
quantitativeund qualitative Steigerung der Lei¬
stung ist ohne personelle Verstärkung nicht
möglich.
Zur Zeit sind in Münster in den Pflichtberei¬
chen der Erwerbungsabteilungbeschäftigt: eine
Mitarbeiterin des mittleren Dienstes mit ca. 35
Stunden für die monographischeLiteratur, ein
Mitarbeiter des gehobenen Dienstes mit ca. 25
Stunden für die Pflichtzeitschriften,ein Mitar¬
beiter des mittleren Dienstes mit ca. 25 Stunden
für die Pflichtzeitungenund schließlich ein Mit¬
arbeiter des einfachen Dienstes mit 40 Stunden
für das Separieren der Lokalteile der Unteraus¬
gaben der Pflichtzeitungen.
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7. Schlußfolgerungen und Empfehlungen für eine künftige Novellierung der
Pflichtexemplar-B estimmungen

Ein fairer Vergleich zwischen der Pflichtexem¬
plar-Praxisin Bonn und Münster ist nur mög¬
lich, wenn man berücksichtigt, daß im rheini¬
schen Landesteil ungleich mehr verlegt wird als
in Westfalen. Dies läßt sich am besten durch ei¬
ne tabellarische Übersicht der Pflichtexemplar-

zugänge in Bonn und Münster in diesem Jahr¬
hundert verdeutlichen. 1' Bis 1960 ist etwa jedes
zehnte Jahr aufgeführt, danach jedes zweite
Jahr. In Klammern wird der Prozentanteil der
Pflichtexemplare am Gesamtzugangder Biblio¬
thek in dem betreffenden Jahr verzeichnet:

Bonn Münster
1902/03 2.996 ;= 21,3 % von 14.054) 1.026 = 4,8% von 21.313)
1909/10 2.853 = 14,7 % von 19.410) 1.800 = 13,7 % von 13.094)
1920/21 1.102 1= 9,0% von 12.293) 1.527 ;= 13,0 % von 11.673)
1929/30 991 = 5,2% von 18.911) 1.662 ;= 9,3% von 17.928)
1940/41 1.463 1'= 9,7% von 15.039) 702 ;= 5,7% von 12.277)
1950/51 2.162 <= 11,0% von 19.643) 1.519 '= 3,1% von 49.017)
1960/61 2.727 ( = 13,0% von 21.003) 1.758 |;= 9,2% von 19.128)
1962 4.538 ( = 14,7 % von 30.842) 3.512 = 9,2% von 38.042)
1964 5.056 ( = 13,6 % von 37.065) 2.796 (;= 10,7 % von 26.025)
1966 5.145 ( = 12,5 % von 41.182) 3.225 = 11,2% von 28.867)
1968 6.194 = 18,1 % von 34.130) 3.511 = 11,3% von 31.011)
1970 6.643 | = 13,0% von 48.265) 2.947 ;= 9,0% von 32.917)
1972 7.586 = 13,5% von 56.285) 3.719 = 12,1 % von 30.739)
1974 10.089 1= 20,3 % von 49.815) 3.877 (;= 10,5 % von 36.934)
1976 11.088 = 20,7 % von 53.552) 4.639 = 10,7 % von 43.409)
1978 9.775 ( = 19,0 % von 51.699) 4.841 ( = 9,6% von 50.401)
1980 11.302 <= 19,5 % von 57.923) 4.606 = 7,3% von 63.195)
1982 12.140 | = 22,0 % von 55.034) 5.149 ( = 9,7% von 53.137)

1) Die Angaben sind der Betriebsstatistik,bzw. der Dt.
Bibliotheksstatistikentnommen. In den Zahlen für
Pflichtexemplarzugangsind auch in dieser Arbeit
nicht berücksichtigteKategorien wie amtliche Druck¬
sachen enthalten, wodurch die Relation aber nicht

entscheidend verändert wird. Die unter 1950/51 ge¬
machten Angaben für Münster entstammendem Jahr
1952/53, da sich Münster erst von diesem Jahr an wie¬
der an der Erwerbungsstatistikbeteiligte.
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Die Entwicklung des Pflichtexemplarzugangs
zeigt in beiden Bibliotheken einige charakteri¬
stische Gemeinsamkeiten:Nach verhältnismä¬
ßig hohem Stand vor Beginn des 1. Weltkrieges,
sank die Zahl der abgeliefertenExemplare in
den Folgejahren, stieg nach dem 2. Weltkrieg
langsam wieder an, erreichte aber erst 1960 an¬
nähernd wieder die Zahlen von 1910. Doch
dann begann, von leichten Schwankungenab¬
gesehen, eine kontinuierlichestarke Zunahme,
die in Bonn jedoch wesentlichstürmischerver¬
lief als in Münster. Bemerkenswert ist die Stei¬
gerungsrate in den Jahren 1962—1966, da in die¬
sen »gesetzlosen« Jahren beide Bibliotheken
nicht mit dem gleichen Nachdruck einfordern
konnten wie vorher und damals nachweislich
bis heute nicht geschlossene Lücken entstanden
sind. Das Phänomen des Bonner Pflichtexem¬
plarzuwachsesist umso erstaunlicher,da Bonn
bekanntlich in einigen Bereichen restriktiver
sammelt als Münster. Im rheinischenLandesteil
wurde zwar schon immer mehr verlegt als in
Westfalen,und so lag der Pflichtexemplarzu¬
gang Münsters bis 1968 in der Regel 35—45 %
unter dem Bonns. Danach vergrößerte sich die¬
ser Abstand merklich: 1982 erhielt Münster nur
noch 42,5 % des Bonner Pflichtzugangs, der
dort 22 % des Gesamtzugangs ausmachte,
während es in Münster nur 9,7 % waren. — Es
gibt für diese Entwicklung mehrere Gründe: 1.
Nach dem Kriege haben sich in der Städte- und
Kulturlandschaftdes Rheinlandesmehr Verlage
aus den mittel- und ostdeutschenGebieten nie¬
dergelassenals in Westfalen. 2. Auch die Zahl
der Verlagsneugründungenwar im Einzugsbe¬
reich der BundeshauptstadtBonn und der Lan¬

deshauptstadt Düsseldorf entschieden größer
als in den BallungsräumenWestfalens. 3. Schon
ein Verlag mit populärer Massenliteraturkann
die Prozentzahlen um zweistellige Werte ver¬
schieben: so produziert ein bergischer Verlag
pro Jahr etwa 2.500 Groschenhefte.Würde man
diese von den Bonner Zahlen abziehen,könnte
Münster seinen Anteil 1982 von 42,5 % auf
53,4 % »verbessern«.— Gleich ob es sich um
Groschenhefteoder wissenschaftliche Spezialli-
teratur handelt, kann man wohl davon ausge¬
hen, daß die Produktion gewerblicher und
nichtgewerblicherVerleger im Rheinland min¬
destens zweieinhalbmal so hoch ist wie in West¬
falen, wobei die Sonderstellung Bonns und
Düsseldorfs im Bereich der Amtsdrucksachen
in dieser Zahl noch nicht einmal berücksichtigt
ist.
Daß unter diesen Umständen in Bonn auf die
Sammlung des im weitesten Sinne amtlichen
Schrifttums durchweg verzichtet wird, zumal
dies auch in anderen Bibliotheken des Landes
und der Bundesrepublikper Gesetz gesammelt
wird, ist ebenso verständlich wie die — im Ver¬
gleich zu Münster — engere Abgrenzung der
nicht mehr zu sammelndenRandgebiete.
Bedenklich bleiben hingegen der Verzicht auf
Lokalausgaben der Zeitungen, die einge¬
schränkte bibliographische Ermittlungstätigkeit
und der fehlende Nachweis der sog. »minder¬
wichtigen« Pflichtexemplare in den Publikums¬
katalogen. Diese Bedenken waren und sind
auch dem Direktor der Bonner Bibliotheknicht
fremd, so bemerkt er zum fehlenden Nachweis
in den Publikumskatalogenausdrücklich:»Daß
mit dieser Regelung ein fundamentaler biblio-
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thekarischerGrundsatz aufgegeben wurde, alle
Erwerbungen der Bibliothek in allgemeinzu¬
gänglichen Katalogennachzuweisen,ist der Bi¬
bliotheksleitung wohl bewußt, der Entschluß
wurde auch keineswegs leichten Herzens ge¬
faßt. Er entsprang seinerzeit lediglich der Un¬
möglichkeit,mit dem gegebenenPersonal wei¬
terhin alle Neuzugänge den Hauptgeschäfts¬
gang durchlaufenzu lassen, ohne weitere Reste
zu bilden oder ohne Verlagerung von Personal
in den Buchbearbeitungssektorund d. h. Ein¬
schränkung von bisherigen Dienstleistun¬
gen. .« 2>

Der zusätzliche Platzbedarf für die Zeitungen
kann begrenzt werden, wenn wie in Münster
nur die Lokalteile gebunden werden. Er läßt
sich aber noch ganz erheblich weiter reduzie¬
ren, wenn das Land Nordrhein-Westfalen die
Bibliotheken in Bonn und Münster finanziell
und personell in die Lage versetzt, die Neben¬
ausgaben der Pflichtzeitungennur noch in Mi-
kroform zu archivieren, wobei es eine sekundä¬
re Frage ist, ob die Bibliothek selbst verfilmt
oder die Verfilmung in Auftrag gibt bzw., so¬
weit möglich, Zeitungsfilmeüber das Mikro-
filmarchiv der deutschsprachigen Presse in
Dortmund bezieht. Da auch einige Verleger von
Regionalzeitungendazu übergehen, ihre Archi¬
ve wie die Neuerscheinungen zu verfilmen,
müßte ferner geprüft werden, ob es möglich
und günstiger ist, vom Verleger selbst eine
Filmkopie zu erwerben.
In Münster ist es darüber hinaus notwendig,die
geringen Bestände an Pflichtzeitungenaus der
Zeit vor 1945 wie aus den ersten Nachkriegsjah¬
ren möglichst bald zu verfilmen,da diese Zei-
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tungsbände infolge der starken Benutzung wie
der schlechtenPapierqualität— im wörtlichen
Sinn — zerfallen. Außerdem sollten aus den
schon aufgezeigten Gründen in Münster die
noch gebündelten älteren Jahrgänge der Lokal¬
ausgaben in der seit 1971 bewährten Art gebun¬
den (oder aber verfilmt) werden.
Zudem muß in Münster, nicht zuletzt im Inter¬
esse der Nordrhein-Westfälischen Bibliogra¬
phie, die Ermittlung und rasche Einforderung
neuer Pflichtexemplartitel weiter intensiviert
werden, was bei der derzeitigen personellen
Ausstattungaber nicht möglich ist.
Völlig unzureichend ist in Bonn wie in Münster
seit Jahren die Öffentlichkeitsarbeit.Um vor al¬
lem die nichtgewerblichen Verleger auf das
Pflichtexemplarrechtund die zuständigen Bi¬
bliothekenhinzuweisen,müßte (wie in Westfa¬
len nach dem IL Weltkrieg zweimal geschehen)
in allen Zeitungen des Landes anschaulich dar¬
über berichtet werden, ebenso in den überörtli¬
chen Kirchenzeitungen.Auch die Landschafts¬
verbände und Regierungspräsidenten müßten
die ihnen unterstehenden Einrichtungen ent¬
sprechend instruieren usw. Das kann aber nur
gelingen, wenn diese Aktionen von den Pflicht-
steilen perfekt vorbereitet werden. — Genauso
wichtig wäre es, wenn ein qualifizierterMitar¬
beiter der Pflichtexemplarstellenin etwa drei-
bis vierjährigemTurnus alle Gemeinden in sei¬
nem Landesteil aufsuchenund bei den zustän¬
digen Stellen vorsprechen würde, z. B. in den
Städten bei den kommunalen,kirchlichen, poli¬
tischen und gewerkschaftlichenPressestellen,
2) Hartwig Lohse, Pflichtexemplar und Benutzung,

1984, S. 269
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der Industrie- und Handelskammer, den Mu¬
seen, dem Stadtarchiv und den Heimatpflegern;
in den ländlichen Gemeinden zumindest beim
Bürgermeisteramt und den Pfarrern. Die An¬
sprechpartner werden häufig auch Drucke nen¬
nen können, die von anderen Stellen herausge¬
geben worden sind. Wenn der Mitarbeiter etwa
zwei Tage im Monat für diesen Außendienst
freigestellt werden könnte, müßte es möglich
sein, das gesamte Gebiet in drei bis vier Jahren
zu bereisen, um dann die Rundreise von neuem
zu beginnen. Dies Verfahren ist nicht so uto¬
pisch, wie es vielleicht zunächst erscheinen
mag; denn nach einer Umfrage der Deutschen
Bibliothek von 1978 wurde etwas Ahnliches da¬
mals schon von fünf Bibliotheken praktiziert.
Schließlich benötigen Bonn und Münster Son¬
dermittel in bescheidener Größenordnung, um
die nach dem Gesetz zulässigen Entschädigun¬
gen gegebenenfalls auch wirklich zahlen zu
können. Die für Literaturerwerbung bestimm¬
ten ordentlichen Haushaltsmittel beider Uni¬
versitätsbibliotheken sind in den letzten Jahren
so zusammengeschmolzen, daß hiervon kein
Geld mehr abgezweigt werden kann zum Er¬
werb von besonders teuren Pflichtexemplaren.
In Frage kommen hier nach der bisherigen Er¬
fahrung vor allem bibliophile Ausgaben mit
Originalgraphik, große Faksimileausgaben und
umfängliche oder besonders aufwendige Re¬
prints. Da man nicht voraussehen kann, wie
hoch der erforderliche Betrag in einem be¬
stimmten Jahr sein wird, empfiehlt es sich, ent¬
weder für mehrere Jahre übertragbare Mittel zu
bewilligen oder aber zu ermöglichen, daß eine
bestimmte Höhe überschreitende Erstattungs¬

beträge direkt aus Zentralmitteln des Ministe¬
riums angewiesen werden. Schließlich wäre es
sinnvoll, wenn Bonn und Münster die Möglich¬
keit erhielten, für ein jährliches Fixum viel ver¬
langte, aber im Krieg vernichtete oder in den
Jahren 1962—1966 nicht abgelieferte Pflicht¬
exemplare antiquarisch nachzukaufen. Dies be¬
träfe natürlich nur Drucke, die seit dem Erlaß
der ersten für Bonn und Münster grundlegen¬
den Pflichtexemplarbestimmung von 1824 er¬
schienen sind. 3'
Mit vergleichsweise geringem personellen und
finanziellen Mehraufwand könnten so die Bi¬
bliotheken in Bonn und Münster in den Stand
gesetzt werden, ihre ihnen vom Gesetz zuge¬
wiesene Aufgabe der Sammlung, Archivierung
und Bereitstellung der Pflichtexemplare verant¬
wortlich und sachgerecht zu erfüllen. 4'

Im Gegenzug kann und sollte von den Biblio¬
theken verlangt werden, daß sie durch Benut¬
zung unbrauchbar gewordene oder verloren ge¬
gangene Pflichtexemplare, sofern nicht der Be¬
nutzer zum Ersatz verpflichtet ist, aus ordentli¬
chen Haushaltsmitteln umgehend wieder er¬
werben: sei es durch Beschaffung eines Ersatz¬
exemplars im Buchhandel, beim Ablieferungs¬
pflichtigen oder durch Suchaufträge bei Anti¬
quaren, als letzte Möglichkeit notfalls durch ei¬
ne Kopie des Exemplars der Deutschen Biblio-

3) Hierdurch könnte zu einem guten Teil z. B. auch der
von Fabian geäußertenKritik an der mangelndenhi¬
storischenDimension der Pflichtexemplar-Bibliothe¬
ken begegnet werden; vgl. Fabian, S. 128 f.

4) Vgl. hierzu auch die abgewogenen Vorschlägevon
Krieg, S. 46-49.
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thek in Frankfurt. — Zwar gründet das deut¬
sche Pflichtexemplarsystemdarauf, daß (theo¬
retisch) jedes Pflichtexemplarmindestenszwei¬
mal in der Bundesrepublikvorhanden ist, wo¬
bei das Pflichtexemplarder Deutschen Biblio¬
thek neben der Erstellung der Nationalbiblio¬
graphie vor allem Archivzweckendient, wäh¬
rend das regionale Pflichtexemplarauch der Be¬
nutzung zur Verfügungsteht. Doch wird vom
Bundesverfassungsgerichtausdrücklich festge¬
stellt, daß es nicht nur Zweck der regionalen
Pflichtexemplarregelungenist, »das gesamte in¬
nerhalb des Landes erscheinendeSchrifttumzu
sammeln [und] der Öffentlichkeit bereitzuhal¬
ten«, sondern auch »der Nachwelt zu überlie¬
fern.« Das heißt aber, daß auf den Schutz
schwer wieder zu beschaffender Pflichtexem¬
plare noch mehr Sorgfalt zu verwenden ist als
bei entsprechendenKaufexemplaren. Dies wird
von den pflichtexemplarberechtigtenBibliothe¬
ken in der Praxis noch zu wenig berücksich¬
tigt. 5)

Eine Ausnahme macht Bonn, wo mit Beginn
des Jahres 1984 drastische Benutzungsbe¬
schränkungen für Pflichtliteratur eingeführt
wurden. 6' Mag hier der Archivcharakterdes re¬
gionalen Pflichtexemplarsgelegentlich auch zu
stark im Vordergrundstehen, so ist es doch sehr
anerkennenswert,daß eine Bibliothek das Pro¬
blem des angemessenen Schutzes nicht nur
sieht, sondern auch Lösungsmöglichkeitener¬
probt. Sie leistet hierdurch eine wesentliche
Vorarbeit für eine zukünftigeeinheitliche Rege¬
lung der Benutzung bei allen pflichtexemplar¬
berechtigten Bibliotheken.

Dieser Abschnitt, der sich mit Verbesserungs¬
möglichkeitender Arbeit der Pflichtexemplar¬
stellen in Bonn und Münster befaßt, die ohne
Änderung der gesetzlichen Bestimmungen
möglich sind, soll zusammenfassendbeschlos¬
sen werden durch ein Zitat aus einem kürzlich
erschienenenAufsatz von Bertold Picard, dem
Leiter der Erwerbungsabteilungder Deutschen
Bibliothek: »Die erste Anregung wäre, den Bi¬
bliotheksleitungenund Unterhaltsträgern klar¬
zumachen, daß ihrem Recht, Pflichtstücke zu
empfangen,die Verpflichtungentspricht, diese
so zu bearbeiten, daß sie der Mit- und Nach¬
welt wirklich zur Verfügungstehen, d. h. ord¬
nungsgemäß inventarisiert, in formaler und
sachlicher Hinsicht ausreichend erschlossen,
unter liberalen Benutzungsumständen. Alles
dies unterstellte das Bundesverfassungsgericht,
als es in der Begründung zu seinem Beschluß
erläuterte, >daß die Allgemeinheitmit der Er¬
richtung und Unterhaltung der Staatsbibliothe¬
ken einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung
des mit dem Pflichtexemplarrechtverfolgten
kulturpolitischen Zieles leistet. Sie trägt damit
ihrerseits der sozialen Bedeutung und Funktion
von Druckwerken angemessen Rechnung. <
>Unter diesen Umständem, ich wiederhole:

5) Die wenigen Hinweise in der älteren Literatur — so
Diatzko, S. 10; Esselborn 1907, S. 531; Kochendörffer
1901, S. 25 f.; Paalzow 1901, S. 465 - sind heute nicht
mehr aktuell, da damals noch keine nationaleArchiv¬
bibliothek bestand. Aus jüngster Zeit s. Kirchner
1981, S. 190 f. und die Bemerkung in Vogdts Bericht
vom 14. Juni 1983.

6) Vgl. [Hartwig Lohse] Ausleihbeschränkungen(1984)
und ders. in seinem soeben erschienenen ausführli¬
chen Artikel »Pflichtexemplar und Benutzung«
(1984).



>unter diesen Umständen stellt die unentgeltli¬
che Abgabe eines Belegexemplarsje Druck¬
werk eine zumutbare, den Verleger nicht über¬
mäßig und einseitig treffende Belastung dar<.
Auch wenn man aus dieser Erklärung kein Ver¬
weigerungsrecht der Pflichtabliefererfür den
Fall ableiten will, daß die Bibkotheken ihrer
Aufgabe unzureichend nachkommen, so steht
doch fest, daß eine mangelhafteBeschaffungs¬
tätigkeit, größere Rückstände im Geschäfts¬
gang oder eingeschränkteBenutzungsmöglich¬
keiten den Verdacht nahelegen, daß der Unter¬
haltsträger, z. B. durch die Bereitstellung von zu
wenig Personal, die Aufgabe vernachlässigt, die
er zum gemeinen Wohle übernommen hat. Mit
der Proklamationvon Rechtsbestimmungenal¬
lein ist es also nicht getan. Der Staat muß auch
das Erforderlichetun, um sie durchzusetzen.« 7'

Auch die folgendenEmpfehlungen,was bei ei¬
ner künftigen Novellierung der Pflichtexem¬
plarregelungenzu berücksichtigen sei, decken
sich weitgehend mit den Vorschlägen der vor¬
züglichen Arbeit von Picard.
1. Jede Revision oder Neufassung der Pflicht-

exemplarbestimmungensollte in Abstim¬
mung mit der Deutschen Bibliothek erfol¬
gen. Da die meisten Probleme der Pflicht¬
ablieferungsich heute nicht auf ein einzel¬
nes Bundesland, ja nicht einmal auf die
BundesrepublikDeutschland beschränken,
müßten die eigenen Neuformulierungen
moderne Bestimmungenund Erfahrungen
des In- und Auslandes nutzen. 8'

2. Eine neue Pflichtexemplarregelungsollte
tunlichst aus dem allgemeinenPresserecht

herausgenommen und als eigenes Gesetz
vorgelegt werden.

3. Der Ablieferungspflichtigemüßte genauer
definiert werden. Um Interpretations¬
schwierigkeitenzu vermeiden, müßte be¬
tont werden, daß neben den gewerblichen
Verlegern auch alle nichtgewerblichenVer¬
leger und Kommissionsverlegerzur Ablie¬
ferung verpflichtetsind. Wenn dies eindeu¬
tig genug formuliert wird, kann auf die
Ablieferungspflichtder Drucker verzichtet
werden.

4. Detailliertermüßte auch das Ablieferungs¬
gut beschriebenwerden. Dabei sollten alle
Noten und Tonträger in die Ablieferungs¬
pflicht einbezogen werden. Die derzeitige
Beschränkungauf Noten mit Text und be¬
sprochene Tonträger ist nicht einsehbar und
führt in der Praxis immer wieder zu Strei¬
tigkeiten. Deshalb haben sich schon im Ja¬
nuar 1969 die Bibliotheken in Bonn und
Münster sowie das Kultusministeriumfür
eine generelle Ablieferungspflichtbei No¬
ten und Tonträgernausgesprochen.
Wie auf Seite 25 f. der vorliegenden Darstel¬
lung ausgeführtwurde, waren in Westfalen
(und sicherlich genauso in der Rheinpro¬
vinz) schon Ende des 19. Jahrhunderts von
»Musikalien« ohne Einschränkung Pflicht¬
exemplare abzuliefern. Dort ist auch erläu¬
tert, daß es ausschließlich in der polizeili¬
chen Überwachung begründet war, daß

7) Picard 1983, S. 99
8) Deshalb sind im Literaturverzeichnisauch einschlägi¬

ge neue Arbeiten der DDR und des Auslandesnach¬
gewiesen.
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Noten mit Text dem Presserecht unterla¬
gen, Noten ohne Text aber nicht. Es ist also
ein Anachronismus, wenn sich diese Auf¬
teilung auch noch in § 7 Abs. 1 unseres Lan¬
despressegesetzes von 1967 wiederfindet.
Als nicht sinnvoll für den Pflichtexemplar¬
bereich hat sich auch die Festsetzung des
§ 7 Abs. 3, 2 erwiesen, derzufolge »Ge¬
schäfts-, Jahres- und Verwaltungsberichte
und dergleichen«den Bestimmungenüber
Druckwerke nicht unterliegen und somit
auch nicht ablieferungspflichtigsein kön¬
nen. Es gibt aber eine Reihe von Berichten
dieser Art, die nicht nur für einen geschlos¬
senen Kreis bestimmt sind, sondern sich
ausdrücklichan die Öffentlichkeitwenden
und von dieser auch verlangt werden. Zwar
ist in Münster die Ablieferung solcher
Schriften unter Hinweis auf §7 noch nie
verweigert worden, doch sollte man bei ei¬
ner Novellierungdarauf achten, daß dieses
Material, soweit es für die Öffentlichkeit
bestimmt ist, auch ausdrücklich abliefe¬
rungspflichtig wird.
Von weit größerer Bedeutung ist, daß auch
die Mikroformen und audiovisuellen Mate¬
rialien ausdrücklich der Ablieferungspflicht
unterworfen werden, wie dies in vielen mo¬
dernen Gesetzen und Entwürfen des In-
und Auslandes bereits der Fall ist. 9' »Daß
das Pflichtexemplarwesensich nicht auf
konventionelleSchriften beschränken darf,
sondern alle geistigen Vielfachprodukte
einbeziehen sollte, deutet das Bundesver¬
fassungsgerichtdort selbst an, wo es sich
über das legale kulturpolitische Interesse
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9)

10)

äußert, >einen möglichst geschlossenen
Überblick über das geistige Schaffen im
Lande ... zu bieten und dieses allen zu¬
gänglich zu machen^« 10'
Genauso wichtig ist, daß auch die Abliefe¬
rungspflicht für amtliche Drucksachen in
dem allgemeinen Pflichtexemplargesetz
festgeschriebenwird, und zwar nicht nur
die Ablieferungspflicht der Bundes- und
Landesbehörden, die ja schon jetzt durch
separate Vorschriften geregelt ist, n) sondern
auch für die Amtsdrucksachender kommu¬
nalen Gebietskörperschaften, der Hoch¬
schulen usw., für die z. Z. keine gesetzliche
Ablieferungspflichtbesteht. Die Folge der
bisherigenRegelung ist, daß z. B. Münster
nur von einigen westfälischenKommunen
Haushaltspläne,Amtsblätter usw. erhält.
Aber nicht nur die abzulieferndenMateria¬
lien müßten differenzierteraufgeführtwer¬
den, sondern genauso auch das, was nor¬
malerweise nicht abzuliefern ist. Im Gegen¬
zug sollte dann endlich die seit mehr als
hundert Jahren obsolete Floskel vom nicht
bestehenden »wissenschaftlichenoder öf¬
fentlichen Interesse« verschwinden.Sie war
und ist nicht nur, wie eingehend gezeigt

Besonders weitgehend z. B. in Frankreich, vgl.
»Pflichtexemplargesetzgebung«1982, S. 17; Helmut
Lohse — Horst Halfmann 1981, S. 7 f. über Planungen
in der DDR und den sozialistischenStaaten; Lunn,
S. 9—11 im internationalenVergleich; in der Bundes¬
republik am aktuellsten der Entwurf der Niedersäch¬
sischen Landesbibliothek1982.
Picard 1983, S. 98
In NW durch die Bekanntmachungdes Innenmini¬
sters vom 18. Juli 1967, veröff. im Ministerialblattfür
das Land NW 1967, S. 916.
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worden ist, objektiv falsch, sondern konnte
darüber hinaus zu sehr willkürlichenoder
opportunistischen Entscheidungen führen.
Gerade bei dem Katalog der Ausnahmen
wäre eine Harmonisierung der Bestimmun¬
gen in Nordrhein-Westfalenmit denen an¬
derer Bundesländerund der Deutschen Bi¬
bliothek besonders sinnvoll. Darüber hin¬
ausgehendeAusnahmen müßten für Bonn
und Münster möglich sein (z. B. in Bonn
für die Amtsdrucksachendes Bundes usw.),
aber nur mit Genehmigung des Ministe¬
riums und in Abstimmung mit der anderen
Pflichtbibliothek im Lande sowie mit der
Deutschen Bibliothek. Genauso müßte
festgelegt werden, daß in begründeten Fäl¬
len auch vom Gesetz befreite Materialien
wieder ablieferungspflichtigsein können.
Ein Mißbrauch dieser Ausnahmebestim¬
mung ist bei der chronischen Personalmi¬
sere unserer Bibliotheken gewiß nicht zu
befürchten.

6. Schon bei den Beratungen der Durchfüh¬
rungsverordnung ist von Liebers (Münster)
wiederholt kritisiert worden, daß weder das
Gesetz noch die Durchführungsverord¬
nung Angaben über die Ausstattung des
Pflichtexemplarsmacht; die Praxis hat ge¬
zeigt, wie berechtigt dieser Hinweis war.
Ein neues Gesetz sollte deshalb im An¬
schluß an die Verordnungen aus preußi¬
scher Zeit und die Pflichtexemplarbestim¬
mungen des Bundes wie anderer Bundes¬
länder wieder vorsehen, daß bei Ausgaben,
die auf verschiedenemPapier und in ver¬
schiedenen Einbänden erscheinen, jeweils

die Ausgabe mit dem haltbarsten Papier
und Einband (Luxuseinbände ausgenom¬
men) abzuliefern ist.

7. Unbedingt ist wieder eine Ablieferungsfrist
festzusetzen, z. B. bei Zeitschriftenund an¬
deren periodischerscheinendenMaterialien
»gleich mit Beginn der Auslieferung«oder
bei Monographien und vergleichbaren Ma¬
terialien »innerhalb von 14 Tagen nach Aus¬
lieferung«.

8. Genauso wichtig ist der Hinweis, daß ein
vom Verleger nicht fristgerecht abgeliefertes
Stück, das bereits vergriffen ist, wenn es
von der Bibliothek angemahnt wird, vom
Verleger auf seine Kosten nachzubeschaffen
ist, notfalls in fest eingebundenerKopie.

9. Die Erstattungsregelung hat sich bis jetzt
bewährt, da nur in wenigen und fast immer
begründeten Fällen Erstattungsansprüche
gestellt wurden. Sollten die Anträge auf
Entschädigung aber auf Grund des Be¬
schlusses des Bundesverfassungsgerichtes
weiter anwachsen,wäre zu prüfen, ob das
Verfahrenformalisiert und genaue Eckda¬
ten für Auflagenhöhe, Herstellungskosten
und Verkaufspreis, sowie für den Prozent¬
satz der Erstattung festgelegt werden müs¬
sen. Doch würde dies den Verleger zu einer
für ihn oft nicht einfachen und nicht er¬
wünschten Offenlegung seiner gesamten
Kalkulation zwingen und die Bibliothek
mit neuen Verwaltungsaufgabenbelasten. 12)

10. Auch die Angaben über die Ahndung von
Verstößen gegen die Pflichtablieferungsoll-

12) Fußnote s. nächste Seite
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ten erweitert werden. Im Landespressege¬
setz werden bis jetzt solche Verstöße nur als
Ordnungswidrigkeit eingestuft. Bei einer
Novellierung sollte aber auf die nach dem
Verwaltungsvollstreckungsgesetz mögli¬
chen Zwangsmaßnahmen, die Festsetzung
von Zwangsgeldernund die Selbstvornah¬
me, ausdrücklich hingewiesen werden.
Schon die Aufführung möglicher Gegen¬
maßnahmen kann von einer willentlichen
Übertretung des Gesetzes abhalten.

Mit diesem Ausblick in die Zukunft ist der
Gang durch die nun schon 160 Jahre währende
Geschichte der Lieferung von Pflichtexempla¬
ren in Nordrhein-Westfalenbeendet.

Die regionale Gliederung des deutschen
Pflichtexemplarwesensist in dieser Arbeit so
häufig betont worden, daß am Schluß doch vor
dem nicht seltenen Mißverständnis gewarnt
werden muß, die Pflichtexemplare eines Landes
könnten in ihrer Gesamtheit so etwas wie ein
komplettes literarisches Spiegelbild der Region
zeigen. Dabei wird übersehen, daß durch die
Pflichtexemplar-Gesetze zwar die in einem
Lande verlegten Druckerzeugnisse möglichst
vollständigerfaßt werden sollen, daß dies aber
noch längst nicht eine auch nur annähernd lük-
kenlose Sammlung der literarischen Produktion
des Landes oder der auf das Land bezüglichen
Schriften garantiert.
Um den Sachverhalt kurz am Beispiel Westfa¬
lens zu erläutern: In Westfalen erscheinen viele
Drucke, deren Verfasserkeine Westfalensind
und die auch inhaltlich keinen Bezug zu dieser
Region haben. Andererseits verlegen westfäli-
92

sehe Autoren häufig in Verlagen außerhalb die¬
ses Landesteils, und es erscheint Westfalen in all
seinen Bezügen (Kultur, Wirtschaft, Literatur,
Geschichteusw.) betreffendesSchrifttumnicht
selten außerhalb des Landes. Die Pflichtexem¬
plare sind zwar quantitativ wie qualitativ der
Kernbereich der Regionalsammlungder pflicht¬
exemplarberechtigtenBibliotheken. Es ist je¬
doch ihre Aufgabe, nach Möglichkeit diesen
Bestand durch planmäßige Ergänzung mit nicht
in der Region erschienener Literatur zu einer
umfassendenlandeskundlichenSammlung aus¬
zubauen. 13'

Die Pflichtexemplare sind ein unscheinbarerFa¬
den im reichen kulturgeschichtlichen Mantel
des Landes. Es ist gar nicht schlimm, daß er
meistens nicht bemerkt wird. Doch wenn er
einmal fehlen sollte, wird man erkennen, daß er
ein Kettfaden war, der einen Teil des reichen
Musters zusammenhielt.

Wenn es gelungen ist, begreiflichzu machen,
weswegen sich der tägliche Einsatz für die
Pflichtexemplare lohnt, ist ein wesentliches An¬
liegen dieser Arbeit erfüllt.

12) So geht die Deutsche Bibliothek in ihren ab 1. Januar
1984 gültigen Zuschußrichtlinien weithin von den
Herstellungskostenaus, zu denen die Aufwendungen
für Satz, Papier, Druck, Einband und die Autorenho¬
norare gehören. Vgl. Vogdt, S. 2728. — Wesentlich in¬
quisitorischersind die Fragen, denen sich der Verleger
nach dem Erlaß des HessischenKultusministersvom
24. Oktober 1983 stellen muß. Ob dies die Absicht
des Bundesverfassungsgerichteswar, darf bezweifelt
werden.

13) Das Thema kann hier nicht vertieft werden; hinge¬
wiesen sei u. a. auf die weiterführende Arbeit von
Krieg.



Chronologische Aufstellung der veröffentlichten Gesetze, Verordnungen,
Erlasse, Protokolle von Reichstags-und Landtagssitzungen, Gerichts¬
beschlüsseusw.

Abkürzungen:

Amtsblatt Münster (. .. Arnsberg, ... Min¬
den) 1' = Amtsblatt der KöniglichenRe¬
gierung zu Münster (... Arnsberg,
... Minden)

Centralblatt = Centralblatt für die gesammte
Unterrichts-Verwaltung.Berlin

GS = Gesetz-Sammlungfür die Königl. Preu¬
ßischen Staaten. Berlin

GVBl = Gesetz- und Verordnungsblattfür das
Land Nordrhein-Westfalen. Ausgabe A.
Düsseldorf

Mitteilungsblatt = Mitteilungsblatt. Verband
der Bibliotheken des Landes Nordrhein-
Westfalen.

MiV = Ministerialblattfür die gesammte innere
Verwaltung in den Königl. Preußischen
Staaten. Berlin

NCC = Novum corpus constitutionumPrussi-
co-Brandenburgensium praecipue Mar-
chicarum. Berlin

1) Die Verfügungen etc. der Oberpräsidentensind gleichlautend in
allen Amtsblättern der ihnen unterstehenden Regierungsbezirke
abgedruckt.

1737, 2. November:
Rescript, daß von allen publicirten Büchern und
Schriften ein Exemplar an die Königl. Biblioteque
nach Königsbergin Preusseneingesandt werden...

solle. — In: Christian Mylius: Corporis constitutio¬
num marchicarumcontinuatioprima. (Berlin, Halle
1744), Sp. 95 f.

1763, 17. Oktober:
Rescript,wegen Einsendungder gedrucktenSachen
an die KönigsbergischeSchloß-Bibliothek. — In:
NCC 3 (1766), Sp. 295 f.

1765, 29. März:
Rescript an die 3 Ober-Amts-Regierungenin Schle¬
sien, daß die dasigen Buchführer 2 Exemplaria...
abliefern sollen. — In: NCC 3 (1766), Sp. 611—614.

1765, 29. März:
Rescript an den hiesigen Magistrat,die zur Königli¬
chen BibliotheckabzulieferndeVerlags-Bücherbe¬
treffend. — In: NCC 3 (1766), Sp. 613 f.

1765, 13. April:
Rescript an die Universität Königsberg,Frankfurth,
Halle und Duisburg, wegen der zur Königl. Biblio¬
thek abzulieferndenVerlags-Bücher. — In: NCC 3
(1766), Sp. 665 f.

1765, 10. Juni:
Rescript an die PreußischeRegierungenwegen Ac-
cise- und aller andern Abgabenfreyer Passirung de¬
rer zur dortigen Schloß-Bibliotheckeinzusenden¬
den Bücher. - In: NCC 3 (1766), Sp. 899 f.

1788, 19. Dezember:
Erneuertes Censur-Edict für die PreußischenStaa¬
ten. - In: NCC 8 (1791), Sp. 2339-2350.

1789, 28. September:
Rescript wegen der zur Königl. Bibüothek von den
Buchhändlern und Buchdruckern abzuliefernden
Bücher. - In: NCC 8 (1791), Sp. 2680-2684.

1819, 18. Oktober:
Verordnung,wie die Zensur der Druckschriften...
einzurichtenist. — In: GS 1819, S. 224—232.

1824, 28. Dezember:
Allerhöchste Kabinetsorder über einige nähere die
Zensur betreffendeBestimmungen.— In: GS 1825,
S.2f.
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1825, 9. Februar:
Bekanntmachung des Königl. Ober-Präsidenten
[über die AbKeferung der Pflichtexemplare].— In:
Amtsblatt Münster 1825, S. 94 f.

1826, l.März:
[Festsetzungdes Min. d. geistlichen etc. Angelegen¬
heiten an sämtlicheOberpräsidenten über die Ab¬
lieferung der Pflichtexemplare.] — In: MiV 8 (1847),
S. 85 f.; ohne den Schlußteil auch in: Amtsblatt
Münster 1826, S. 116—118.

1826, 10. April:
[Bekanntmachung des Oberpräsidenten der Pro¬
vinz Westfalenim Anschluß an die »Festsetzung«
des Min. d. geistlichenetc. Angelegenheitenvom
1. März 1826.] — In: Amtsblatt Münster 1826, S. 118.

1831, 18. August:
Instruktion für den Aufseher der Universitätsbiblio¬
thek [Berlin]. — In: Johann Friedrich Wilhelm
Koch: Die preuß. Universitäten.Eine Sammlung der
Verordnungen... Bd. 2,2 (Berlin 1840), S. 615 f.

1839, 24. Dezember:
Bekanntmachung [von Friedrich] Wilken. — In:
MiV 1 (1840), S. 94.

1840, 25. Februar:
Cirkular-Verfügung(des Min. der geistlichenetc.
Angelegenheiten)... die Ablieferung der Pflicht¬
exemplare ... betreffend. [Enthält die Bekanntma¬
chung von Wilken vom 24. Dez. 1839.] — In: MiV 1
(1840), S. 93 f.

1847, 11. Februar:
Bekanntmachung des Kgl. Oberpräsidenten der
Provinz Sachsen, wegen der von den Verlegern von
Druckschriften... abzuliefernden Freiexemplare.
[Enthält auch: Kgl. Kabinettsorder vom 28. Dez.
1824 und die »Festsetzung«vom 1. März 1826.] —
In: MiV 8 (1847), S. 85 f.

1847, 13. Februar:
Bekanntmachungdes Königl. Ober-Präsidiums der
Provinz Westfalen, betr. die Einlieferung von
Pflichtexemplaren... — In: Amtsblatt Münster
1847, S. 47.

1847, 12. März:
AllerhöchsteKabinetsordre,wegen der von den in¬
ländischen Verlegern von Druckschriften und
Kunstwerken ... abzulieferndenFreiexemplare.—
In: MiV 8 (1847), S. 164 f.

1847, 17. April:
Cirkular-Verfügung(des Min. der geistlichenetc.
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Angelegenheiten)... betr. die Verpflichtungder in¬
ländischen Verleger zur Ablieferungvon Freiexem¬
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